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1. PLANAUFSTELLUNG
Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) I. V. m. § 40
der Niedersachsischen Gemeindeordnung (NGO) hat der Verwaltungsausschuss der Ge-
meinde Hambergen in seiner Sitzung am 04.12.2003 die Aufstellung des Bebauungsplanes
Nr. 41 "Sudlich der HauptstraRe" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde gemall
§ 2 Abs. 1 BauGB am 14.10.2004 ortsublich bekannt gemacht.

Das Verfahren wird unter Anwendung des Baugesetzbuches in der Fassung vom 27.07.2001
durchgefiihrt.

2. PLANUNTERLAGE
Die Planzeichnung fur den Bebauungsplan Nr. 41 "Sudlich der HauptstraRe" wurde auf
Grundlage einer vom offentlich bestellten Vermessungsingenieur Thorenz + Bruns, Oster-
holz-Scharmbeck, zur VerfOgung gestellten Planunterlage im MaRstab 1: 1.000 erstellt.

3. LAGE UND RAUMLICHER GELTUNGSBEREICH

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 41 "Sudlich der HauptstraRe" befindet sich in
unmittelbarer Nahe des Ortszentrums von Hambergen, sudlich der HauptstraRe und ostlich
der Schulstrafle. Lage und Abgrenzung sind der nachfolgenden Obersicht zu entnehmen.

Abbildung 1: Clbersichtsplan
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4. STAND DER RAUMLICHEN PLANUNG

4.1 Raumordnung und Landesplanung
Am 31.08.1996 ist das Regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises Osterholz au-
ger Kraft getreten. Damit ist das Landes-Raumordnungsprogramm aus dem Jahr 1994 un-
mittelbar wirksam.
im Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen ist die Samtgemeinde Hambergen dem
Ordnungsraum urn Bremen und dem Mittelzentrum Osterholz-Scharmbeck zugeordnet. Der
Ortschaft Hambergen kommt die Funktion eines Grundzentrums1 zu, woraus sich emn
Versorgungsauftrag fur die Bevolkerung direkt ableitet (vgl. LROP B 6: "Zentrale Orte sind
als Standorte der Gemeinden mit zentralOrtlichen Funktionen festzulegen und so zu bestim-
men, dass in alien Teilen des Landes die zentralen Einrichtungen entsprechend dem Bedarf
in zumutbarer Entfernung angeboten werden."). Damit sind in der Ortschaft u. a. vorrangig
Magnahmen durchzuffihren, die der Versorgung der Bevolkerung mit Giitern des taglichen
Bedarfs, der Starkung von Dienstleistungseinrichtungen, der Sicherung und Schaffung aus-
reichenden Wohnraumes dienen sowie die fur die Sicherung und Schaffung zukunftsfahiger
Arbeitsplatze wesentliche Bedeutung haben.

DarOber hinaus ist die Samtgemeinde Hambergen im Landes-Raumordnungsprogramm als
Gebiet gekennzeichnet, das eine Eignung fur die Kennzeichnung als Vorsorgegebiet fur
Erholung im Regionalen Raumordnungsprogramm aufweist.

BezOglich der Ausweisung von Flachen fur grogflachigen Einzelhandel formuliert das Lan-
des-Raumordnungsprogramm folgende Vorgaben:

Zentrale Orte, zentralortliche Funktionen, Standorte mit besonderen Funktionen
"Die Ausweisung neuer Flachen fur den grogflachigen Einzelhandel sowie die Errichtung und
Erweiterung von Einzelhandelsgrogprojekten mit innenstadtrelevanten Kernsortimenten sind
orundsatzlich nur an stadtebaulich inteorierten Standorten zulassiq." "Verkaufsflache und
Warensortiment von Einzelhandelsgrogprojekten im Sinne des § 11 Abs. 3 der Baunut-
zungsverordnung mussen der zentralortlichen Versorgungsfunktion und dem Verflechtungs-
bereich des jeweiligen zentralen Ortes entsprechen. Ausoeolichene Versorounosstrukturen
und deren Verwirklichung, die Funktionsfahigkeit der zentralen Orte und inteorierter Versor-
oungsstandorte sowie die verbrauchernahe Versorgung der Bevolkerung durfen nicht we-
sentlich beeintrachtiot werden."2

Exkurs "Grofif lachiger Einzelhanden
im Zuge der 7.1 Anderung des Flachennutzungsplanes wurde die einzige Darstellung einer
Sondergebietsflache ftir den grogflachigen Einzelhandel, welche an der B 74 gelegen und
durch die Stage Auf der Litt erreichbar war, aufgehoben. An ihrer Stelle wurde eine Gewerb-
liche Bauflache dargestellt, einerseits urn den dort bereits ansassigen Gewerbebetrieben
Moglichkeiten zur moderaten Erweiterung zu geben, andererseits urn den dezentralen "SO-
Standort" in den Hauptort Hambergen zu verlagern. Damit mochte die Samtgemeinde insbe-
sondere den vorstehenden erlauterten raumordnerischen Vorgaben Rechnung tragen.

Bereits zum Zeitpunkt der Ansiedlung des ALDI-Marktes in der Ortschaft Hambergen im Jahr
2001 wurden diverse Standorte hinsichtlich ihrer Lage im Ort, ihrer Erschliegung, der wirt-
schaftlichen Realisierbarkeit und letztlich — als entscheidendes Kriterium — ihrer Verfilgbar-
keit untersucht (vgl. 2. Anderung des Flachennutzungsplanes). Auch fur die nunmehr vorlie-
gende 10. Anderung, mit der die Ansiedlung eines weiteren Discountmarktes ermoglicht
werden soil, wurden alternative Flachen anhand der o. g. Kriterien begutachtet, aufgrund
naturschutzfachlicher Griinde (z. B. landwirtschaftliche Flachen nordlich der Hauptstrage, im

2
Grundzentren werden in den Regionalen Raumordnungsprogrammen (RROP) festgelegt.

Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 1994 (in der geanderten Fassung v. 2002), Kap. C 1.6
Ziffer 03
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ostlichen Anschluss an die dort vorhandene Bebauung), oder ungenugender Erschlieflung
(landwirtschaftliche Hofstelle sCidlich Am Schatzenplatz; nunmehr geplanter Standort fur Se-
niorenwohnen) aber verworfen.
Entsprechend den Vorgaben der "Entwicklungsplanung der Samtgemeinde Hambergen", die
den Schwerpunkt einer Siedlungsentwicklung auf den Bereich zwischen altem Kernort und
Bundesstrafle 74 (Stader Strafe) und dort sudlich der HauptstraU legt, wurde letztlich emn
Grundstuck ausgewahlt, das zwar mit einem Doppelhaus bebaut ist, aber dennoch zur Verfü-
gung steht. Damit ist die Gemeinde Hambergen in der gliicklichen Situation einen Standort
auszuweisen, der wie folgt gekennzeichnet ist:

• Lage an der Hauptstrafle, so dass eine sehr gute verkehrliche Erschlieflung gewahrleistet
ist, insbesondere auch fur den nichtmotorisierten Individualverkehr,

• gute Anbindung an das OPNV-Netz (Busverbindung),

• Integration in den Siedlungszusammenhang, der im Bereich sudlich der Hauptstrafle
durch eine typische Mischnutzung (Wohnen und nichtstorendes Gewerbe) gekennzeich-
net ist,

• zentrumsnahe Lage (ca. 750 Meter vom Ortskern entfernt) und dabei dennoch gute
Erreichbarkeit auch fur die weiteren Einwohner der Sanntgemeinde Hambergen,

• Inanspruchnahme eines bereits Uberwiegend bebauten Grundstuckes, was in besonde-
rem Maf3e dem Anspruch eines sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und
Boden entspricht.

Bereits im Vorfeld der vorliegenden Anderung des Flachennutzungsplanes wurde fur die ge-
plante Ansiedlung eines Discountmarktes im Plangebiet SO-Grollflachiger Einzelhandel)
eine Beurteilung hinsichtlich seiner raumordnerischen Vertraglichkeit eingeholt. Der Land-
kreis Osterholz als zustandige Untere RaumordnungsbehOrde teilt hierzu mit Schreiben vom
06. Juli 2004 folgendes mit:
"Der Standort [..] gehort damit zum Grundzentrum Hambergen und liegt in fuglaufiger Ent-
femung zum Ortsmittelpunkt. Er steht somit in engem raumlichen und funktionalen Zusam-
menhang mit den zentralen Einkaufs- und Dienstleistungsbereichen der Gemeinde und kann
daher im Sinne des LROP Ziff. C 1.6-03 Satz 4 als stadtebaulich integriert angesehen wer-
den.
Weiterhin ist dem Schreiben zu entnehmen, dass von Seiten der IHK befurchtet wird, dass
em n Discounter an diesem Standort zu einer nicht unwesentlichen Beeintrachtigung der Funk-
tionsfahigkeit des zentralen Ortes fuhrt. "Dazu empfehle ich (Anm.: der Landkreis), zunachst
darzustellen, wodurch die Funktionsfahigkeit des zentralen Ortes hinsichtlich des Einzelhan-
dels gepragt ist. [..] Es sollte dargelegt werden, inwieweit diese fur die Funktionsfahigkeit des
zentralen Ortes wesentlich sind. Anschliel3end ware zu prafen, ob und inwieweit auch nach
Errichtung des neuen Vorhabens die Funktionsfahigkeit erhalten bleibt. Eine entstehende
Konkurrenzsituation oder die Verlagerung von Funktionen innerhalb des stadtebaulich integ-
rierten Standortes fiihrt nicht automatisch zu einer wesentlichen Beeintrachtigung der Funkti-
onsfahigkeit. Entscheidend ist, ob das Versorgungsangebot insgesamt erhalten bleibt."
Dazu ist auszufuhren, dass im Zuge der 7.1 Anderung des Flachennutzungsplanes u. a.
umfangreiche zusatzliche Wohnbauflachen ausgewiesen werden sollen, die den Schwer-
punkt der Entwicklung von Hambergen auf den sEidlichen Ortsbereich legen (siehe Karte
"Funktionskonzept" im Anhang). Dam it verfolgt die Gemeinde die Ziele
• die Kaufkraft am Hauptort zu binden,
• eine Wohnbebauung von Suden an die Hauptstrafle heranzufuhren und dam it auch
• die derzeit eher peripher liegenden Discounter PENNY und ALDI besser in das Sled-

lungsgefuge einzubinden.
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DarOber hinaus ist durch die langfristig angelegte Siedlungsentwicklung3 em n Bevolkerungs-
zuwachs am Hauptort, abet auch in der gesamten Gemeinde zu erwarten, mit dem sich das
Kaufkraftvolumen im periodischen Bereich von derzeit € 27,7 Mio4 noch erhOhen wird. Wie
von der IHK errechnet, ist auch bei Ansiedlung eines dritten Discounters die ortliche Kaufkraft
nut bis zu einem Anteil von 58,8 % gebunden.

Weiterhin ist zu berOcksichtigen, dass es durch die Ansiedlung eines weiteren Discount-
marktes zu einer verscharften Konkurrenz dieser Markte untereinander kommen wird, da sie
urn vergleichbare Kundenpotenziale werben. Fur die lokalen Vollsortimenter (EDEKA-
Schloen), bzw. die weiteren kleinere Vollsortimenter in den Ortschaften Wallhofen (Buer) und
Vollersode (Baake) ist demgegenCiber keine direkte Konkurrenzsituation gegeben, da ihr Wa-
renangebot weit Ober den Discountbereich hinausgeht. Es ist vielmehr zu erwarten, dass
markengebundene KaufkraftabflOsse (LIDL-Markte in Osterholz-Scharmbeck und Bever-
stedt) zurOckgeholt werden kannen und damit der ortliche Einzelhandel insgesamt gestarkt
werden kann. Die Funktionsfahiokeit des Einzelhandels und das Versorgunqsanoebot wird
damit - trotz ggf. eintretender Umsatzumverteilungen unter den Markten - eine Verbesserunq
erfahren und der Ort Hambergen seiner grundzentralen Versorgungsfunktion damit noch
besser gerecht werden konnen.

Der vorliegende Bebauungsplan entspricht mit semen Zielsetzungen den Vorgaben der
Raumordnung und Landesplanung.

4.2 Entwicklungsplanung der Samtgemeinde Hambergen

In Abstimmung mit den Mal Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Hambergen wurde 1994
die "Entwicklungsplanung" als Leitlinie fur die zukunftige Siedlungsentwicklung der Samtge-
meinde fertiggestellt. Die Planung wurde fur einen Zeitraum von 20 Jahren konzipiert.

Das Entwicklungsprogramm sieht fur die Mitgliedsgemeinden mit ihren einzelnen Ortschaften
primar die Eigenentwicklung vor. Es wurden darOber hinaus Entwicklungsschwerpunkte fur
Bereiche mit besonderen Standorteigenschaften herausgearbeitet. Fir den Ott Hambergen
wurde die Aussage getroffen, dass er als Zentralort Ober die besten Lagekriterien verfOgt und
somit Entvvicklungsschwerpunkt fur die Versorgung der Bevolkerung mit den GOtern des tag-
lichen und mittelfristigen Bedarfs sowie fur das Wohnen ist. Bei der Neuaufstellung des wirk-
samen Flachennutzungsplanes aus dem Jahr 1997 sind die Ergebnisse und Vorschlage der
Entwicklungsplanung bereits umgesetzt worden.

4.3 Vorbereitende Bauleitplanung
Im wirksamen Flachennutzungsplan der Samtgemeinde Hambergen ist das Plangebiet, wie
auch das Ortszentrum Oberwiegend als gemischte Baufl5che dargestellt (siehe auch nach-
folgende Abbildung). Lediglich im auflersten Suden ragt das Plangebiet geringfOgig in die
dort dargestellte Flache fiir die Landwirtschaft / Flache fiir Magnahmen hinein, so dass
auch hier, ebenso wie fur das Allgemeine Wohngebiet und das Sondergebiet "Grogfiachiger
Einzelhandel" eine Abweichung zwischen den Festsetzungen des Bebauungsplanes und den
Darstellungen des geltenden Flachennutzungsplanes besteht. Zu den Flachen fiir die Land-
wirtschaft, die teilweise durch die Darstellung von Flachen far Magnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft Oberlagert werden ist anzu-
merken, dass hier gernall den Aussagen des Erlauterungsberichtes zum Flachennutzungs-
plan nicht nut die von den Fachbehorden als wertvoll eingestuften Flachen hinsichtlich der
Artenvielfalt und des Biotopschutzes sowie hinsichtlich der Vielfalt, Eigenart und Schonheit
wichtige Bereiche in den Flachennutzungsplan Obernommen wurden, sondern darOber hin-

3 Mit der ebenfalls im Verfahren befindlichen 7.1 Anderung des Flachennutzungsplanes soil derzeit nur emn
Teil der Flachen als Wohnbauland ausgewiesen werden, die jedoch geeignet sind den gegebenen Bedarf
an Bauflachen fur den prognostizierten Zeitraum bis zum Jahr 2010 zu decken.

4 Quelle: Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer Stade fOr den Elbe-Weser-Raum an den Land-
kreis Osterholz vom 11. Juni 2004 im Zuge der raumordnerischen Vorprafung,

finnan-taw:ran
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aus auch "wertvolle innerortliche sowie direkt an Siedlungen angrenzende charakteristische
Freiflachen, die eine besondere Wertschatzung der Aspekte von Natur und Landschaft ver-
dienen" gekennzeichnet werden. Die an das Plangebiet angrenzenden landwirtschaftlich ge-
nutzten Flachen sind in die letztgenannte Kategorie einzustufen.

In der unmittelbaren Umgebung schliellt sich direkt nordlich eine gewerbliche Bauflache an,
die jedoch auf das Betriebsgelande des dort ansassigen Schlossereibetriebes beschrankt ist
und daher nur eine geringe Ausdehnung aufweist. NOrdlich des Plangebietes und der ge-
werblichen Bauflache verlauft die Hauptstralle (L 128), die als Verkehrsflache mit Oberortli-
cher Bedeutung dargestellt ist.

Abb. 1: Ausschnitt aus dem wirksamen Flachennutzungsplan der Samtgemeinde Hambergen

Urn die erforderliche Obereinstimmung zwischen vorbereitender und verbindlicher Bauleit-
planung herzustellen, wird parallel zum vorliegenden Bebauungsplan die 10. Anderung des
Flachennutzungsplanes durchgefuhrt.
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5. STADTEBAULICHE SITUATION / ZUSTAND VON NATUR UND LANDSCHAFT

5.1 Stadtebauliche Situation

Das Plangebiet befindet sich in unmittelbarer Nahe des "zentralen Ortsbereiches" Hamber-
gens, sudlich der Hauptstralle (L 128) und nordwestlich der B 74. Nordwestlich des Plange-
bietes schlieRt sich beiderseits der SchulstraRe eine aufgelockerte Bebauung mit Einfamili-
enhausern und vereinzelt auch mit Doppelhausern an. Im Bereich der Hauptstralle wird die
Bebauung dagegen durch eine gemischte bauliche Nutzung (Wohnhauser und gewerblich
genutzte Gebaude, teilweise auch in Kombination beider Nutzungsarten) gepragt. In der na-
heren Umgebung des Plangebietes befinden sich auch zwei (Lebensmittel)discounter mit
angegliedertem Drogeriemarkt und Backshops. Im Bereich der StraRe Neuenkrug, die sich
sOdOstlich des Plangebietes befindet, dominiert eindeutig die wohnbauliche Nutzung mit
Einfamilienhausern. Im Nordosten grenzt em n Schlossereibetrieb mit Landmaschinenhandel
an das Plangebiet. Auf dem Betriebsgelande befinden sich neben der Werkstatt auch weitere
Nebengebaude, die z. B. als Buro oder Ausstellungsraum genutzt werden, sowie das Wohn-
haus des Firmeninhabers.
Die GrundstOcksgroRen in der Umgebung des vorliegenden Bebauungsplanes variieren ent-
sprechend der Nutzung sehr stark und reichen von kleineren DoppelhausgrundstOcken (im
Bereich des Kreuzungsbereiches SchulstraRe / HauptstraRe) bis zu grolleren GrundstOcken
mit einem oder mehreren Nebengebauden und groReren Hausgarten.

Die auflere Gestaltung der Gebaude in der naheren Umgebung des Plangebietes stellt sich
sehr heterogen dar. Zwar dominieren eingeschossige Gebaude mit symmetrisch geneigten
Satteldachern und Eindeckungen mit Tonziegeln bzw. Betondachsteinen, jedoch variiert die
Dachfarbe von antrazith Ober rotlichen bis hin zu braunlichen Farbtonen. Auch die Fassa-
dengestaltungen weisen keine einheitlichen Merkmale auf, da neben Putzfassaden in weiR-
lich-beigen Farbtonen auch Verblenderfassaden in rotlich bis brauner Farbgebung anzutref-
fen sind.
Das Plangebiet selbst wird Oberwiegend landwirtschaftlich genutzt und ist nur im Norden, an
der HauptstraRe, mit einem Doppelhaus bebaut in dem auch eine Anwaltskanzlei unterge-
bracht ist. Die unbebauten Flachen werden als Granland genutzt und erfahren durch die im
Bereich der Flurstucksgrenzen vorhandenen Geholzbestande eine lineare Gliederung.
Erwahnenswert ist in diesem Zusammenhang noch die relativ starke Gelandeneigung von
Sudosten nach Nordwesten, so dass Hohenunterschiede von ca. 9 Metern auftreten.

5.2 Zustand von Natur und Landschaft

In diesem Kapitel wird nur eine kurze Zusammenfassung der okologischen Rahmenbedin-
gungen wiedergegeben. Ausfuhrliche Aussagen sind dem Landschaftspflegerischen Fach-
beitrag zu entnehmen, der als okologisches Fachgutachten zu diesem Bebauungsplan aus-
gearbeitet wurde.
Der Boden des Plangebiets weist eine mehr oder minderstarke anthropogene Nutzung auf.
In dem besiedelten Bereich an der HauptstraRe sind durch die Bebauung keine naturlichen
Bodenstrukturen mehr vorhanden. Gleiches gilt fur den sudlichen Tell des Plangebietes
(FlurstOck 463/1), der als Abbauflache fur Ton Hamberger Klinker-Werk) genutzt wurde.
Auch auf den landwirtschaftlich genutzten Flachen ist der Boden stark durch wasserbauliche,
kulturtechnische oder bewirtschaftungsbedingte MaRnahmen bis in den Untergrund Ober-
pragt. Damit kommt den Baden nur eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe II) zu.

Oberflachengewasser kommen im Plangebiet selbst nicht vor, lediglich die sudwestliche
Geltungsbereichsgrenze wird teilweise von einem Graben begleitet. Das Schutzgut Grund-
wasser besitzt im Plangebiet auf Grund der anstehenden nicht sickerfahigen Boden ebenfalls
nur eine allgemeine Bedeutung und wird daher mit der Wertstufe II bewertet.

Die abiotischen Faktoren Klima und Luft unterliegen im Plangebiet kaum storenden EinflOs-
sen. Zusammen mit den die GrOnlandflachen gliedernden Geholzen, welche ihrerseits als

furaszsrc2am-an.
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Sauerstofflieferanten dienen, kommt dem unbebauten Bereich des Plangebietes auch eine
luftreinigende und klimaschutzende Wirkung zu. Damit ist eine Einstufung in die Wertstufe I
gerechtfertigt.
Fir die im Plangebiet vorkommenden Arten und Lebensgemeinschaften ist die Oberwie-
gende landwirtschaftliche Nutzung kennzeichnend. Die GrOnlandflachen unterliegen einer
Weidenutzung und sind auf Grund des anzutreffenden Artenpotentials mit Ausnahme einer
kleinen Flache im Nordwesten als typische Weidelgras-Weif3kleeweide anzusprechen. Den-
noch lasst sich auch hier eine Abgrenzung von intensiv (zentraler Bereich = Intensivgrun-
land; GI) und weniger intensiv genutztem GrOnland (sudostlicher und nordwestlicher Bereich)
vornehmen. Letztgenanntes wurden dem Biotoptyp des Sonstigen Mesophilen Granland
(GMZ) und der Wertstufe II (= allgemeine (mittlere) Bedeutung ffir den Naturschutz) zuge-
ordnet.
Da es sich bei den intensiv genutzten Grunlandbereichen urn solche handelt, die den natur-
fernen Biotoptypen zuzuordnen sind, sind sie von nur geringer Bedeutung (Wertstufe fur
das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften.

Die kleinere Flache im Nordwesten des Plangebietes ist aufgrund des Vorkommens von Flut-
rasen und Seggenarten dem Biotoptyp des Seggen-, Binsen- oder Hochstaudenreichen Flut-
rasens (GNF) zuzuordnen, der aufgrund seiner relativen Seltenheit einen besondern Wert im
Sinne des Naturschutzes besitzt. Daher steht dieser Bereich gernall den Bestimmungen des
§ 28a NNatG unter besonderem Schutz und ist der Wertstufe I zuzuordnen.

Siedlungsflachen sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes entlang der Hauptstralle
anzutreffen. Neben den bebauten Flachen kommen dort ausschlieiNch moderne Ziergarten
(PHZ) vor, die das typische, iiberwiegend standortfremde Artenpotenzial zeigen. Als Lebens-
raum sind sie daher von geringer Bedeutung und werden der Wertstufe III zugeordnet

Der gesamte Geltungsbereich wird durch verschiedene Geholze gepragt. Diese sind in Form
von Hecken oder Einzelbaumen vorhanden. Bei den Hecken handelt es sich urn Geholzrei-
hen aus iiberwiegend standortheimischen Straucharten, in die einzelne standortheimische
Oberhalter eingestreut sind. Entlang der Hauptstrafle, im Nordosten des Plangebietes, befin-
den sich einige alte Stiel-Eichen sowie Buchen. Diese Geholze weisen alle Stammdurch-
messer von mehreren Dezimetern auf. Weiterhin befinden sich im Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes Geholze, die als Relikte der ehemaligen Kulturlandschaft zu werten sind.
Dieses sind drei Kopfweiden sowie eine Hecke aus WeiRdorn. Wahrend die Weadornhecke
regelmaflig gepflegt wird, wurden die Kopfbaume seit langerer Zeit nicht mehr geschnitten,
so dass diese bereits deutliche Faulstellen aufweisen und drohen auseinander zu brechen.
Den Geholzen kommt insgesamt die Wertstufe II (allgemeine Bedeutung) zu.

Das Landschaftsbild wird einerseits gepragt durch die ilberwiegend geschlossene Bebau-
ung entlang der Hauptstrage, andererseits durch die sudlich daran anschlieflenden, von He-
cken gegliederten landwirtschaftlichen Nutzflachen. Da die Bebauung inn Gegensatz zu der
sonst noch erkennbaren bauerlichen Kulturlandschaft steht, ist dem Landschaftsbild insge-
samt nur eine allgemeine Bedeutung fiir den Naturhaushalt und damit die Wertstufe II zuzu-
rechnen ist.
Abschliellend ist festzuhalten, dass im Plangebiet keine Bereiche angetroffen wurden, die fur
den Naturschutz und die Landschaftspflege von herausragender Bedeutung sind.

6. PLANUNGSANLASS / PLANUNGSZIELE

Es ist Ziel der Gemeinde Hambergen, die Siedlungsentwicklung nachfrageorientiert und ent-
sprechend den Zielen der Raumordnung durchzuffihren. Aufgrund der aktuellen Nachfrage
nach Bauland im Hauptort und der Tatsache, dass die Grundstuckseigentumer zum Verkauf
bereit sind, wurde die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes beschlossen. Vorran-
gig wird dabei die Absicht verfolgt, Flachen innerhalb der bereits besiedelten Bereiche des
Odes zu entwickeln, so dass die Infrastruktur- und Gemeinbedarfseinrichtungen (insbeson-
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dere Schule, Kindergarten, Sportplatz, Schwimmbad, Rathaus sowie Einzelhandelsbetriebe)
auf "kurzen" Wegen zu erreichen sind. Das Plangebiet bietet sich durch seine zentrale und
dem Siedlungsbereich zugeordnete Lage dafOr in hervorragender Weise an.

Bedingt durch die grofle Nachfrage nach Wohnbauland wurde von Seiten der Gemeinde
Hambergen angeregt, dass auf Ebene der Samtgemeinde die Darstellung von gemischten
Bauflachen im Flachennutzungsplan nochmals diskutiert werden sollte. Da weder im Plange-
biet selbst noch in seiner naheren Umgebung landwirtschaftliche Betriebe anzutreffen sind

Festsetzung als Dorfgebiet) und auch eine Nutzung als Mischgebiet aufgrund der Lage
abseits der Hauptstralle fur eine gewerbliche eher unattraktiv ist, wurde der Entschluss zu ei-
ner Anderung des Flachennutzungsplanes gefasst. Damit !carmen im strallenabgewandten
Bereich des Bebauungsplanes bedarfsgerecht Wohnbauflachen in attraktiver Lage angebo-
ten werden und die Bedeutung des Hauptortes als Wohnstandort gestarkt werden.

Da ostlich des vorliegenden Bebauungsplangebietes der Bebauungsplan Nr. 27 "Neuen-
krug/Hauptstrafle" angrenzt, soil die dort am Geltungsbereichsrand endende Strallenver-
kehrsflache aufgenommen, in Ost-West-Richtung durch das Plangebiet geftihrt und im
Nordwesten wieder an die Hauptstrage angebunden werden. Damit wird auch verkehrstech-
nisch eine sinnvolle Erganzung des Strallennetzes vorgenommen. Aufgrund dieser planeri-
schen Zielsetzung, deren Umsetzung auch zu einer besseren Erreichbarkeit der Baugebiete
fur Rettungsfahrzeuge fuhrt sowie der Notwendigkeit der Anlage eines RegenrOckhaltebe-
ckens im Plangebiet, dass aufgrund der topographischen und technischen Rahnnenbedin-
gungen nur im Nordwesten des Plangebietes angelegt werden kann, hat die Gemeinde einen
Antrag auf Befreiung von den Bestimmungen des § 28a NNatG für das besonders ge-
schutzte Biotop gestellt (siehe auch Anhang VIII). Diesem Antrag wurde zwischenzeitlich ent-
sprochen.

Ein weiteres Planungsziel des vorliegenden Bebauungsplanes 1st es, die Ansiedlung eines
weiteren Lebensmitteldiscounters im Hauptort zu ermoglichen. Nach einer intensiven Dis-
kussion verschiedener Standorte (vgl. Ausfuhrungen im Erlauterungsbericht zur 10. Ande-
rung des Flachennutzungsplanes) wurde letztlich der Bereich des in diesem Bebauungsplan
vorgesehenen Sondergebietes "Groaflachiger Einzelhandel" ausgewahlt. Durch die Ansied-
lung eines weiteren Marktes kann der Hauptort Hambergen seine Versorgungsfunktion wei-
ter ausbauen, was den Vorgaben der Raumordnung und Landesplanung entspricht (vgl.
dazu Kap. 4.1 Raumordnung und Landesplanung).

7. PLANINHALT

7.1 Art der baulichen Nutzung

7.1.1 Mischgebiete

Entsprechend den im Kapitel 6 "Planungsanlass / Planungsziele" dargelegten Zielsetzungen,
wird das Plangebiet in drei Bereiche unterschieden. So werden die an den Schlossereibetrieb
/ Landmaschinenhandel angrenzenden Bereiche entsprechend den Vorgaben des Flachen-
nutzungsplanes als Mischgebiete festgesetzt. Damit kann in einem durch seine Orientierung
zur Hauptstrafle hin verkehrsmagig gut erschlossenen Siedlungsbereich das fur derart zen-
trale Ortslagen typische Nebeneinander von Wohnen und das Wohnen nicht wesentlich sto-
render gewerblicher Nutzung entstehen. Dies auch im Hinblick auf den vorhandenen Gewer-
bebetrieb, der diesen Teil des Plangebietes entscheidend pragt.

Fur die Mischgebiete wird geregelt, dass Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnugungs-
statten ausgeschlossen sind. Da das Plangebiet durch die vorhandenen (linearen) Geholz-
strukturen recht kleinteilig gegliedert 1st, Gartenbaubetriebe und Tankstellen aber eher groR-
flachig angelegt sind, sieht die Gemeinde hier einen grundsatzlichen Konflikt, den sie durch
Ausschluss der genannten Nutzungen losen mochte. Die ebenfalls ausgeschlossenen Ver-
gniigungsstatten sind Oblicherweise gepragt durch einen hoheren Larmpegel, der sich erfah-
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rungsgemaR gerade in Abend- und Nachtstunden belastigend auf die Wohnnutzung in der
Umgebung auswirkt. Da das Plangebiet an bestehende Bebauung grenzt, mochte die Ge-
meinde dieses Konfliktpotential vernneiden, zumal anderweitige Flachen in der Gemeinde
grundsatzlich fur diese Nutzung in Anspruch genommen werden !carmen. Eine Gliederung
erfahren die Mischgebiete dahingehend, dass fur die sudlichen Mischgebietsflachen Anlagen
fur Verwaltungen ebenfalls ausgeschlossen werden. Derartige Einrichtungen sollen nach
Auffassung der Gemeinde grundsatzlich eine zentrale Lage haben, die die M12-Flachen nicht
bieten.

Nutzungskonflikte in bezug auf die an das Plangebiet angrenzende gewerbliche Bauflache,
die von einem Schlossereibetrieb genutzt wird, sind nicht zu erwarten, da durch die Festset-
zung von Mischgebieten innerhalb des Geltungsbereiches eine stadtebauliche Abstufung
erfolgt.

7.1.2 Allgemeines Wohngebiet

Im Anschluss an die vorgenannten Mischgebiete wird im Obergang zur freien Landschaft emn
Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Aufgrund dieser ruhigen und abseitigen Lage werden
verkehrs- und flachenintensive Nutzungen (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anlagen
fur Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) ausgeschlossen. Sie [carmen besser
geeignete Standorte an anderweitiger SteIle im Gemeindegebiet finden.

7.1.3 Sondergebiet "Grollflachiger Einzelhandel"

Entsprechend der gemeindlichen Zielsetzung, das Versorgungsangebot zu verbessern, soil
em n weiterer Lebensmitteldiscounter im Hauptort angesiedelt werden. Aufgrund der heute üb-
lichen GroRe der Verkaufs- und damit Geschossflache, welche u. a. durch breitere Fahrwege
und niedrigere Regalhohen bedingt wird, bedarf es der Festsetzung eines Sondergebietes
"GroRflachiger Einzelhandel" (gemall § 11 Abs. 2 BauNVO). Entsprechend der zwischenzeit-
lich vorliegenden Hochbauplanung wird die Verkaufsflache des Discounters auf max.
1.000 m2 und die von sonstigen Ladengeschaften (Shops) auf 50 m2 festgesetzt. Urn fur die
Verkaufsflache einen abschlieRenden Rahmen vorzugeben, wird diese auf insgesamt
1.050 m2 fur das Sondergebiet festgelegt.

7.2 Mail der baulichen Nutzung

Das MaR der baulichen Nutzung wird Ober die zulassige Grundflachenzahl (GRZ), die Ge-
schossigkeit baulicher Anlagen und die maximale Gebaudehohe definiert. Ziel der Regelun-
gen zum Grad der Versiegelung ist eine stadtebauliche Abstufung, die an der Hauptstrafle
den hochsten Versiegelungsgrad gestattet und im Obergang zur freien Landschaft den nied-
rigsten. So ist im Sondergebiet mit einer GRZ von 0,8 die nach Baunutzungsverordnung ma-
ximal mogliche Ausnutzung vorgesehen, was sowohl eine der Nutzung, als auch der stadte-
baulichen Situation angemessene Verdichtung ist.

Die nahe der Hauptstralle gelegenen Mischgebiete (MI1) gestatten mit einer GRZ von 0,4
eine geringfOgig hohere Ausnutzung als diejenigen, die weiter südtich gelegen sind (GRZ =
0,3), wobei hier eine Anlehnung an die Regelungen im Allgemeinen Wohngebiet erfolgt. Allen
genannten Baugebieten gemeinsam ist der Ausschluss jeglicher Oberschreitung der GRZ,
ausgenommen fur wasserdurchlassig versiegelte Stellplatze, Zufahrten und vergleichbare
Anlagen. Diese durfen die jeweils festgesetzte GRZ urn maximal 25 % Oberschreiten.

Allen Baugebieten gemein, ausgenommen des Sondergebietes, ist eine maximal zulassige
Eingeschossigkeit. Keine derartige Festsetzung erfolgt fur das Sondergebiet, da Markte
schon allein aus wirtschaftlichen Grunden Oblicherweise lediglich eingeschossig errichtet
werden. Urn jedoch alle Baukorper, auch denjenigen des Sondergebietes an die umgeben-
den Siedlungsstrukturen anzupassen, wird die HOhe der baulichen Anlagen verbindlich
festgesetzt. So durfen Baukorper im Sondergebiet und dem MI1 eine Hohe von maximal
9,5 m aufweisen, in den MI2 und WA aufgrund ihrer Lagen am Siedlungsrand nur 9,0 m.
Aufgrund der erheblichen Unterschiede der GelandehOhen gilt fur das Sondergebiet als Be-

fin:aorta:an-En



Seite 13

zugspunkt die Hauptstralle, fur alle anderen Baugebiete die Planstralle bzw. ihre Stichwege.
Da die festgesetzte Verkehrsflache nach Osten den Anschluss an die StraRe Neuenkrug und
nach Westen an die Hauptstrafle herstellt, wird die neue Bebauung sich durch diese Rege-
lung zwangslaufig an der Umgebung orientieren mussen.

Fur Mischgebiete und Allgemeine Wohngebiete wird weiterhin festgesetzt, dass die Erdge-
schossfuRbodenhohen maximal 0,4 m — bezogen auf die vorgelagerte Erschlieflungs-
strafle - betragen durfen. Einerseits wird dadurch die Errichtung eines Kellergeschosses er-
moglicht, welches aufgrund der Sockelhohe auch gut belichtet werden kann, andererseits
wird die Aufhohung der einzelnen Baugrundstucksflachen begrenzt, so dass eine stark variie-
rende Gelandeoberflache und die damit verbundenen Probleme, z. B. bezuglich der Anbin-
dung an die Straflenverkehrsflachen, vermieden werden.

7.3 Bauweise

Innerhalb des Plangebietes wird fur alle Baugebiete eine abweichende Bauweise (a) festge-
setzt, diese allerdings abgestimmt auf die jeweils vorgesehenen Nutzungen per textlicher
Festsetzung prazisiert. So durfen Gebaude im Sondergebiet eine Lange von Ober 50 m auf-
weisen, miissen hinsichtlich alter sonstigen Bestimmungen aber die offene Bauweise ein-
halten.
Entsprechend der Zielsetzung, die stadtebauliche Dichte von der Hauptstralle nach Suden
hin abzustufen, sind im MI1 Einzel- und Doppelhauser mit 25 m bzw. 12,5 m Lange pro
Haus / Doppelhaushalfte zulassig, wahrend im MI2 und WA nur noch Einzelhauser mit Lang-
en von maximal 20 m gestattet sind.

7.4 Zulassige Anzahl der Wohnungen je Wohngebaude

Die Anzahl der Wohnungen je Wohngebaude wird auf maximal zwei Wohnungen je Einzel-
haus und eine Wohnung je Doppelhaushalfte beschrankt. Dadurch konnen einerseits Einzel-
hauser mit einer Einliegerwohnung errichtet, anderseits ffir diesen Standort untypische Ge-
baudeformen (z. B. Mehrfamilienhauser mit Kleinwohnungen) ausgeschlossen werden. Da-
mit im Zusammenhang steht die Absicht eines sparsamen Ausbaus der Verkehrsflache und
der Festsetzung von niedrigen Ausnutzungsziffern (GRZ), so dass der fur Mehrfamilienhau-
ser erhohte Bedarf an Stellplatzen ohnehin nicht gedeckt werden konnen.

7.5 Mindestgrundstticksgrolle, tiberbaubare Grundstiicksflachen

Urn die Dichte der Bebauung im Plangebiet zusatzlich zur Grundflachenzahl zu regeln, wurde
eine Mindestgrundstacksgrol3e von 700 m2 fur Einzelhauser und 350 m2 je Doppelhaus-
halfte festgesetzt. Mit der Festsetzung einer Mindestgrundstuckgrolle wird erreicht, dass sich
die zukunftige Bebauung gut in die baulichen Strukturen der Umgebung einfugt.

Die Oberbaubaren Grundstacksflachen wurden unter Berucksichtigung des innerhalb des
Plangebietes vorhandenen Geholzbestandes und den landschaftlichen Gegebenheiten
Obergang zur freien Landschaft) angeordnet. In den Bereichen des Plangebietes, wo es auf-
grund der Lage des Geholzbestandes und der Anordnung der ErschlieRungsstraf3e moglich
war, wurden zusammenhangende Oberbaubare GrundstOcksflachen festgesetzt, urn eine
moglichst flexible Anordnung der zukunftigen Baukorper zu ermoglichen.

Dieses Ziel wird auch fur den Lebensmitteldiscounter verfolgt, der basierend auf der zwi-
schenzeitlich vorliegenden Hochbauplanung eine groflere zusammenhangende Oberbaubare
Grundstucksflache im ruckwartigen Bereich des Sondergebietes erfordert.

7.6 Ausschluss von Garagen, Carports und Nebenanlagen in Form v. Gebauden

Im Bebauungsplan werden gesondert gekennzeichnete nicht (iberbaubare Grundstucksfla-
chen festgesetzt, in denen die Errichtung von Garagen, Carports und Nebenanlagen in Form
von Gebauden nicht zulassig ist. Diese Regelung erstreckt sich auf Grundstucksflachen, die
unmittelbar an linienhafte Geholzbereiche angrenzen sowie auf den sudlichen Teil des All-
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gemeinen Wohngebietes, der an dieser SteIle den Abschluss zur freien Landschaft formu-
liert. Damit werden in besonderem Marl die okologischen Belange berucksichtigt.

7.7 StraBenverkehrsflache / Ausschluss von Zufahrten

Die Erschlieflung des Plangebietes erfolgt ausgehend von der Hauptstralle Ober eine 6,5 m
breite &mile, die im Salosten direkt an die Stage Neuenkrug anbindet. Damit kann die dort
auf Grund des Fehlens einer Wendeanlage zur Zeit recht unbefriedigende Erschlieflungssi-
tuation entscheidend verbessert werden. Im Zusammenhang mit zwei nach Suden abzwei-

. genden "kleine Stichstraflen" 'carmen alle GrundstOcke Ober die &mile angebunden werden.
Allerdings wird konsequenterweise der geplante Lebensmitteldiscounter direkt Ober die
Hauptstrafle erschlossen, was sich bereits zwangslaufig aus den topografischen Gegeben-
heiten, aber auch der funktionalen Zuordnung zur Infrastrukturachse ergibt.

Da am Ende der beiden Stichstragen keine WendemOglichkeit fur Mullfahrzeuge vorgesehen
sind, mussen von den dortigen Anliegern die M011gefafle an die Planstrafle verbracht wer-
den. Dies ist aufgrund der mit 33 m recht geringen Lange der Stichweg durchaus zumutbar.

Im Zusammenhang mit der Anlage der Planstrafle ist darauf hinzuweisen, dass em n Boden-
auftrag erforderlich ist, urn den hohenmafligen Anschluss an die bestehende &mile Neuen-
krug im Osten herzustellen. Dies ist allerdings technisch problemlos moglich.

Zum Schutz des im Nordwesten im Bereich der Hauptstrafle stockenden erhaltenswerten
Groflbaumbestandes ist dort geregelt, dass keine Zufahrten zulassig sind. Damit wird auch
die Erschlieflung des "LOckengrundstOckes" Ober die Planstralle geleistet.

7.8 Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung und Radweg)

Zur Schaffung einer fufllaufigen Wegeverbindung zwischen dem Plangebiet sowie der
Schulstrafle ist im Anschluss an das RegenrOckhaltebecken em n Fufl- und Radweg festge-
setzt. Der Weg endet zur Zeit an der Plangebietsgrenze, soil aber die MOglichkeit bei zukOnf-
tigen Planungen bieten, die restliche Wegestrecke zu erganzen.

Ober den Full- und Radweg kann zukunftig auch die Unterhaltung des RegenrOckhaltebe-
ckens erfolgen.

7.9 Griinordnung

Entsprechend der Empfehlung des Landschaftspflegerischen Fachbeitrages werden die line-
aren Geholzbestande einschlielllich ihrer begleitenden Grollbaume dauerhaft zum Erhalt
festgesetzt. Gleiches gilt, allerdings als zu erhaltende Einzelbaume, fur die pragenden Grofl-
baume an der Hauptstralle.
Die in der Ortlichkeit noch vorhandenen zusammenhangenden Reste einer Wallhecke (He-
cke an der salwestlichen Plangebietsgrenze und im Bereich des RegenrOckhaltebeckens)
werden in der Planzeichnung als besonderes Schutzobjekt im Sinne des Naturschutzes
nachrichtlich gekennzeichnet. Bei den Obrigen Wallheckenresten handelt es sich urn kleinere
bruchstOckhafte Abschnitte, die im Bebauungsplan nicht besonders gekennzeichnet, sondern
vielmehr in die Eingriffsbetrachtung eingestellt wurden.

Zur Erganzung und Abrundung des Bestandes ist an der sallichen Grenze des WA eine Fla-
che zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern festgesetzt, fur die differenzierte Regelun-
gen hinsichtlich zu verwendender Pflanzarten und —qualitaten getroffen sind. Damit soli si-
chergestellt werden, dass eine okologisch orientierte Bepflanzung erfolgt, die auch geeignet
ist einen (teilweisen) Ausgleich von erheblichen Beeintrachtigungen der Leistungsfahigkeit
des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes herbeizuffihren. Gleiches gilt auch nir die
sudlich des Sondergebietes festgesetzte Anpflanzflache, die aber auch als gestalterisches
Moment zu sehen ist und die dort erforderliche Boschung (Hohenunterschied ca. 5,0 m)
landschaftsgerecht begrunen soil.

Zusatzlich zu den Bepflanzungen in konkret dafOr festgesetzten Flachen ist eine 10%ige Be-
grunung der BaugrundstOcke in den MI und WA festgesetzt. Zur Gleichbehandlung sind al-
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lerdings die flachigen Bepflanzungen sowie die bereits vorhandenen Geholze darauf anzu-
rechnen. Diese Anpflanzungen dienen einerseits der inneren Durchgriinung des Plangebie-
tes, andererseits der Vermeidung von Eingriffen.

7.10 Flache fur Versorgungsanlagen (Regenruckhaltebecken)

Auf Grund der Tatsache, dass die BOden im Plangebiet nicht sickerfahig sind, muss eine
zentrale Sammlung, Ableitung, Ruckhaltung und anschlieRende gedrosselte Einleitung in das
bestehende Entsorgungssystem erfolgen. Bedingt durch die Hohendifferenzen ist vorgese-
hen, den Lebensmitteldiscounter mittels technischer Losungen (z. B. unterirdische Speicher-
systeme zur Ruckhaltung und gedrosselten Ableitung) an den Vorfluter in der HauptstraRe
anzuschlieRen. Die weiteren Bauflachen sollen Ober eine entsprechende Leitung im StraRen-
raum von Sildosten nach Nordwesten ableiten, wobei zur Ruckhaltung em n Becken im Wes-
ten des Plangebietes angelegt werden muss. Eine entsprechende Flache ist im Bebauungs-
plan festgesetzt. Die weiteren Angaben zur Oberflachenentwasserung, insbesondere zur Di-
mensionierung der Anlagen kann dem Oberflachenentwasserungskonzept im Anhang V ent-
nommen werden.

7.11 Anlagen fiir Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen

Entsprechend den gutachterlichen Ergebnissen zum Thema Schallschutz (vgl. Kap. 8.2
Immissionsschutz) sind in der Planzeichnung zwei Flachen / Linien festgesetzt, auf denen
Anlagen zum Schallschutz (z. B. Schallschutzwande) zu errichten sind. Aufgrund der starken
Reliefunterschiede wurden die Festsetzungen zu den einzuhaltenden Hohen der Schalk
schutzanlagen sehr differenziert und unter Benennung konkreter Hohenbezugspunkte fest-
gesetzt. Dam it ist gewahrleistet, dass unabhangig von einer Aufhohung oder Abtragung der
gewachsenen Bodenoberflache die Anlagen die erforderlichen Flohen einhalten werden.

Ausnahmsweise kann von den Festsetzungen abgewichen werden, wenn im Zuge der Bau-
genehmigungs- / Anzeigeverfahren Ober Einzelgutachten nachgewiesen wird, dass auf an-
dere Art und Weise den Anforderungen an den Schallschutz Rechnung getragen werden
kann.
Ebenfalls festgesetzt ist der Zeitpunkt der Umsetzung, der direkt auf die jeweilige bauliche
Innutzungnahme der betroffenen Grundstucke abzielt, sowie der Trager der MaRnahme.

7.12 Flachenbilanz

Sondergebiet "GroRflachiger Einzelhandel" 6.764 m2

davon: Flache zum Anpflanzen von Baumen ... 580 m2

Mischgebiet (MI1) 3.268m2

davon: Flache zum Erhalt von Baumen ... 64 m2

Mischgebiet (MI2) 5.087 m2

davon: Flache zum Erhalt von Baumen ... 123 m2
davon: Wallhecke 204 m2

Allgemeines Wohngebiet 8.806 m2

davon: Flache zum Anpflanzen von Baumen ... 313 m2
davon: Flache zum Erhalt von Baumen ... 56 m2
davon: Wallhecke 365 m2

Flache zum Erhalt von Baumen und Strauchern 250 m2

StraRenverkehrsflache 1.969 m2

Verkehrsflache bes. Zweckbestimmung (Full- u. Radweg) 70 m2

Ruckhaltebecken 583 m2

Gesamtflache 26.797 m2
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8. STADTEBAULICHE BELANGE

8.1 Naturschutz und Landschaftspflege

Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden ausfuhrlich in dem dieser
Begrundung anliegenden landschaftspflegerischen Fachbeitrag erOrtert. Pm Laufe des Plan-
verfahrens wurde von Seiten des Landkreises im Nordwesten des Plangebietes em n beson-
ders geschiltztes Biotop, das den Seggen-, Binsen- und Hochstaudenreichen Flutrasen zuzu-
rechnen ist festgestellt, das zum Zeitpunkt der naturschutzfachlichen Bestandsaufnahme im
Rahmen der Erarbeitung des landschaftspflegerischen Fachbeitragen als solches nicht er-
kennbar war. Da es sich im Bereich des geplanten Regenruckhaltebeckens, das nur an die-
sem Standort sinnvoll angelegt werden kann, sowie des angrenzenden Mischgebietes befin-
det, hat die Gemeinde zwischenzeitlich einen Antrag auf Befreiung von den Bestimmungen
des § 28a NNatG gestellt (siehe auch Anhang VIII). Diesem Antrag wurde zwischenzeitlich
unter der Bedingung der Durchfuhrung von Kompensationsmagnahmen entsprochen. Der
Bescheid enthalt zudem folgende Nebenbestimmungen:

"1. Auf der Kompensationsflache ist erganzend an der tiefsten SteIle in der nordostlichen
Ecke des Flurstuckes auf einer Flache von 600 m2 eine Senke von 40 cm Tiefe (Blanke)
auszuheben. Der Aushub ist auf dem ganzen Flurstuck gleichmagig zu verteilen oder ab-
zufahren und an anderer zulassiger SteIle ohne Beeintrachtigungen fur Natur und Land-
schaft abzulagern. Der Verbleib des im Rahmen der Baumagnahmen anfallenden Bodens
ist in jedem Fall mit dem Landkreis vor Beginn der Baumagnahmen einvernehmlich abzu-
stimmen. Ggf. sind zusatzliche Genehmigungen einzuholen.

2. Die Ersatzmagnahme ist spatestens mit Beginn der lnanspruchnahme des besonders ge-
schutzten Biotopes durchzufuhren.

3. Die Ersatzmagnahme ist im Bebauungsplan fur alle Beteiligten erkennbar darzulegen.

4. Auf der Planzeichnung des Bebauungsplanes ist zusatzlich zum nachrichtlich darzu-
stellenden besonders geschutzten Biotop folgender Hinweis mit aufzunehmen:

'Fur die bauliche lnanspruchnahme des nach § 28a NNatG besonders geschutzten Bioto-
pes gemag dem Bebauungsplan hat die Untere Naturschutzbeharde des Landkreises
Osterholz eine Ausnahme gem. § 28a Abs. 5 Nr. 2 NNatG von den Verboten des § 28a
Abs. 2 NNatG erteilt, sofern und soweit dies fur die Nutzung gernag dem vorliegenden
Bebauungsplan erforderlich ist, und unter der Bedingung, dass die vorgesehene Ersatz-
magnahme spatestens mit Beginn der lnanspruchnahme des Biotopes rechtlich und fak-
tisch abgesichert ist."

Die durchgefuhrte Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung fur den gesamten Bebauungsplan
kommt zu dem Ergebnis, dass nicht samtliche Eingriffe im Geltungsbereich des Bebauungs-
planes ausgeglichen werden konnen. Vielmehr ist es notwendig auf Flachen augerhalb des
Plangebietes zuruckzugreifen. Die erforderliche Grogenordnung belauft sich bei einer Inan-
spruchnahme von Acker- oder Intensivgrunlandflachen auf 1,30 ha zuzuglich 0,07 ha zur
Kompensation der Beseitigung des besonders geschatzten Biotopes. Zur Deckung dieses
Bedarfs wird das 0,98 ha grolle Flurstuck 88 Flur 5, Gemarkung Hambergen, herangezogen,
welches laut Empfehlung des landschaftspflegerischen Fachbeitrages zu nnesophilem Grun-
land entwickelt werden soil. Erganzend ist entsprechend der o. g. Nebenbestimmung Nr. 1
auf einer Flache von 600 m2 eine Senke von 40 cm Tiefe (Blanke) auszuheben.

Es ist vorgesehen, die Kompensationsmagnahme durch einen stadtebaulichen Vertrag zwi-
schen der Gemeinde und dem Grundstuckseigentumer sowie durch Grundbucheintrag recht-
lich abzusichern.

Urn das verbleibende Defizit von 0,39 ha ebenfalls zu kompensieren, steht in der Gemeinde
Worpswede eine entsprechend groge Flache auf dem insgesamt ca. 1,88 ha grogen Flur-
stuck 173/6 (Gem. Schlugdorf, Flur 2) zur Verfugung. lnnerhalb dieser Teilflache, welche
dem Flachenpool der Stiftung Kulturlandpflege zuzurechnen ist, ist eine Umwandlung von



Seite 17

Intensiv- in Extensivgrunland vorgesehen. Die Zahlung des Ablosebetrages zur dauerhaften
Sicherung und Unterhaltung der Flache wird Liber einen stadtebaulichen Vertrag sicherge-
stellt.
Nach Umsetzung des Bebauungsplanes werden somit keine nachteiligen Auswirkungen auf
die Leistungsfahigkeit des Naturhaushalts zuruckbleiben.

8.2 lmmissionsschutz

Die Belange des Immissionschutzes sind im Plangebiet durch mehrere Faktoren betroffen.
So ist zum Einen die bestehende Schallsituation bezogen auf den ansassigen Gewerbebe-
trieb und die vorhandene LandesstraRe 128 (Hauptstralle) zu betrachten, zum Anderen die
Neuplanung des Lebensmitteldiscounters. Urn hier adaquate Beurteilungsgrundlagen zu er-
halten, wurden Fachgutachten vergeben, deren Ergebnisse in Form von Flachen fur Schall-
schutzanlagen (Wande) in den Bebauungsplan aufgenommen wurden. Die gutachterlichen
Ergebnisse stellen sich wie folgt dar:
(1) Verkehrslarm
Die Betrachtung des Verkehrslarms wurde durch das Institut kir technische und angewandte
Physik GmbH (ITAP) vorgenommen. Ihr wurde em n vom Strallenbauamt Stade ermittelter
DTV-Wert (2000) von 3.084 Kfz zu Grunde gelegt und eine 10 %ige Steigerung des Ver-
kehrsaufkommens (= DTV (bis 2010) = 3.400 Kfz) prognostiziert. Weiterhin wurde emn
Schwerverkehrsanteil von 10 % tags und 3 % nachts angenommen. Unter Zugrundelegung
der fur Mischgebiete maRgeblichen Schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005
(Schallschutz im Stadtebau) von tags 60 dB(A) und nachts 50 dB(A) ergeben sich lediglich
fur das 1. Obergeschoss der Bebauung an der HauptstraRe geringfugige Oberschreitungen
von tags 0,5 dB(A) und nachts 0,3 dB(A). Da diese Oberschreitungen sehr geringfugig sind
und zudem die Hauptstralle auf beiden StraRenseiten schon im Bestand fast durchgangig
bebaut ist, ist nicht davon auszugehen, dass eine unzumutbare Nutzungsbeeintrachtigung
eintritt. Das Erfordernis baulichen Schallschutz verbindlich festzusetzen wird daher nicht ge-
sehen.
(2) Gewerbelarm (Lebensmittel-Discounter)
In der gutachterlichen Untersuchung der Firma ted5 werden die im Zusammenhang mit der
Ansiedlung eines Lebensmittel-Discounters entstehenden Auswirkungen (Immissionen) auf
die ostlich angrenzende Wohnbebauung (Bestand) sowie die im vorliegenden Bebauungs-
plan geplanten Baugebiete ermittelt. Dabei wurde unterschieden in

• Liefer- und Kundenverkehr sowie

• technische Einrichtungen.
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die Orientierungswerte der DIN 18005
(Schallschutz im Stadtebau) fur
• die sudlich gelegenen Wohngebiete nicht Liberschritten werden, da der Discounter

ca. 5,0 m tiefer liegt als die Wohnbebauung und damit eine ausreichende Abschirmwir-
kung erzielt wird,

• eine Oberschreitung im nordwestlich gelegenen MI2 zu erwarten ist und daher eine ca.
30 m lange Schallschutzwand entlang eines Tells der westlichen Grundstacksgrenze (Be-
reich der Entladezone) erforderlich ist und

• auf der Grundstiicksgrenze zur ostlich gelegenen bestehenden Bebauung (Flurstuck 2/5)
ebenfalls eine Schallschutzwand zu errichten ist.

Aufgrund der zum Zeitpunkt der Ausarbeitung des Gutachtens noch nicht absehbaren zu-
kunftigen Hohenlagen der einzeinen Baugrundstucke, wurde eine Erganzung des Gutach-

5 "Schallimmissionsprognose fur den geplanten Bau eines Lidl-Marktes in der Hauptstrage in 27729
Hambergen" (technologie entwicklungen & dienstleistungen GmbH, Bremerhaven 02/2004)
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tens6 vorgenommen, die diesem Umstand Rechnung tragt. Da der Lebensmitteldiscounter
sich "in das salliche Gelande eingaben wird", konnte die erforderliche Halle der Anlagen
entsprechend reduziert werden. Unter der Voraussetzung, dass eine Nachtanlieferung aus-
geschlossen wird bestehen keine Immissionsschutzkonflikte.

(3) Gewerbelarm (Schlossereibetrieb)
Auch fur diese Schallquelle wurde eine Schallprognose durch das Bur° ITAP7 erstellt. Den
Berechnungen wurden dabei abstrakte Arbeitsablaufe zu Grunde gelegt. Da keines der zum
damaligen Zeitpunkt bereits vorliegenden Gutachten den Gewerbelarm aus den beiden
Schallquellen (vorhandener Gewerbebetrieb und geplanter Einzelhandelsbetrieb) im Zu-
sammenhang betrachtete, wurde im Rahmen der Aufstellung des vorliegenden Bebauungs-
planes em n weiteres Gutachten bei der Firma ted8 in Auftrag gegeben. Urn genauere Anga-
ben zu den vom Landmaschinenhandel ausgehenden Emissionen zu erhalten, wurden An-
gaben des Geschaftsfuhrers zum Betriebsablauf sowie eigene schalltechnische Messungen
der Firma ted herangezogen. Unter Berucksichtigung der realen Betriebsablaufe prognosti-
ziert das Gutachten wesentlich geringere Schallemissionen als ursprunglich angenommen,
so dass die Orientierungswerte fur Mischgebiete von 60dB(A) tags und 45 dB(A) nachts auf
dem sallich angrenzenden MI2 nicht Oberschritten werden. Auch unter Benicksichtigung der
Schallemissionen durch den geplanten Einzelhandelsbetrieb sowie der Larmschutzwand an
der nordwestlichen Seite des Sondergebietes werden die oben genannten Orientierungs-
werte eingehalten. Weitere SchallschutzmaRnahmen sind somit nicht erforderlich, vielmehr
kann auf die ursprunglich vorgesehene Larmschutzwand an der sudlichen Grenze des Ge-
werbegrundstuckes verzichtet werden.

(4) Fazit Schallsituation
Da alle Empfehlungen der genannten Gutachten in den Bebauungsplan aufgenommen wur-
den, sind nach Umsetzung des Bebauungsplanes keine Immissionsschutzkonflikte zu er-
warten. Die Gutachten sind als Anhange dieser Begrundung beigefugt.

8.3 Verkehr

Die Erschlieflung des Plangebietes 1st durch die Lage an der L 128, (Hauptstralle) sowohl fur
den Lebensmittel-Discounter als auch die vorgesehene PlanstraRe sichergestellt. Ausbau
und Leistungsfahigkeit ermoglichen die Aufnahnne weiterer Verkehre, so dass keine zusatzli-
chen MaRnahmen erforderlich sind.

Urn Gefahrenmomente fur die von der PlanstraRe in die Hauptstrafle einfahrende Fahrzeuge
zu vermeiden, sind die nach Nieders. Straflengesetz einzuhaltenden Sichtflachen in der
Planzeichnung nachrichtlich gekennzeichnet.

8.4 Ver- und Entsorgung

Das Plangebiet wird an die zentralen Ver- und Entsorgungseinrichtungen von Gemeinde und
Landkreis bzw. den sonst zustandigen Versorgungstragern angeschlossen.

Im Rahmen der Beteiligung im Bauleitplanverfahren wiesen die EWE darauf hin, dass sich
innerhalb des Plangebietes auf dem Flurstuck 463/1 (hinter dem Doppelhaus Nr. 34 / 34a)
em n 1 kV-Kabel befindet. Solite bei der Realisierung von Bauvorhaben innerhalb des Plange-
bietes die Verlegung des Kabels erforderlich sein, so bitten die EWE urn eine Beteiligung.

Zur ordnungsgemaf3en Oberflachenentwasserung ist es auf Grund der anstehenden Baden
erforderlich, das inn Plangebiet anfallende Niederschlagswasser einer Ruckhaltung zuzuf0h-
ren. Dabei soil das Plangebiet in zwei Bereiche unterteilt werden. So soil der Lebensmittel-
discounter aufgrund seiner hohenmaRigen Orientierung an der Hauptstrafle eigene techni-

6

7

8

Schreiben der ted vom 03.11.2004

Institut kir technische und angewandte Physik GmbH, Oldenburg 02. Oktober 2001
Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan Nr. 41 "Sildlich der Hauptstrage" der Gemeinde
Hambergen" (technologie entwicklungen & dienstleistungen GmbH, Bremerhaven 03/2005
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sche Ruckhaltungseinrichtungen erhalten, von denen aus das Wasser gedrosselt dem in der
Hauptstrage liegenden Regenwasserkanal zugefOhrt wird.

Die weiteren Grundstucke des Bebauungsplanes werden in eine zentrale Leitung im Stra-
Renraum entwassert, die ihrerseits in em n Ruckhaltebecken im Plangebiet einleitet. Nach ent-
sprechender Ruckhaltung erfolgt auch hier eine Einleitung in das zentrale System der Ge-
meinde Ham bergen; vgl. dazu auch Anhang V Oberflachenentwasserungskonzept.

Die ordnungsgemage Erschliegung ist damit sichergestellt.

8.5 Kinderspielplatz

Nach dem Niedersachsischen Gesetz 0ber Spielplatze (NSpPG) sind gemag § 2 Abs. 2
Spielplatze fur Kinder anzulegen, wenn in einem Bebauungsplan Baugebiete festgesetzt
werden, in denen Wohnungen allgemein zulassig sind. Der gesetzlich geforderte Umfang
betragt mindestens 2 % der zulassigen Geschossflache im Spielplatzbereich, in denen Woh-
nungen allgemein zulassig sind, mindestens jedoch 300 m2 (§ 3 Abs. 2 NSpPG).

Gemag § 5 Abs. 2 NSpPG kann auf die Anlage eines Spielplatzes verzichtet werden, soweit
den Spiel- und Bewegungsbedurfnissen der Kinder auf andere Weise gleichwertig entspro-
chen werden kann. Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Planungsfall erfullt, da einer-
seits innerhalb des Ortes aufgrund der Siedlungsstruktur ausreichend bemessene Freiraume
vorhanden sind und sich andererseits in unmittelbarer Nahe des Plangebietes em n Spielplatz
befindet. Er liegt ca. 400 m westlich des Plangebietes, direkt an der Stage Schulstrage / Bu-
chenbuschweg (vgl. auch Abbildung 1, Obersichtsplan), und kann vom Plangebiet aus Ober
die vorhandenen Stragen gefahrlos erreicht werden.

Den Spiel- und Bewegungsbedurfnissen der Kinder wird damit hinreichend Rechnung getra-
gen, so dass die Gemeinde unter Bezug auf § 5 Abs. 2 NSpPG auf die Festsetzung eines
Kinderspielplatzes verzichtet.

8.6 Landwirtschaft

Landwirtschaftliche Belange werden insofern beruhrt, als dass bisher als Grunland genutzte
Flachen beansprucht werden. Aufgrund der Verkaufsbereitschaft des Eigenturners geht die
Gemeinde davon aus, dass die Belange der Landwirtschaft der Planung nicht entgegenste-
hen.

Das Plangebiet befindet sich in unmittelbarer Nahe zu landwirtschaftlichen Flachen, von de-
nen Staub- und Geruchsemissionen ausgehen konnen. Im landlich gepragten Raum ist eine
derartige Nachbarschaft jedoch nahezu unumganglich, so dass bei gegenseitiger Rucksicht-
nahme keine Konflikte zu erwarten sind, die der geplanten Nutzung grundsatzlich entgegen-
stehen.

8.7 Forstwirtschaft

Sudostlich an das Plangebiet schliegt sich Wald an, der als solcher im geltenden Flachen-
nutzungsplan gekennzeichnet ist. Da der Bebauungsplan lediglich in einem kleinen Grenzbe-
reich Ober das bisherige Mag hinaus (Bebauung im Bereich Neuenkrug) an diese Flache an-
schliegt, ist em n forstwirtschaftlicher Funktionsverlust fur den Wald nicht zu erwarten. Dar-
Ober hinaus wurde der Abstand der sudostlichsten Oberbaubaren GrundstOcksflache zum
Wald so festgelegt, dass ca. 15,0 m eingehalten werden. Hierbei ist zu berucksichtigen, dass
zwischen der geplanten Bebauung und dem Wald bereits em n bebautes GrundstOck liegt, so
dass die Neuplanung nicht an den Wald heranrOckt. Damit sind negative Auswirkungen auf
die Waldfunktion oder sonstige Konflikte nicht zu erwarten.

8.8 Nachbarschutzende Belange

Nachbarschutzende Belange werden dahingehend betroffen, dass die derzeit als Sackgasse
endende Strage Neuenkrug eine Anbindung an die Planstrage und Ober diese an die Haupt-
stage im Norden des Bebauungsplanes erhalt. Damit werden sich - je nach anzufahrendem
Zielort Fahrverkehre entwickeln, die auch aus dem Plangebiet heraus durch das Baugebiet

EmnsmsVcaiirai
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Neuenkrug fuhren werden. Damit ist em n Anstieg des derzeitigen Verkehrsaufkommens zu
erwarten. Gleichwohl wird fur auf das Zentrum ausgerichtete Verkehre auch die Planstralle
von dem Baugebiet Neuenkrug in Anspruch genommen werden, was im Gegenzug zu einer
Entlastung fuhren wird. Da sowohl der StraRenausbau als auch die Fahrgeschwindigkeiten
auf die Funktion als Anliegerstrafle ausgerichtet sein werden sind unzumutbare Auswirkun-
gen auf die bestehende Wohnbebauung nicht zu erwarten.

9. OBERPROFUNG DER UVP-PFLICHT

Mit Wirkung vom 27.07.2001 trat das "Gesetz zur Umsetzung der UVP-Anderungsrichtlinie,
der IVU-Richtlinie und weiterer EG-Richtlinien zum Umweltschutz" in Kraft. Dam it wurden
sieben Fachgesetze, u. a. das Gesetz Ober die Umweltvertraglichkeitsprufung (UVPG), das
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sowie das Baugesetzbuch (BauGB), geandert. Mit
diesen Anderungen sollten, vor dem Hintergrund des Ablaufs der Umsetzungsfrist der EG-
Richtlinien (UVP-Anderungsrichtlinie: 14. Marz 1999) und des drohenden BuRgeldverfahrens,
bestehende Gesetze nnoglichst zeitnah an die EG-Vorgaben angepasst werden.

Fur die Bauleitplanung ergeben sich Auswirkungen insbesondere durch die sofortige Anwen-
dung der Gesetze, so dass auch laufende Planverfahren den neuen Vorgaben zu unterwer-
fen sind. Von besonderer Bedeutung ist weiterhin, dass das Gesetz Ober die Umweltvertrag-
lichkeitsprOfung (UVPG) regelt, ob eine UmweltvertraglichkeitsprOfung (UVP) und das Bau-
gesetzbuch wie diese durchzufuhren ist. So sind in der Anlage 1 zum UVPG alle "UVP-
pflichtigen Vorhaben" aufgelistet und unter Nr. 18 die "Bauplanungsrechtlichen Vorhaben".
Hier unterscheidet, je nach GraRe des Planungsfalls, das Gesetz zwischen einer generellen
UVP-Pflicht und einer allgemeinen VorprOfung des Einzelfalls (§ 3c Abs. 1 Satz 1 UVPG). Bei
Bebauungsplanen, die nach den Bestimmungen des UVPG der Umweltvertraglichkeitsprii-
fung, einschlieRlich der Vorprufung des Einzelfalls unterliegen, wird die UVP nach den Vor-
schriften des Baugesetzbuches durchgefuhrt (§ 17 Satz 1 UVPG). Dementsprechend regelt
der neu aufgenommene § 2a BauGB (Umweltbericht), dass fur UVP-pflichtige Bebauungs-
plane die Gemeinde bereits im Aufstellungsverfahren der Begrundung einen Umweltbericht
beizufugen hat, der nach § 2a BauGB unselbstandiger Bestandteil der Begrundung wird und
im Abwagungsprozess zu berucksichtigen ist.

GemaR § la Abs. 2 Nr. 3 BauGB sind in der Abwagung die Bewertung der ermittelten und
beschriebenen Auswirkungen eines Vorhabens entsprechend dem Planungsstand auf

• Menschen, Tiere und Pflanzen,
• Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft,
• Kulturguter und sonstige Sachgater
• sowie den Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgutern

zu berOcksichtigen.

Im Umweltbericht sind daher alle umweltrelevanten Auswirkungen des geplanten Vorhabens,
bezogen auf die o. g. SchutzgOter, festzuhalten und gegebenenfalls die Vermeidungs-, Ver-
nninderungs-, Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen darzustellen.

Die "Kriterien fur die Vorprilfung des Einzelfalls" sind expliziert in der Anlage 2 UVP-Gesetz
aufgeftihrt und umfassen die Themenblocke "Merkmale des Vorhabens", "Standort des Vor-
habens" und "Merkmale moglicher Auswirkungen". Das Ergebnis der Vorprilfung ist in der
Begrundung darzulegen und entsprechend § 3 Abs. 2 BauGB mitzuteilen.
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Die OberprOfund bezuglich einer UVP-Pflicht des Bebauungsplanes Nr. 41 "Sudlich der
Hauptstrage" stellt sich entsprechend der festgesetzten Baugebiete wie folgt dar:

Art der Nutzung Flache GRZ Oberschreitung zulassige Grundflache

MI1 3.268 m2 0,4 25 % 1.634 m2

MI2 5.087 m2 0,3 25 °A 1.908 m2

WA 8.806 m2 0,3 25 °A) 3.302 m2

SO 6.764 m2 0,8 0 % 5.411 m2

Summe 12.255 m2

Wie aus der Aufstellung ersichtlich, liegt die festgesetzte Grundflache von 12.255 m2 unter
dem Schwellenwert von 20.000 m2 des UVP-Gesetzes, welcher fur den "Bau eines Stadte-
bauprojektes fur sonstige Anlagen..." angegeben 1st (Nr. 18.7).

Aus der Nr. 18.6 der Anlage 1 "UVP-Pflichtige Vorhaben" des UVPG ist jedoch eine Allge-
meine Vorpralungspflicht fur "groRflachige Einzelhandelsbetriebe" zu entnehmen, fur die "im
bisherigen AuRenbereich im Sinne des § 35 des Baugesetzbuches em n Bebauungsplan auf-
gestellt wird" und die eine zulassige Geschossflache von 1.200 m2 iiberschreiten, allerdings
unter 5.000 m2 liegen. Fur den vorliegenden Bebauungsplan ergibt sich nunmehr die "kuri-
ose" Situation, dass von dem ca. 6.764 m2 grogen Sondergebiet "GroRflachiger Einzelhan-
del" 3.610 m2 innerhalb des zusammenhangenden Ortsteiles (Bereich § 34 BauGB) liegen.
Lediglich fur 3.154 m2 werden durch den vorliegenden Bebauungsplan erstmalig Baurechte
begrundet. Unter Zugrundelegung der festgesetzten GRZ von 0,8 errechnet sich eine zulas-
sige Grundflache von 2.523 m2 fur die eine Allgemeine VorprOfung hinsichtlich der Erforder-
lichkeit der Durchfuhrung einer UVP durchzufuhren 1st.

Aufgrund dieser Rechtslage hat die Gemeinde Hambergen entschieden, das gesamte in
dem vorliegenden Bebauungsplan festgesetzte Sondergebiet einer Allgemeinen VorprOfung
zu unterziehen

9.1.1 Allgemeine Vorpriifung des Einzelfalls gemall § 3c Abs. 1 Satz 1 UVPG fiir em n Vorha-
ben der Anlage nach Nr. 18.6 (Grollflachiger Einzelhandel)

1 Merkmale des Vorhabens
Beurteilung hinsichtlich folgender Kriterien:

1.1 GraIle des Vorhabens Ausweisung eines Sondergebietes von
5.411 m2 auf dem em n Lebensmitteldis-
counter mit 1.000 m2 und Shops mit bis
zu 50 m2 Verkaufsflache zulassig sind.
Zulassige Grundflache: 5.411 m2, keine
Auswirkungen auf  die stadtebauliche
Struktur.

1.2 Nutzung und Gestaltung von Wasser, Boden, Natur und
Landschaft

Umnutzung eines bebauten Grund-
stacks, auf dem Zierpflanzen dominieren
sowie einer mallig genutzten Grunland-
fl5che. Veranderung der Bodennutzung
sowie Auswirkungen auf Arten und Le-
bensgemeinschaften. Keine Auswirkun-
gen auf den Wasserhaushalt, da nicht
sicherfahige B8den vorliegen. lnsgesamt
keine wesentlichen Auswirkungen auf
die Leistungsfahigkeit des
Naturhaushalts.

1.3 Abfallerzeugung Zunahme des bestehenden Aufkom-
mens an Abfall (Hausmull) sowie andere
Strukturierung durch Gewerbem011. Kei-
ne schadlichen oder schadstoffhaltigen
Abfalle. Keine Auswirkungen.



Seite 22

1.4 Umweltverschmutzung und Belastigungen Zunahme von Fahrverkehren auf dem
Grundstfick (Kunden- und Lieferverkehr),
da direkte Lage an Landesstrafle und
Schallschutzmallnahmen ggii. Umge-
bung werden Auswirkungen (Abgas- und
Larmbelastungen) so gering wie moglich
gehalten.

1.5 Unfallrisiko, insbesondere mit Blick auf verwendete Stoffe
und Technologien

Unfallrisiken ergeben sich lediglich aus
Fahrverkehren sowie dem Be- und Ent-
ladevorgang. Gefahrenpotentiale durch
die verauflerten Waren ergeben sich
nicht. Keine Auswirkungen.

2 Standort des Vorhabens
Beurteilung der okologischen Empfindlichkeit hinsichtlich fol-
gender Nutzungs- und Schutzkriterien:

2.1 bestehende Nutzung
.

Wohnen, Dienstleistung und Landwirt-
schaft. Keine erhohte Empfindlichkeit.

2.2 Reichtum, Qualitat und Regenerationsfahigkeit von Wasser,
Boden, Natur und Landschaft (Qualitatskriterien)

Qualitatskriterien von Wasser, Boden,
Natur und Landschaft sind bereits einge-
schrankt durch die bauliche Nutzung.
Gleiches gilt auch fur die landwirtschaft-
lich genutzte Flache, wobei Arten und
Lebensgemeinschaften hier starker be-
troffen sein werden.

2.3 Belastbarkeit der Schutzguter unter besonderer Berucksich-
tigung der nachfolgenden Gebiete (Art und Umfang der
Schutzkriterien)

2.3.1 Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung, europaische
Vogelschutzgebiete

- nicht betroffen -

2.3.2 Naturschutzgebiete - nicht betroffen -

2.3.3 Nationalparke - nicht betroffen -

2.3.4 Biospharenreservate, Landschaftsschutzgebiete - nicht betroffen -

2.3.5 geschiitzte Biotope Betroffen, durch das Vorhandensein von
Wallhecken (geschutzt gem. § 33
NNatG) sowie eines gem. § 28 NNatG
besonders geschatzten Biotopes.

2.3.6 Wasserschutzgebiete - nicht betroffen -

2.3.7 Gebiete, in denen die in den Gemeinschaftsvorschriften fest-
gelegten Umweltqualitatsnormen bereits 6berschritten sind

- nicht betroffen -

2.3.6 Gebiete mit hoher Bevolkerungsdichte (zentrale Orte, Sied-
lungsschwerpunkte in verdichteten Raumen)

Betroffen, allerdings ist dies positiv zu
sehen, da Fahrverkehre vermieden wer-
den und eine gute Rad- und Fullwegan-
bindung besteht.

2.3.9 Denkmalschutz - nicht betroffen -

9.1.2 Zusammenfassung

Urn die Erheblichkeit der Auswirkungen eines Vorhabens im Sinne des UVPG auf die Urn-
welt zu beurteilen, sind unter Berucksichtigung der unter Punkt 1 und 2 der Anlage 2 zum
UVPG aufgefiihrten Kriterien

• das Ausmail der Auswirkungen (geographisches Gebiet und betroffene Bevolke-
rung),

• das Ausmail der Auswirkungen auf die Umgebung,
• die Schwere und Komplexitat der Auswirkungen,
• die Wahrscheinlichkeit von Auswirkungen sowie
• die Dauer, Haufigkeit und Reversibilitat der Auswirkungen

zu berucksichtigen.
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Aus der tabellarischen Aufstellung in Kap. 9.1.1 wird ersichtlich, dass aufgrund der geplanten
Festsetzung des Sondergebietes Auswirkungen zu erwarten sind, welche lediglich auf das
Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften em n Ober die bestehende Situation hinaus ge-
hendes AusmaR erreichen werden. In diesem Zusammenhang ist besonders zu beriicksich-
tigen, dass in der unmittelbaren Umgebung des Vorhabens bereits weitere Gewerbe-
/Einzelhandelsbetriebe seit langerer Zeit bestehen, weshalb das Vorhaben als integraler Be-
standteil einer gewachsenen Siedlungs- und Versorgungsstruktur anzusehen ist.

Die Gemeinde Hambergen kommt nach PrOfung der Kriterien des Einzelfalls somit zu der
Einschatzung, dass im vorliegenden Einzelfall keine erheblichen nachteiligen Umweltauswir-
kungen zu erwarten sind. Es besteht somit keine gesetzliche Verpflichtung zur Durchfuhrung
einer Umweltvertraglichkeitsprufung.

10. NACHRICHTLICHE HINWEISE
Entsprechend den Vorgaben des Niedersachsischen Stragengesetzes wird das einzuhal-
tende Sichtfeld im Bereich der Einmiindung der Planstrafle in die LandesstraRe gekenn-
zeichnet. Des Weiteren weist em n textlicher Hinweis auf die damit verbundenen Anforderun-
gen an die Flachennutzung hin. Ein gefahrloses Ausfahren auf die LandesstraRe ist damit si-
chergestellt.
Im Plangebiet sind keine Bombardierungen mit Abwurfkampfmitteln bekannt. Urn Gefahr-
dungen durch Landkampfmittel auszuschlieRen ist folgender nachrichtlicher Hinweis Be-
standteil der Planzeichnung: "Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Grantaten, Panzerfauste,
Minen etc.) gefunden werden, benachrichtigen Sie bitte umgehend die zustandige Polizei-
dienststelle, das Ordnungsamt oder das Kam pfm ittelbeseitigungsdezernat direkt."

Im Rahmen der Beteiligung der Trager Offentlicher Belange wurde durch den Landkreis Os-
terholz darauf hingewiesen, dass es sich bei der entlang der sudwestlichen Grenze des Gel-
tungsbereiches verlaufenden Hecke urn eine Wallhecke handelt. GleichermaRen ist auch die
zwischen den Flurstucken 477/1 und 473 verlaufende Hecke als Wallhecke zu klassifizieren.

Im Rahmen einer gemeinsamen Ortsbegehung durch den Landkreis Osterholz (Untere Na-
turschutzbehorde) und das PlanungsbOro Instara wurde jedoch festgestellt, dass die Wallhe-
cken insgesamt stark degeneriert und in weiten Teilen nicht mehr als solche zu erkennen
sind. Da die exakte Lokalisierung der besonders stark degenerierten Bereiche kaum moglich
ist und damit auch eine Einmessung der Wallheckenfragmente nur mit erheblichem Aufwand
moglich ware, werden in der Planzeichnung lediglich die Bereiche nachrichtlich gekennzeich-
net die in der Ortlichkeit erkennbar waren.

11. SONSTIGE HINWEISE

Schutz von Baumen und Strauchern bei Bauarbeiten

Zur besonderen Berticksichtigung des ortsbildpragenden Geholzbestandes ist em n Text in die
Planzeichnung aufgenommen, der zukiinftige Bauherren auf die Maglichkeiten eines fachge-
rechten Schutzes der GehOlze bei BaumaRnahmen hinweist.

Besonders geschiitztes Biotop gem. § 28a NNatG

Fur die bauliche Inanspruchnahme des nach § 28a NNatG besonders geschOtzten Biotopes
gemaR dem Bebauungsplan hat die Untere NaturschutzbehOrde des Landkreises Osterholz
eine Ausnahme gem. § 28a Abs. 5 Nr. 2 NNatG von den Verboten des § 28a Abs. 2 NNatG
erteilt, sofern und soweit dies fur die Nutzung gemaR dem vorliegenden Bebauungsplan er-
forderlich ist, und unter der Bedingung, dass die vorgesehene ErsatzmaRnahme spatestens
mit Beginn der Inanspruchnahme des Biotopes rechtlich und faktisch abgesichert ist.
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Im Auftrage der Gemeinde Hambergen gemall § 9 Abs. 8 BauGB (i. d. F. vom 27.07.2001)
ausgearbeitet:

Bremen, den 05.11.2004 / 29.11.2004 / 24.02.2005 / 24.04.2005 / 13.12.2005

Institut fur Stadt- und Raumplanung
Prof. Dr. Hautau & Renneke GmbH
Vahrer &mile 180 28309 Bremen

gez. D. Renneke

Hambergen, den 17.07.2006

L. S.

Verfahrenshinweise:

gez. Kock
(Kock)

Burgermeister

• Die Beteiligung der Burger an der Bauleitplanung gernall § 3 Abs. 1 BauGB (offentliche
Darlegung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und Anhorung der Burger) er-
folgte am 10.11.2004 in Form einer offentlichen Planungsdiskussion.

• Die Begrundung hat gernag § 3 Abs. 2 BauGB vom 25.04.2005 bis 25.05.2005 zusam-
men mit der Planzeichnung offentlich ausgelegen.

Hambergen, den 17.07.2006

L. S.
gez. Kock

(Kock)
Burgermeister
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1. ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG

Am Ostlichen Rand des Ortes Hambergen ist die Ausweisung eines Wohngebietes, eines
Mischgebietes sowie eines Sondergebietes "Grollflachiger Einzelhandel" vorgesehen, wofur

die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 41 "Sudlich der Hauptstrafle" erforderlich ist.

Urn die fur eine Beurteilung der Planung aus Sicht des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege erforderlichen Grundlagen vorlegen zu konnen, wurde begleitend zur Bauleitplanung

der vorliegende Landschaftspflegerische Fachbeitrag erarbeitet. Dieser Fachbeitrag bildet
somit gleichzeitig die Basis fur die Ermittlung der "umweltschutzenden Belange", die nach

§ 1 BauGB in die bauleitplanerische Abwagung einzustellen sind.

Aufgabe des vorliegenden Fachbeitrages ist es, den gegenwartigen Zustand von Natur und

Landschaft zu erfassen und zu bewerten. Daraber hinaus werden die aufgrund der Bauleit-

planung zu erwartenden Beeintrachtigungen aufgezeigt und M4nahmen zur Kompensation
der Eingriffsfolgen vorgeschlagen, bei deren Durchfuhrung eine vollstandige Kompensation

derselben erreicht wird.

Insgesamt kann damit der gesetzlichen Anforderung Rechnung getragen werden, die "Natur

und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schutzen, zu pflegen und

zu entwickeln, dass

1. die Leistungsfahigkeit des Naturhaushalts,

2. die Nutzbarkeit der Naturguter,
3. die Pflanzen- und Tierwelt sowie
4. die Vielfalt, Eigenart und Schonheit von Natur und Landschaft

als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung far seine Erholung in Natur und

Landschaft nachhaltig gesichert sind" (§ 1 NNatG).

2. LAGE DES PLANGEBIETES

Das Plangebiet befindet sich im Osten der Ortschaft Hambergen und erstreckt sich ostlich

der Schulstrafle und sLidlich der Hauptstrafle. Das Gelande fallt insgesamt nach Nordwesten

zur Hauptstral3e ab, teilweise sind deutliche, mehrere Meter hohe Gelandekanten vorhanden,

die durch Abbau von Ton entstanden sind. Im Osten und Nordosten wird das Plangebiet

durch einen Siedlungsbereich abgegrenzt, siidlich schliellt sich die freie Landschaft an. In-

nerhalb der Siedlungsgebiete wurden eingeschossige, freistehende Gebaude errichtet. Im
Norden, ebenfalls auflerhalb des Geltungsbereiches des vorliegenden Bebauungsplanes,

befindet sich em n Landmaschinen-Betrieb. Die aullerhalb der Siedlungsbereiche gelegenen

Flachen des Plangebietes werden landwirtschaftlich als Griinland genutzt, welches durch
Hecken untergliedert ist. Die genaue Lage des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ist

der folgenden Abbildung zu entnehmen.

Entwurf (Stand 14.04.2005) faniostataraa
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Abb. 1: Lage und Abgrenzung des Plangebietes

3. NATURRAUMLICHE GRUNDLAGEN

Unter den naturraumlichen Grundlagen werden die abiotischen Faktoren verstanden, unter
deren Zusammenwirken die heute vorhandene Tier- und Pflanzenweit entstanden ist. Die
Kenntnis der abiotischen Standortfaktoren bildet die Grundlage zur Beurteilung des derzeiti-

gen Zustandes von Natur und Landschaft im Geltungsbereich des Bebauungsplanes.

3.1 Naturraumliche Gliederung

Das Plangebiet ist innerhalb der naturraumliche Haupteinheit WesermOnder Geest der natur-

raumlichen Einheit Garlstedter Sandgeest sowie, als kleinster Zuordnungseinheit, der natur-

raumlichen Untereinheit Vollersoder Geestrucken zuzuordnen.

3.2 Geologie, Boden, Hydrologie

Die geologische Entstehung des Plangebietes als Teilbereich der Wesermfinder Geest ist

hauptsachlich auf die geomorphologischen Prozesse wahrend der Saale-Eiszeit
zuriickzufuhren. Die WesermOnder Geest stellt eine Altmoranenlandschaft mit iiberwiegend

sandigen bis lehmigen Baden dar. Dementsprechend ist das Plangebiet in der geologischen

Obersichtskarte des Landschaftsrahmenplanes als Grundmorane mit schluffigen bis kiesigen

Baden (schluffig, tonig, sandig, kiesig) und Obergangen zu glazifluviatilen Ablagerungen in

hoheren Lagen dargestellt. Aufgrund der Gelandeneigung stehen im Plangebiet verschie-
dene Bodentypen an. Wahrend in den h6her gelegenen Teilen im SOden des Gebietes
Braunerde ansteht, hat sich im Norden unter Einfluss von Staunasse em n Podsol-Pseudogley

gebildet. Dementsprechend ist das Plangebiet im Landschaftsrahmenplan des Landkreises

Entwurf (Stand 14.04.2005) Almost...El:ran
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Osterholz der grundwasserfernen, ebenen bis welligen Geest zugeordnet. im Rahmen einer

Baugrunduntersuchung wurde der Grundwasserstand (Schichtwasser) in einer Tiefe von ca.

1,2 m festgestellt.

3.3 Klima / Luft

Klimatisch gehort das Gebiet zu der maritimen Flachlandregion. Kennzeichnend fur dieses
Klima sind milde Winter und relativ kuhle, regenreiche Sommer. Die mittlere Jahresnieder-

schlagsmenge betragt 600 - 850 mm. Die klimatische Wasserbilanz hat einen hohen Was-

seriiberschuss mit einem geringen bis sehr geringen Jahresdefizit im Sommer.

3.4 Heutige potentiell natiirliche Vegetation

Die heutige potentiell naturliche Vegetation beschreibt eine naturliche, in ihrem Endstadium

(Klimaxstadium) befindliche Pflanzendecke, wie sie unter den heutigen Standortbedingungen

ohne das Zutun des Menschen spontan entstehen wiirde. Entsprechend den verschiedenen

Baden, die im Plangebiet anstehen, ist auch die heutige potentiell naturliche Vegetation in
verschiedenen Pflanzenformationen zu sehen. Nach dem Landschaftsrahmenplan des Land-

kreises Osterholz wiirde,n sich auf den Braunerde-Standorten Eichen-Buchenwalder ansie-

dein, welche teilweise in Eichen-Hainbuchenwalder Obergehen. Dieser Obergang wurde sich

in Plangebiet im Bereich der staunassen, pseudovergleyten Standorte einstellen.

4. PLANUNGSVORGABEN

Nach dem Landschaftsrahmenplan des Landkreises Osterholz werden fur den Bereich, be-

zogen auf die verschiedenen Schutzgater, folgende Aussagen bzw. Bewertungen getroffen:

Schutzgut Aussagen des LRP

Arten und Lebensgemeinschaften Plangebiet: Keine Aussage / Bewertung
Angrenzende Bereiche: adwestlich grenzt em n schutzwOrdiger
Bereich gemaa der Erfassung der Kir den Naturschutz wertvollen
Bereich in Niedersachsen an.

Boden Plangebiet und angrenzende Bereiche: Keine Aussage / Be-
wertung

Wasser Plangebiet und angrenzende Bereiche: Gebiet mit Bedeutung
fill- die Grundwassemeubildung (< 200 mm/a)

Luft Plangebiet und angrenzende Bereiche: Keine Aussage / Be-
wertung

Klima Plangebiet und angrenzende Bereiche: Keine Aussage / Be-
wertung

La ndschaftsbild Plangebiet und angrenzende Bereiche: Keine Aussage / Be-
wertung

Tab. 1: Aussagen des Landschaftsrahmenplanes zum Plangebiet

Wie die Tabelle zeigt, ist den Schutzgatern im Plangebiet gernall dem Landschaftsrahmen-

planentwurf keine nennenswerte Bedeutung beizumessen. Jedoch kommt dem Gebiet nach

Aussage des Landschaftsrahmenplanes aufgrund der hohen Grundwasserneubildungsrate

eine Bedeutung zu. Nach einer lokalen Betrachtung des Plangebietes kommt em n in Auftrag

gegebenes Baugrundgutachten jedoch zu dem Ergebnis, dass eine Versickerung innerhalb

des Geltungsbereiches des Bebauungsplans aufgrund der anstehenden undurchlassigen

Baden nicht moglich ist.

Entwurf (Stand 14.04.2005) iiiraostaural
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5. BESTANDSAUFNAHME

Die Bestandsaufnahme fik den vorliegenden landschaftspflegerischen Fachbeitrag wurde im

Friihjahr 2003 durchgefijhrt. Die Einordnung der Vegetationseinheiten in Biotoptypen (vgl.

Anhang) erfolgte nach dem "Kartierschliissel ffir Biotoptypen in Niedersachsen" (DRACHEN-

FELS, 0 . v.). Das Untersuchungsgebiet umfasst den Geltungsbereich des Bebauungsplans

Nr. 41 "Siidlich der Hauptstrage" und die Flache der im Parallelverfahren durchgefiihrten
10. Anderung des Flachennutzungsplanes einschlielllich der unmittelbar angrenzenden
Bereiche soweit dies zur Beurteilung der okologischen Situation notwendig ist. Da dem Be-

reich der bereits bestehenden Siedlung im Osten des Geltungsbereiches der Flachennut-
zungsplananderung nur eine untergeordnete Bedeutung im Sinne des Naturschutzes zu-

kommt und aufgrund des Bestandes dort zukanftig keine Eingriffe zu erwarten sind, wurde

auf eine differenzierte Erfassung der Biotoptypen innerhalb der bestehenden Siedlung ver-

zichtet. Da erst mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes Eingriffe in die Leistungsfahigkeit

des Naturhaushaltes ermOglicht werden und hierzu detailliertere Aussagen notwendig sind,

wird im Folgenden auf den Bebauungsplan Bezug genommen.

(1) Griinland

Die Weidenutzung nimmt augenscheinlich den Ciberwiegenden Teil des Geltungsbereiches

em. Aufgrund der Beweidung hat sich das Grunland als typische Weidelgras-Weigkleeweide

(Lolium-Cynosuretum) entwickelt. Insbesondere die Charakterarten dieser Vegetationsfor-

mation, das Deutsche Weidelgras (Lolium perenne), das Kammgras (Cynosurus cristatus)
und der Kriechende Klee (Trifolium repens) kommen auf den Flachen vor.

lnnerhalb des Griinlandes lasst sich — insbesondere anhand des Artenreichtums - em n Be-
reich mit einer augenscheinlich weniger intensiven Nutzung von einem intensiv genutzten

unterscheiden. Die Flachen, die einer intensiveren Nutzung unterliegen, wurden entspre-
chend dem verwendeten Kartierschlussel dem Intensivpriinland (GI) zugeordnet. Innerhalb

des weniger intensiv genutzten Bereiches, welcher unter anderem durch das Vorkom men

von Scharfem Hahnenfull (Ranunculus acris), Wolligem Honiggras (Holcus lanatus), Stor-

chenschnabel (Geranium sp.) usw. charakterisiert wird, sind zudem kleine Senken von weni-

gen Quadratmetern Flache vorhanden, in denen sich Feuchtezeiger wie Flatterbinse (Juncus
effusus), Kriechender Hahnenfull (Ranunculus repens), Weiges Strauflgras (Agrostis stolo-
nifera) etc. etabliert haben. Da die Senken nur eine untergeordnete Bedeutung im Gesamt-

bild haben, ist eine weitergehende Zuordnung zu feuchterem Griinland nicht gerechtfertigt.

Diese Bereiche wurden zusammen mit den weniger intensiv genutzten Flachen dem Biotop-

typen des Sonstigen Mesophilen Griinland (GMZI zugeordnet.

(2) Gewasser

Oberflachengewasser sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht vorhanden. Ent-

lang der slidwestlichen Grenze verlauft auflerhalb des Geltungsbereiches em n Graben, der

dem Biotoptypen des Sonstigen Nahrstoffreichen Graben (FGR) zugeordnet wurde. Zum
Zeitpunkt der Bestandsaufnahme wurde der Graben im Zuge der Gewasserunterhaltung

ausgehoben und das Regelprofil wieder hergestellt. Im weiteren Verlauf weist das Gewasser

zunehmend flachere Strukturen auf und verlandet letztlich vollstandig.

Entwurf (Stand 14.04.2005) fulcostann-aa
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(3) Siedlungsbereiche

Siedlungsflachen sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes im Norden und im Nord-
osten vorhanden. Diese Bereiche werden als Gewerbeflachen (Schlosserei und Landma-
schinenreparatur) mit einem entsprechend hohen Versiegelungsgrad und zum Wohnen ge-

nutzt. Die augerhalb der versiegelten Bereiche gelegenen Flachen sind dem Biotoptypen des

Modernen Ziergartens (PHZ) zuzuordnen. Die Garten weisen das typische standortfremde
Arteninventar der Ziergarten auf. Insbesondere auf der im Nordosten gelegenen Flache ist

die Fichte (Picea abies) stark vertreten.

(4) Geholze

Der gesamte Geltungsbereich wird durch verschiedene GehOlze gepragt. Diese sind in Form

von Hecken oder Einzelbaumen vorhanden. Bel den Hecken handelt es sich um Geholzrei-

hen aus fiberwiegend standortheimischen Arten wie WeifIdorn (Crataegus monogyna),
Hundsrose (Rosa canina), Ohrenweide (Salix aurita), Traubenkirsche (Prunus padus),
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) etc. In den Hecken sind neben den zuvor genannten,

haufig vorkommenden Strauchern, auch Birke (Betula pendula), Stiel-Eiche (Quercus robur),
Weide (Salix spp.), Esche (Fraxinus excelsior), Hainbuche (Carpinus betulus) usw. vorhan-

den.

Entlang der Hauptstralle, im Nordosten des Plangebietes, befinden sich einige alte Stiel-Ei-

chen sowie Buchen (Fagus sylvatica). Diese Geholze weisen alle Stammdurchmesser von

mehreren Dezimetern auf.

Weiterhin befinden sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Geholze, die als Relikte

der ehemaligen Kulturlandschaft zu werten sind. Dieses sind drei Kopfweiden sowie eine He-

cke aus WeifIdorn. Wahrend die WeAdornhecke regelmaflig gepflegt wird, wurden die
Kopfbaume seit langerer Zeit nicht mehr geschnitten, so dass diese bereits deutliche Faul-

stellen aufweisen und auseinander zu brechen drohen.

Im Rahmen der Beteiligung der Trager offentlicher Belange wurde durch den Landkreis Os-

terholz darauf hingewiesen, dass as sich bei der entlang der sildwestlichen Grenze des Gel-

tungsbereiches verlaufenden Hecke urn eine Wallhecke handelt. GleichermaRen ist auch die

zwischen den Flurstiicken 477/1 und 473 verlaufende Hecke als Wallhecke zu klassifizieren.

Im Rahmen einer Ortsbegehung durch den Landkreis Osterholz (Untere Naturschutzbe-
horde) und das Planungsbilro Instara wurde jedoch festgestellt, dass die Wallhecken insge-

samt stark degeneriert und in weiten Teilen nicht mehr als solche zu erkennen sind. Dement-

sprechend unterliegen diese Bereiche auch nicht dem Schutz des NNatG. Da die exakte Lo-

kalisierung kaum moglich ist und damit auch eine Einmessung der Wallheckenfragmente nur

mit erheblichem Aufwand moglich ware wird in den Bebauungsplan lediglich em n Nachricht-

licher Hinweis aufgenommen.

Entwurf (Stand 14.04.2005) linnottaarnn
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6. BEWERTUNG DES DERZEITIGEN ZUSTANDES

Die Bewertung des Zustands von Natur und Landschaft erfolgt in Anlehnung an BREUER

19941. Bewertungsgegenstand 1st die Wertigkeit der Flache flir die Schutzgliter des
Naturschutzes, von deren Qualitat mafIgeblich die Leistungsfahigkeit des Naturhaushalts ab-

hangt. Hierunter fallen "Arten und Lebensgemeinschaften" (Biotoptypen), "Boden", "Wasser",

"Klima /Luft" und das "Landschaftsbild". Fur eine differenzierte Bewertung des derzeitigen

Zustandes ist es notwendig, jedes Schutzgut getrennt zu betrachten. Die Bewertung erfolgt

Oberwiegend anhand von drei Wertstufen:

Wertstufe I:

Wertstufe

Wertstufe III:

Bereich mit besonderer (hoher) Bedeutung fOr den Naturschutz

Bereich mit allgemeiner (mittlerer) Bedeutung ffir den Naturschutz

Bereich mit geringer Bedeutung fur den Naturschutz

6.1 Arten und Lebensgemeinschaften

Die Bewertung hinsichtlich des Schutzgutes Arten und Lebensgemeinschaften erfolgt anhand

der Kriterien "Naturnahe" und "Vorkommen von gefahrdeten Arten".

Dem Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften 1st in den weniger intensiv genutzten

Grunlandbereichen die Wertstufe II zuzuordnen. Diese Wertstufe umfasst Flachen mit halb-

naturlichen Elementen, die durch intensive land- und forstwirtschaftliche sowie durch was-
serbauliche Nutzungen gepragt sind, so dass starker veranderte Standortverhaltnisse vorlie-

gen. Weiterhin sind dieser Wertstufe auch alle im Geltungsbereich des Bebauungsplanes
vorhandenen Geholzstrukturen zuzuordnen. Dieses sind zum einen die gut strukturierten
Hecken und zum anderen die entlang der HauptstraRe vorhandenen alten Eichen und Bu-

chen. Eine bessere Bewertung der im Geltungsbereich bzw. entlang dessen Grenzen vor-
kommenden Wallhecken wird nicht vorgenommen, da diese in einem stark beschadigten Zu-

stand und daher in weiten Bereichen nicht mehr als solche erkennbar sind.

Der Wertstufe Ill (von geringer Bedeutung) sind gernaR dem verwendeten Bewertungsmodell

die intensiv genutzten GrUnlandbereiche zuzurechnen. Diese sind den naturfernen Biotopty-

pen zuzuordnen. Es handelt sich dabei urn Flachen, die durch intensive land- und forstwirt-

schaftliche Nutzungen oder gartnerische Pflege gepragt sind. Aufgrund der intensiven Nut-

zung sind die Standortverhaltnisse bereits stark verandert. Auch die im Geltungsbereich ge-

legenen Siedlungsflachen einschliefIlich der zugehorigen Griinanlagen werden aufgrund der

intensiven Nutzung und der Ausstattung mit standortfremdem Ziergrun dieser Wertstufe zu-

geordnet.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wurden keine geschLitzten oder gefahrdeten Arten

vorgefunden, denen eine besondere Bedeutung zukommt oder die fur eine hohere Bewer-
tung der Flachen im Sinne des Naturschutzes sprechen wiirden.

I BREUER 1994: Naturschutzfachliche Hinweise zur Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung.
Niedersachsisches Landesamt fur Okologie, Hildesheim.
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6.2 Boden

Bewertungskriterium fur das Schutzgut Boden 1st der "Naturlichkeitsgrad".

Innerhalb des Geltungsbereiches unterliegen augenscheinlich diejenigen Flachen einer we-

niger intensiven Nutzung, welche dem Sonstigen Mesophilen Granland zugeordnet wurden.

Dennoch 1st aufgrund der bisher ausgeubten landwirtschaftlichen Nutzung davon auszuge-

hen, dass der im Geltungsbereich anstehende Boden den stark Oberpragten Naturboden zu-

zurechnen 1st und durch wasserbauliche, kulturtechnische oder bewirtschaftungsbedingte
Mallnahmen bis in den Untergrund verandert wurde. Insbesondere gilt das fur den sOdwestli-

chen Teil des Geltungsbereiches in welchem Ton gewonnen wurde und auch die z. Z. als
Ziergarten genutzten Flachen im Bereich der Hauptstralle. Das Plangebiet besitzt daher in

semen unbebauten Bereichen fOr das Schutzgut Boden nur eine allgemeine Bedeutung und

wird daher mit der Wertstufe II bewertet. Der Wertstufe III mussen die versiegelten Bereiche

zugerechnet werden. Dies sind das an der Hauptstrafle vorhandene Wohngebaude sowie die

Landmaschinenwerkstatt einschliefIlich der befestigten Auflenbereiche (Stellplatze, Terrasse

usw.)

6.3 Wasser

Das Schutzgut Wasser wird anhand des "Naturlichkeitsgrades" bewertet. Das Schutzgut
Wasser wird in die Oberflachengewasser und das Grundwasser differenziert. Da Oberfla-

chengewasser im Plangebiet selber nicht vorhanden sind, beschrankt sich die Bewertung auf

das Grundwasser. Im Allgemeinen besitzen Grunlandgebiete eine besondere Bedeutung fur

das Schutzgut Grundwasser, da in diesen Bereichen Ciberwiegend eine nur wenig beein-
trachtigte Grundwassersituation herrscht. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 41

sind jedoch verschiedene Faktoren vorhanden, die die Wertigkeit des Plangebietes fur das

Schutzgut mindern. GroRe Teile des Plangebietes unterliegen einer intensiven Grunlandbe-

wirtschaftung, die hinsichtlich der Nahrstoffzufuhr mit Ackeillachen zu vergleichen 1st. Wei-

terhin wirken sich die entlang der westlichen Grenze vorhandenen Graben auf die Grund-

wassersituation aus und verandern diese. Beeintrachtigungen gehen auch von den in unmit-

telbarer Umgebung vorhandenen Siedlungs- und Gewerbeflachen aus.

Anzumerken ist auch, dass dem Geltungsbereich im Gegensatz zu den Aussagen des Land-

schaftsrahmenplanes nur eine untergeordnete Bedeutung fiir die Grundwasserneubildung

zukommt. Durch die anstehenden undurchlassigen BOden (Pseudogley) wird eine Versicke-

rung des anfallenden Oberflachenwassers verhindert, so dass dieses oberflachlich bzw.
oberflachennah abfliellt und somit der Grundvvasserneubildung nicht zur Verfagung steht.

Insgesamt kann dem Plangebiet fur das Schutzgut Grundwasser aufgrund der beeintrach-

tigten Grundwassersituation nur eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe H) beigemessen wer-

den.

6.4 Luft / Klima

Das Schutzgut Luft / Klima wird ebenfalls anhand des "Naturlichkeitsgrades" bewertet, wobei

im Gegensatz zu den oben genannten Schutzgatern fur dieses Schutzgut nur zwei Wertstu-

fen zur Verfugung stehen.
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Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind aufgrund der vorhandenen
Siedlungsbereiche, welche insbesondere innerhalb der gewerblich genutzten Flachen einen

hohen Versiegelungsgrad aufweisen, und der vorhandenen Straile bereits deutliche Vorbe-

lastungen vorhanden. Dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird daher die Wertstufe

II zugewiesen.

6.5 Landschaftsbild

Das Landschaftsbild wird auf Grundlage des Vorhandenseins von "naturraumtypischer Viel-

falt" und "Eigenart" bewertet.

Mit den Geholzstrukturen und der GrOnlandnutzung ist im Geltungsbereich des Bebauungs-

planes noch die typische historisch-bauerliche Kulturlandschaft erkennbar. Weiterhin wird
das Landschaftsbild auch durch das bewegte Oberflachenrelief gepragt. Beeintrachtigungen

fur das Landschaftsbild gehen allerdings von den in unmittelbarer Umgebung vorhandenen

Sledlungs- und Gewerbeflachen aus. Diese stehen im Gegensatz zu der sonst noch erkenn-

baren bauerlichen Kulturlandschaft, so dass dem Landschaftsbild insgesamt nur eine allge-

meine Bedeutung fur den Naturhaushalt und damit die Wertstufe II zuzurechnen ist.

6.6 Zusammenfassende Bewertung im Oberblick

Die vorangegangenen Ausfuhrungen haben gezeigt, dass der Oberwiegende Bereich des
Plangebietes von mittlerer Wertigkeit ist. Diese Einschatzung beruht maggeblich auf der
GrOnlandnutzung und dem Vorhandensein von Geholzstrukturen, die Relikte der ehemaligen

bauerlichen Kulturlandschaft darstellen. Die folgende Tabelle gibt einen Oberblick Ober die

derzeitige Bewertung der einzelnen SchutzgOter:

Schutzgut Bewerteter Bereich Wertstufe

Arten und Lebensgemeinschaften
Sonstiges Mesophiles Granland
GMZ

II

Geholzstrukturen, einschliefIlich der Wallheckenfragmente
HF(W)M, HFS, HB

II

Intensivgriinland
GI

III

Siedlungsflachen
PHZ, OGG, GRA, BZE

III

Boden unbefestigte Bereiche II
versiegelte Flachen III

Grundwasser Plangebiet II

Luft / Klima Plangebiet II

Landschaftsbild Nordlicher Tell des Plangebietes II
Tab. 2: Zusammenfassende Bewertung

7. BELANGE VON NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE IN DER
BAULEITPLANUNG

7.1 Rechtliche Grundlagen

Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind von den Gemeinden bei der

Aufstellung von Bauleitplanen zu berucksichtigen. Dies kommt im BauGB durch folgende
Vorgaben zum Ausdruck:
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• Nach § 1 Abs. 5 Satz 1 BauGB sollen Bauleitplane eine geordnete stadtebauliche Ent-

wicklung gewahrleisten und dazu beitragen, eine menschenwOrdige Umwelt zu sichern

und die natarlichen Lebensgrundlagen zu schatzen und zu entwickeln.

• § 1 Abs. 5 Satz 2 Nr. 4 BauGB weist darauf hin, dass die Planung sich mit der Gestal-

tung des Orts- und Landschaftsbildes auseinander zusetzen hat.

• Nach § 1 Abs. 5 Satz 2 Nr. 7 BauGB sind die Belenge des Umweltschutzes, des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege, insbesondere des Naturhaushalts, des Wassers,

der Luft und des Bodens einschliefIlich seiner Rohstoffvorkommen sowie des Klimas, zu

beracksichtigen.

Urn die Bedeutung der okologischen Belenge far den gemeindlichen Abwagungsprozess zu

verdeutlichen, wurde zusatzlich in die am 01.01.1998 in Kraft getretene neue Fassung des

Baugesetzbuches der § 1a aufgenommen, der u. a. die "Bodenschutzklausel" (vorher § 1
Abs. 5 Satz 3 BauGB) enthalt, nach der mit Grund und Boden sparsam und schonend umzu-

gehen ist. Auflerdem wird festgelegt, dass in der Abwagung nach § 1 Abs. 6 BauGB u. a.
auch die Vermeidung und der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe (= erheblichen Beein-

trachtigungen) in Natur und Landschaft (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzge-

setz (BNatSchG)) zu beracksichtigen sind. Dementsprechend ist von der Gemeinde abwa-
gend2 darOber zu befinden, ob / in welchem Umfang nachteilige Folgen far Natur und Land-

schaft durch Darstellungen und Festsetzungen Ober Vermeidungs- und AusgleichsmafInah-

men zu kompensieren sind.

Durch § 1a Abs. 3 Satz 2 sowie § 200a BauGB wird klargestellt, dass em n unmittelbarer raum-

licher Zusammenhang zwischen Eingriff und Ausgleich nicht erforderlich ist, soweit dies mit

einer geordneten stadtebaulichen Entwicklung und den Zielen der Raumordnung sowie des

Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist. Der Ausgleich kann somit auch an

anderer SteIle als am Ort des Eingriffs erfolgen. Die Gemeinde ist im Obrigen nicht gehalten,

die erforderlichen Kompensationsmallnahmen ausschliefIlich durch Plandarstellungen und

-festsetzungen im Bauleitplan "abzusichern". § 1a Abs. 3 Satz 3 BauGB sieht vielmehr aus-

drucklich vor, dass anstelle von entsprechenden Planinhalten auch vertragliche Regelungen

gemall § 11 BauGB - d. h. stadtebauliche Vertrage Ober die Durchfuhrung von Magnahmen,

die auf einen Ausgleich abzielen - oder sonstige MaRnahmen zum Ausgleich getroffen wer-

den !carmen.

2 In diese Abwagung sind nicht nur die Vorteile fur Natur und Landschaft, sondern auch die ggf. nachteilig
beruhrten Belange einzustellen. Die dabei gebotene Ausrichtung auch der Vermeidungs- und Ausgleichsmafl-
nahmen an dem vom Abwagungsgebot erfassten Grundsatz der Verhaltnismalligkeit hat das BVerwG dadurch
umschrieben, dass Vermeidungs- und KompensationsmafInahmen unterbleiben konnen, wenn sie "auch und
gerade mit Blick auf § 1 Abs. 3, 5 und 6 BauGB keine unverhaltnismaRigen Opfer fordern" (BVerwG, Beschluss
vom 31.01.1997, Fullnote 5).
Das OVG NW hat mit dem Urteil vom 28. Juni 1995 (7a D 44/94 NE) klargestellt, dass Bebauungsplane, die
von einer "...strikten, keiner Abwagung unterliegenden Pflicht zur moglichst volistandigen Vermeidung und zum
vollen Ausgleich bzw. zur vollen ersatzweisen Kompensation der eingriffsbedingten Beeintrachtigungen ..."
ausgehen, an einem materiellen Mangel leiden, der zur Ungultigkeit der Satzung fart, da die Erfordernisse des
Abwagungsgebotes bzw. die zu beachtenden normativen Vorgaben des § 8a BNatSchG verkannt werden.
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7.2 Festlegung des Eingriffsraumes

Durch § la Abs. 3 Satz 5 BauGB
wird klargestellt, dass em n Aus-
gleich nicht erforderlich ist, sofern
die Eingriffe bereits vor der pla-
nerischen Entscheidung erfolgt
sind oder zulassig waren. Inner-
halb des Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes werden die di-
rekt an der Hauptstralle gelegenen
Bereiche dem im Zusammenhang
bebauten Ortsteil gemarl § 34
BauGB zugerechnet. Demnach
sind Vorhaben zulassig, wenn
diese sich nach Art und Mall der
baulichen Nutzung, der Bauweise
und der Grundstiicksflache, die
ilberbaut werden soil, in die
Eigenart der naheren Umgebung einfugt und die Erschliellung gesichert ist. Fur die bauliche

Nutzung dieser Flachen ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes somit nicht notwendig, so

dass fur Eingriffe in diesen Bereichen keine AusgleichsmaRnahmen im Rahmen des vorlie-

genden B -Planes erforderlich sind. Die Abgrenzung der Bereiche gernail § 34 BauGB ist der

obigen Abbildung zu entnehmen.

7.3 Anwendung der Eingriffsregelung

Abb. 2: Festlegung des Eingriffsraumes

7.3.1 Vermeidung von Beeintrachtigungen

Die Berucksichtigung von Vermeidungsmagnahmen stellt den ersten Schritt zur Anwendung

der Eingriffsregelung dar. Entsprechend dem § 8 NNatG diirfen "... Eingriffe die Leistungsfa-

higkeit des Naturhaushalts und das Landschaftsbild nicht mehr als notwendig beeintrachti-

gen". In der folgenden Tabelle sind die far die einzelnen Schutzgater getroffenen Vermei-

dungsmafInahmen aufgefuhrt:

Vermeidungsmaanahmen Schutzgut

• Erhalt von GehOlzstrukturen und EinzeigehOlzen, Ein- und Durchgril-
nung des Plangebietes

Landschaftsbild
Arlen und Lebensgemeinschaften
Wasser
Luft /K l ima

• Begrenzung des Versiegelungsgrades WA (GRZ 0,3), MI1 (GRZ 0,4)
M12 (GRZ 0,3), Begrenzung der Oberschreitung der zulassigen
Grundfiachenzahl auf 25% bei Verwendung von wasserdurchlassigen
Materialien

Arten und Lebensgemeinschaften
Boden, Wasser, Klima / Luft

• Begrenzung der Hohe baulicher Anlagen Landschaftsbild

•Inanspruchnahme eines durch Wohnbebauung und Gewerbenutsung
vorbelasteten Gebietes

Arten und Lebensgemeinschaften
Landschaftsbild
Luft / Klima
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• Teilweise lnanspruchnahme von okologisch geringwertigem Intensiv-
gninland

Arten und Lebensgemeinschaften

• Ruckhaltung des Oberflachenwassers und gedrosselte Ableitung Grundwasser
• Bebauung von Boden mit geringer Durchlassigkeit und geringer Be-

deutung fur das Grundwasser
Grundwasser

Tab. 3: Obersicht Ober die getroffenen Vermeidungsmaanahmen

7.3.2 Voraussichtliche Beeintrachtigungen durch die Bauleitplanung

(1)Arten und Lebensgemeinschaften

Fur das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften sind Beeintrachtigungen hauptsachlich

im Bereich des mailig intensiv genutzten GrOnlandes zu erwarten, welches sich von der in-

tensiver genutzten Umgebung durch em n hoheres Artenspektrum abhebt. Diese Bereiche

unterliegen durch die Bebauung und Umwandlung in Ziergrun einem Wertstufenverlust. Glei-

chermallen bedeutet auch die Enffernung von Gehi5lzstrukturen bzw. deren Inanspruch-
nahme fur Bebauung und Gartenbereiche eine Wertminderung welche einen Eingriff bedeu-

tet.

Nicht als erhebliche Beeintrachtigung ist die Inanspruchnahme der intensiv genutzten Grun-

landbereiche zu werten. Diese sind hinsichtlich ihrer Bewertung far das Schutzgut Arten und

Lebensgemeinschaften mit den neu entstehenden Gartenbereichen gleich zu setzen.

(2) Boden

Das Schutzgut Boden unterliegt durch die direkte Bebauung und Versiegelung erheblichen

Beeintrachtigungen. Mit der Versiegelung gehen jegliche Bodenfunktionen verloren. Die ver-

siegelten Bereiche werden entsprechend dem Bewertungsmodell den Flachen mit geringer

Bedeutung und dam it der Wertstufe III zugeordnet.

(3) Wasser

Aufgrund der Tatsache, dass im Geltungsbereich Oberwiegend staunasse Baden (Pseu-
dogley) anstehen, die eine Versickerung des Wassers verhindern, ist mit einer Bebauung
keine erhebliche Beeintrachtigung des Schutzgutes verbunden. Durch die Anlage des Re-

genrOckhaltebeckens wird das anfallenden Niederschlagswasser zuruckgehalten und auf

den naturlichen Gebietsabfluss gedrosselt abgegeben.

(4) Klima / Luft

Durch die Versiegelung von Bodenoberflache und die damit verbundene kleinraumig starkere

Erwarmung werden die Schutzguter Klima und Luft beeintrachtigt. Aufgrund der Vorbelas-

tungen des Geltungsbereiches durch die Bebauung (Gewerbeflachen, Wohngebiet) und die

Hauptstrage kann jedoch nicht von einer kompensationspflichtigen erheblichen Beeintrachti-

gung ausgegangen werden. Dem Schutzgut ist auch nach der Bebauung die Wertstufe II zu-

zuordnen.

(5) Schutzgut Landschaftsbild

Aufgrund der vorhandenen Vorbelastungen des Landschaftsbildes durch die bisherige Nut-

zung in Verbindung mit den festgesetzten Bepflanzungen und dem Erhalt von GrOnstruktu-

ren, die zu einer Durch- und Eingrunung der zukunftigen Baugebiete fOhren, wird das
Schutzgut nicht erheblich beeintrachtigt.
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In der folgenden Tabelle werden die zu erwartenden Beeintrachtigungen innerhalb des Ein-

griffsraumes zusammengefasst. Die in Kap. 7.3.1 aufgefuhrten Vermeidungsmagnahmen
wurden hierbei bereits berucksichtigt. Als erheblich beeintrachtigt (und damit kompensations-

pflichtig) sind all diejenigen SchutzgOter zu betrachten, die einem Wertstufenverlust unterlie-

gen.

Schutzgut Art der Beeintrachtigung Wertstufe
vorher

Wertstufe
nachher

Aden und Lebensge-
meinschaften

•Zerstorung von Lebensraumen mit allgemeiner Bedeu-
tung (Sonstiges Mesophiles Griinland, Geholze em-
schlieRlich der Wallheckenfragmente) durch direkte
Oberbauung und Umwandlung in Ziergarten

II III

• Inanspruchnahme von intensiv genutztem Griinland fur
Bebauung und Umwandlung in Ziergrun III ill

Boden •Zerstorung bzw. Beseitigung des belebten Oberbodens
durch direkte Oberbauung, Verlust der Bodenfunktionen
(Standort fur Pflanzen und Tiere, Filter- und Pufferver-
m6gen, Humifizierung und Mineralisierung organischer
Bestandteile etc.)

II III

(Grund)wasser •Kleinflachige Erhohung des Oberflachenabflusses und
Verringerung der Grundwassemeubildungsrate aufgrund
der Versiegelung von Bodenoberflache

II II

Luft / Klima •Kleinraumige Erwarmung durch die Verringerung der Ab-
kuhlungswirkung als Folge der beeintrachtigten Ver-
dunstungsleistung des versiegelten Standortes

II II

Landschaftsbild • Inanspruchnahme von teilweise intensiv genutzten Gran-
landflachen mit vorhandenen Beeintrachtigungen in
Form von Bebauung und StraRen

II II

Tab. 4: Uberblick Ober die voraussichtlichen Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes

7.3.3 Voraussichtliche Beeintrachtigungen durch das Regenriickhaltebecken

Mit der Anlage des Regenruckhaltebeckens sind erhebliche Beeintrachtigungen der Schutz-

guter Arten und Lebensaemeinschaften sowie des Schutzgutes Boden verbunden. Durch die
Auskofferung des Beckens sowie die Modellierung der Randbereiche kann das derzeit vor-

handene Sonstige Mesophile Grunland nicht erhalten werden. Die mit einer Neigung von im

Mittel 1:2 erstellten Boschungen werden nach der Herrichtung mit einer Saatgutmischung
eingesaht und extensiv unterhalten. Dennoch ist davon auszugehen, dass sich das Regen-

ruckhaltebecken insgesamt als strukturarmes, naturfernes Gew5sser entwickeln wird, wel-
ches nach dem verwendeten Bilanzierungsmodell der Wertstufe III zuzuordnen ist.

Mit der Auskofferung des Beckens ist die Zerstbrung des gewachsenen Bodengefflges ver-

bunden. Der nach der BaumaRnahme anstehende Rohboden, der sich zum Teil als sub-
hydrischer Boden weiterentwickeln wird, besitzt nur bedingt die Eigenschaften eines "reifen"

Bodens und kann sonnit die beeintrachtigten Funktionen im Naturhaushalt nur bedingt erfül-

len. Dem Boden muss daher nach Durchkihrung der Baumagnahme ebenfalls die Wertstufe

III zugeordnet werden. Zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs fur das Schutzgut Boden

kann jedoch der iblicherweise fur wasserdurchlassige Befestigungen in Ansatz gebrachte
Kompensationsfaktor genutzt werden, da die nach der Baumallnahme anstehenden Baden

ihre Funktionsfahigkeit nicht vollstandig verlieren.
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Die Schutzguter Luft / Klima und Landschaftsbild werden durch das Regenruckhaltebecken

nicht beeintrachtigt. Hinsichtlich des Klimas besitzt das Regenruckhaltebecken eine hohe
Verdunstungsleistung, so dass durch die Entstehung von Kaltluft positive Auswirkungen auf

das zukunftige Wohngebiet zu erwarten sind. Fur das Landschaftsbild ergeben sich voraus-

sichtlich keine Veranderungen durch die Anlage des Regenruckhaltebeckens. Die far das
Regenriickhaltebecken im Bebauungsplan festgesetzte Flache fur Versorgungsanlagen ist

an zwei Seiten durch vorhandenen Bewuchs und an einer Seite durch Bebauung von der

Umgebung abgeschirmt. Zur Sicherung der das Regenruckhaltebecken eingriinenden Ge-

haze sind diese zum Erhalt festgesetzt. Insgesamt ist das Regenruckhaltebecken nur von

der neuen Bebauung her frei einzusehen. Aufgrund der vorhandenen Vorbelastungen des
Geltungsbereiches und der zukunftigen Nutzung, welche ebenfalls nicht als Beeintrachtigung

zu bewerten ist, ergeben sich auch aus der Sicherung des Regenrackhaltebeckens mit ei-
nem Zaun keine kompensationspflichtigen erheblichen Beeintrachtigungen des Landschafts-

bildes.

7.3.4 Ermittlung des Kompensationsbedarfs

In der folgenden Tabelle werden die Beeintrachtigungen sowie die getroffenen Vermeidungs-

und Kompensationsmallnahmen gegentibergestellt.

Schutzgut Auspragung, Wert und GrOfie der be-
troffenen Bereiche

Vermeidung und Ausgleich im Plangebiet

Arten und Beeintrachtigungen: Vermeidungsmalinahmen:
Lebensge- • teilweise Inanspruchnahme von bkologisch geringwerti-
meinschaf- Versiegelung durch therbauung und gem Intensivgrunland
ten (Biotop- Strallenverkehrsflachen sowie Urn- • Festsetzung von Einzelgeholzen und Geholzstrukturen
typen / ge- wandlung von Sonstigem mesophilem zum Erhalt
fahrdete Graniand und Geholzstrukturen in Zier- • Begrenzung des Versiegelungsgrades sowie der
pflanzen. garten zulassigen Oberschreitung
und Tierar- Flache: (1,94 ha

ten) Wertstufe vorher II, nachher III Erhebliche Beeintrachtigungen bleiben bestehen
Erhebliche Beeintrachtigung

Kompensationsbedarf: 0,98 ha
Beseitigung von Hecken mit Wallhe-
ckenfragmenten aus standortheimi- Kompensationsma8nahmen:
schen Arten durch Bebauung und Urn- Festsetzung einer Flache zum Anpflanzen von Geholzen
wandlung in Ziergarten im Bereich des intensivgrunlandes.
Fl5che: 0,04 ha Flache: 0,03 ha
Wertstufe vorher II, nachher III Wertstufe vorher III, nachher II
Erhebliche Beeintrachtigung

Umwandlung einer Ackerflache in Mesophiles Granland.
Flache: 0,98 ha
Wertstufe vorher III, nachher II

Erhebliche Beeintrachtigungen sind ausgeglichen
Kompensationsiiberschuss: 0,03 ha
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Schutzgut Auspragung, Wert und GraBe der be-
troffenen Bereiche

Vermeidung und Ausgleich im Plangebiet

Regenruckhaltebecken Vermeidungsmanahmen:
• Erhalt des Baumbestandes in den Randbereichen des

Inanspruchnahme von Sonstigem Me-
sophilen Graniand far die Anlage eines

RRB

Regenrackhaltebecken Erhebliche Beeintrachtigungen bleiben bestehen
Flache: 0,06 ha
Wertstufe vorher II, nachher III Kompensationsbedarf: 0,06 ha
Erhebliche Beeintrachtigung

KompensationsmaSnahmen:
Umwandlung einer Ackerflache in Mesophiles Granland.
Flache: 0,03 ha

Extensivierung von Granland, Entwicklung von Mesophilem
Granland
Flache: 0,32 ha

Erhebliche Beeintrachtigungen sind ausgeglichen
Kompensationsuberschuss: 0,29 ha

Boden Beeintrachtigungen: Vermeidungsmallnahme:

Zerstorung bzw. Beseitigung des beleb- • Begrenzung des Versiegelungsgrades sowie der
ten Oberbodens durch direkte Oberbau-
ung, Auskofferung, Bodenverdichtung,
etc. Verlust der Bodenfunktionen

zulassigen Uberschreitung

Erhebliche Beeintrachtigungen bleiben bestehen
(Standort far Pflanzen und here, Filter-
und PufferverrnOgen, Humifizierung und Kompensationsbedarf far wasserundurchlassige Befesti-
Mineralisierung organischer Bestand- gungen von Boden mit allgemeiner Bedeutung durch Stra-
teile etc) lien und Gebaude (Kompensationsverhaltnis 1:0,3)

0,87 ha x 0,3 = 0,26 ha
Versiegelung von Boden mit allgemeiner
Bedeutung innerhalb des Allgemeinen Kompensationsbedarf far wasserdurchlassige Befestigun-
Wohngebietes, der Mischgebiete und 9en von Boden mit allgemeiner Bedeutung im Rahmen der
des Sondergebietes sowie durch die Uberschreitung der zulassigen Grundflachenzahl innerhalb
Anlage von Straflenverkehrsflachen des WA und der MI1 und MI2 Gebiete durch Nebenanla-
Versiegelung gesamt: 0,87 ha gen (Kompensationsverhaltnis 1:0,2)
Wertstufe vorher II, nachher III 0,11 ha x 0,2 = 0,02 ha
Erhebliche Beeintrachtigung

Kompensationsbedarf: 0,28 ha
Wasserdurchlassige Befestigung von
Baden mit allgemeiner Bedeutung im KompensationsmaSnahmen:
Rahmen der Uberschreitung der zulassi-
gen Grundflachenzahl Extensivierung von Grunland, Entwicklung von Me-
Wasserdurchlassig versiegelt: 0,11 ha sophilem Grunland
Wertstufe vorher IL nachher III FIache: 0,29 ha
Erhebliche Beeintrachtigung

Erhebliche Beeintrachtigungen sind ausgeglichen
Kompensationsaberschuss: 0,01 ha

Entwurf (Stand 14.04.2005) iinnottsarrsn
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Schutzgut Auspragung, Wert und GraSe der be-
troffenen Bereiche

Vermeidung und Ausgleich im Plangebiet

Regenruckhaltebecken VermeidungsmaRnahme:
• Minimierung der abzutragenden Bodenoberflache durch

Vertiefung des Beckens
• Einsaat einer Rasenmischung und extensive Pflege, so

dass sich der Boden zukunftig ungestort entwickeln
kann.

Erhebliche Beeintrachtigungen bleiben bestehen

Fiir die Ermittlung des Kompensationsbedarfs wird der
Kompensationsfaktor far wasserdurchlassige Befestigun-
gen in Ansatz gebracht (0,06 x 0,2).
Kompensationsbedarf: 0,01 ha

Kompensationsmallnahme:

Extensivierung von Gruniand, Entwicklung von Mesophilem
GrOnland
Flache: 0,01 ha

Erhebliche Beeintrachtigungen sind ausgeglichen

Auskofferung von Boden im Bereich des
Regenruckhaltebecken
Flache: 0,06 ha
Wertstufe vorher II, nachher III
Erhebliche Beeintrachtigungen

Wasser Beeintrachtigungen:

GeringfOgige Erhohung des Oberfla-
chenabflusses durch Versiegelung von
Flachen.
Flache: 0,87 ha
Wertstufe vorher II, nachher II
Keine erhebliche Beeintrachtigung

VermeidungsmaRnahmen:

• Ruckhaltung des Oberflachenwassers und gedrosselte
Ableitung

• Bebauung von Baden mit geringer Durchlassigkeit und
geringer Bedeutung fOr das Grundwasser

Erhebliche Beeintrachtigungen werden vermieden

Kein externer Kompensationsbedarf
Luft / Klima Beeintrachtigungen:

Kleinraumige Erwarmung und Verringe-
rung der Abkahlungswirkung els Folge
der beeintrachtigten Verdunstungsleis-
tung des versiegelten Standortes
Flache: 0,87 ha
Wertstufe vorher II, nachher II
Keine erhebliche Beeintrachtigung

Vermeidungsmaanahmen:

• Inanspruchnahme von vorbelasteten Bereichen

Erhebliche Beeintrachtigungen werden vermieden

Kein externer Kompensationsbedarf
Land-
schaftsbild

Beeintrachtigungen:

Bebauung eines durch Siedlungstatig-
keit vorbelasteten Bereiches
Flache: 2,33 ha
(2,68 ha abzuglich des bereits bebauten
Bereiches)
Wertstufe vorher II, nachher II
Keine erhebliche Beeintrachtigung

Vermeidungsmafinahmen:

• Inanspruchnahme eines durch Wohnbebauung und
Gewerbenutzung vorbelasteten Gebietes

• Durch- und Eingriinung des Baugebietes durch Anpflan-
zungen und Festsetzung von Geholzen zum Erhalt

Erhebliche Beeintrachtigungen werden vermieden

Kein externer Kompensationsbedarf
Tab. 5: Gegeraiberstellung der Beeintrachtigungen, der VermeidungsmaSnahmen sowie der Kompensa-

tionsmaRnahmen und deren Umfang

7.3.5 Kompensationsmanahmen

Wie die Tabelle 5 zeigt, konnen nicht alle Beeintrachtigungen innerhalb des Geltungsberei-

ches des Bebauungsplanes ausgeglichen werden sondern es mussen externe Flachen he-

rangezogen werden. Die Lage der externen Kompensationsflachen ist der jeweiligen Abbil-

dung zu entnehmen.

Entwurf (Stand 14.04.2005) rumortaarran.
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(1) Anpflanzung eines Geholzbereiches

In dem bisher intensiv genutzten Griinlandbereich ist eine Flache von 0,03 ha zum Anpflan-

zen von Baumen und Strauchern festgesetzt. Innerhalb dieser Flache kann eine Aufwertung

urn eine Wertstufe im Sinne des Naturschutzes erzielt werden. Die anzupflanzenden Geholze

sind dabei so zu setzen, dass sich eine geschlossene Baum-Strauch-Hecke entwickelt, wozu

em n Pflanzverband von 150 x 150 cm zu wahlen ist.

Fur die Anlage der Hecke sind die folgenden standortheimischen Arten zu verwenden:

Baume Straucher

Stieleiche Quercus robur Hundsrose Rosa canina
Sandbirke Betula pendula Roter Hartriegel Cornus sanguinea

Acer campestreEberesche Sorbus aucuparia Feldahorn
Hainbuche Carpinus betulus Gewohnlicher Schneeball Viburnum opulus
Rotbuche Fagus sylvatica Hasel Corylus avellana

Schwarzer Holunder Sambucus nigra
PfaffenhLitchen Euonymus europaeus
Wei(Idorn Crataegus monogyna
Schlehe Prunus spinosa
Stechpalme Ilex aquifolium
Wildkirsche Prunus avium
Faulbaum Frangula alnus

Tab. 6: Liste mit standortheimischen Straucharten

Pflanzqualitat:
Straucher: 4 Triebe, 60 - 100 cm Hohe, verpflanzt
Mane: Heister, 125 - 200 cm, 2x verpflanzt

(2) Umwandlung eines Ackers in Mesophiles Griinland

Fur die Durchfuhrung von Kompensationsmagnahmen steht das 0,98 ha grolle Flurstuck 88,

Flur 5 in der Gemarkung Hambergen zur Verfilgung, welches derzeit als Acker genutzt wird.

Auf der Kompensationsflache ist die Entwicklung von Extensivgrtinland vorgesehen. Durch

die im Folgenden naher beschriebene Bewirtschaftung kOnnen sich auf der Flache Pflanzen-

gesellschaften etablieren, die dem mesophilen Griinland zuzurechnen sind. Diese sind ge-

gentiber der Ackerflache (Wertstufe III) mit der Wertstufe II zu bewerten, so dass eine Wert-

steigerung und somit eine Kompensation auf der Flache erreicht werden kann.

Zur erstmaligen Herrichtung der Flache ist diese mit den in der Landwirtschaft iiblicherweise

verwendeten Saatgutmischungen für Griinland einzusaen. Alternativ ist auch die Aufbringung

von aussamungsfahigem Mandgut von nahe gelegenen mesophilen Grtinlandflachen mog-

lich. Dadurch ist gew5hrleistet, dass sich auf der Flache standortheimische Arten ansiedeln,

die an die herrschenden Standortbedingungen angepasst sind.

Die Flachen sind zur Aushagerung in den ersten drei Jahren nach Mallnahmenbeginn ent-

weder mehrmalig pro Jahr zu mahen, wobei das Mandgut von der Flache abzufahren ist,
oder mit hochstens zwei GrofIvieheinheiten pro Hektar3 zu beweiden, wobei die Weidenut-

zung durch eine einmalige Mand nach dem 01.06. des Jahres mit abschlieRender Abfuhr des

3 Die Umrechnung der Vieheinheiten erfolgt nach Hydro Agri Dilimen GmbH (Hrsg.) (1993): Faustzahlen fur
Landwirtschaft und Gartenbau, Landwirtschaftsverlag MOnster-Hiltrup.
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Abb. 3: Lage der Kompensationsflache Hambergen
Mafinahme: Entwicklunq von Mesophilem Griinland auf Acker

Mandgutes zu erganzen ist. Bel beiden Nutzungen ist auf aingung, Einsatz von Pestiziden
sowie auf mechanische Bodenbearbeitung zu verzichten. Eine mechanische Bodenbearbei-

tung kann jedoch zum Zwecke der erstmaligen Herstellung der Flache erfolgen.

Nach der dreijahrigen Aushagerung ist eine Mand mindestens einmalig, hochstens zweimalig

pro Jahr durchzufLihren, wobei die erste Mand nicht vor dem 1. Juni des Jahres durchgefiihrt

werden darf. Solite keine Mahnutzung erfolgen, kann alternativ eine Beweidung mit hochs-
tens zwei GrofIvieheinheiten pro Hektar stattfinden. Eine Beweidung der Flache kann auch

als Nachweide mit den angegebenen Grollvieheinheiten erfolgen. Auf eine Dungung und den

Einsatz von Pestiziden ist in jedem Fall zu verzichten. Sol!ten die Flachen bei einer Weide-

nutzung nicht in alien Bereichen abgeweidet sein, ist in diesen eine Nachmand durchzufuh-

ren. Ziel ist es, die Flache zu nutzen, ohne Sie jedoch dem Oblichen Nutzungsdruck auszu-

setzen.

(3) Extensivierung von Granland

Neben den genannten MarInahmen steht in der Gemeinde Worpswede eine z. Z. intensiv als

Grunland genutzte Flache (Gem. Schlugdorf, Flur 2, Flurstiick 173/6) mit einer Gesamtgrofle

von ca. 1,88 ha zur Verfugung. Von dieser Flache wurden bereits 1,15 ha in Anspruch ge-
nommen, so dass auf dem Flurstuck noch eine Flache von 0,73 ha Mr die Durchfuhrung von

Extensivierungsmagnahmen zur Verfugung steht und von der die noch verbleibenden 0,32

ha in Anspruch genommen werden konnen. Im Rahmen der bisherigen lnanspruchnahme
der Kompensationsflache im Rahmen der Eingriffsregelung wurde die grundsatzliche Eig-
nung der Flache fur Kornpensationsmallnahmen durch den Landkreis Osterholz gepriift.
Entwicklungsziel ist die Entwicklung von Sonstigem Mesophilem Grunland durch eine exten-

sive Bewirtschaftung der Flache. Durch die Aushagerung der Flache soil neben einer Erho-

hung der floristischen Artenvielfalt die potentielle Bedeutung fi_ir Wiesenvogel wieder herge-
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stellt werden. Zum Erreichen des Komepensationszieles sind auf der in der Anlage gekenn-

zeichneten Flache folgende Bewirtschaftungsaufiagen einzuhalten.

Abb. 4: Lage der Kompensationsflache Schlussdorf
Mallnahme: Entwicklung von Mesophilem Granland durch Extensivierung

• Die Nutzung erfolgt als Dauergriinland mit anfangs merhmaliger Mand unter Abfuhr und

schadloser Vervvertung des Mahgutes, nach maximal 3 Jahren nur noch 1-schurige
Mand ab dem 15.08. Nach dem Mandtermin ist eine extensive Beweidung durch Rinder

oder Schafe zulassig.

• Als mindeste PflegemaROnahme ist em n Schnitt Ende August / Anfang September d. J.

auszufuhren. Das Schnittgut ist von de4r Flache zu entfernen und schadlos zu beseiti-

gen.

• Die maximale Beweidungsdichte betragt 2 GV/ha, eine Aufteilung in Portionsweiden ist

unzulassig

• Die Oberflachengestalt des Bodens darf nicht verandert werden

• Nachsaat zur Grunlanderneuerung ist unzulassig

• Jegliche Dungung ist unzulassig

• Der Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel ist untersagt

• Vom 15 Marz d. J. bis zum ersten Schnitt durfen die Flachen nicht befahren und keine

maschinellen Arbeiten durchgeftihrt werden.

• Die Flache ist einzuzaunen, urn em n Obergreifen der angrenzenden Nutzungen zu

vermeiden.

• Nach 5 Jahren ist durch den Vorhabentrager zu Oberprufen, ob durch die festgesetzten

MaRnahmen das angestrebte Ziel einer Mesophilen Grunlandflache erreicht wurde. Ge-

gebenenfalls sind in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehorde Modifikationen

der festgesetzten MaRnahmen vorzunehmen.

Entwurf (Stand 14.04.2005) Arcaosttaarran
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8. ZUSAMMENFASSUNG

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 41 "Sudlich der Hauptstralle" werden erhebli-

che Beeintrachtigungen der Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes ermoglicht bzw. verur-
sacht. Urn die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege sachgerecht in die Abwagung

zur Aufstellung des Bebauungsplanes einzustellen, wurde der vorliegende Landschaftspfle-

gerische Fachbeitrag erstellt. Im Zuge der Bewertung der einzelnen Schutzguter stellt sich
heraus, dass dem Plangebiet insgesamt eine mittlere Wertigkeit im Sinne des Naturschutzes

zukommt. Die aus der Aufstellung des Bebauungsplanes resultierenden erheblichen Beein-

trachtigungen der Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes konnen trotz Vermeidungsmall-

nahmen nicht auf em n unerhebliches Mall reduziert werden. Aus der Eingriffsbilanzierung er-

gibt sich, dass zur Kompensation der erheblichen Beeintrachtigungen eine Flache von 1,33

ha urn eine Wertstufe im Sinne des Naturschutzes aufgewertet werden muss, urn eine yolk

standige Kompensation der erheblichen Beeintrachtigungen der Leistungsfahigkeit des Na-

turhaushaltes herbeizuftihren. Von dieser Kompensation konnen innerhalb des Geltungsbe-

reiches 0,03 ha in Form von Anpflanzungen realisiert werden. Urn den verbleibenden Korn-

pensationsbedarf zu decken 1st welter die Entwicklung von Sonstigem Mesophilem Granland

aus Acker (0,98 ha) sowie aus Intensivgrunland vorgesehen (0,32 ha) durch Extensivierung

vorgesehen. lnsgesamt konnen die erheblichen Beeintrachtigungen der Leistungsfahigkeit
des Naturhaushaltes durch die vorgesehenen Kompensationsmallnahmen ausgeglichen
werden. Aus landschaftspflegerischer Sicht kann der Aufstellung des Bebauungsplanes da-

her zugestimmt werden.

Ausgearbeitet: Bremen, den 29.11.2004 / 14.04.2005

Li=tam-aa.
Institut -kir Stadt- und Raumplanung
Prof. Dr. Hautau & Renneke GmbH
Vahrer &mile 180 28309 Bremen
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Gemeinde Hambergen
Bauleitplanung "Sallich der Hauptsrafle"

Biotoptypenkarte

Biotoptypen

PHZ

PHO

OGG

GRA

Siedlungsbiotope

Neuzeitlicher Ziergarten

Obst- und Gemusegarten

Gewerbegebiet

Artenarmer Scherrasen

Griinland und durch Grasarten dominierte Bereiche

GMZ Sonstiges mesophiles GrOnland

GI Artenarmes Intensivgrunland

GM Mesophiles GrOnland

GNF Seggen binsen - oder hochstaudenreicher Flutrasen

Gewasser

FGR N6hrstoffreicher Graben

1--I GebOsche und Kleingeholze

HB Baumgruppe,-reihe einheimischer Arten
HFS Strauchhecke
HWS Strauch-Wallhecke

BZE Ziergebusch aus Oberwiegend einheimischen Geholzen• Einzelbaum

Nutzungstypen der bebauten Bereiche

OVS Verkehrsflache

Wa!der

WQ Bodensaurer Eichen-Mischwald

u -NE -a Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 41
"Sudlich der Hauptstralle"

Bremen, den 23.06.2003 / 15.06.2005

fianotain-aa. Td
Vahrer Strad. 180

(0421) 43 57 9-0
Fa. (0421) 45 44 54

25309 Bremen
Inhemb mmindon...41

Inearallit-onlhulD
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Inhalt

I. Aufgabenstellung

2. Allgemeines

2.1 Verwendete Richtlinien und Hilfsmittel, Begriffe
2.2 lmmissionsrichtwerte

3. Ortliche Gegebenheiten

4. Ermittlung der Schallimmissionen

4. I lmmissionsorte
4.2 Emissionsdaten

Schlossereibetrieb
Verkehrsgerausche

4.3 Ergebnisse der lmmissionsberechnungen

5. Beurteilung der Ergebnisse, Zusammenfassung

I. Aufgabenstellung

Auf Initiative der Volksbank Osterholz-Scharmbeck sollen im Ortsbereich der Gemeinde
Hambergen Flachen fur eine gemischte Nutzung (Wohnen und Gewerbe) ausgewiesen
werden. Die derzeit 1andwirtschaftlich genutzte Flache grenzt nOrdlich an das Betriebsge-
lande einer Schlosserei mit Landmaschinenhandel an. Die Gerauschimmissionen dieses
Betriebes werden die Wohnhauser auf dem Plangebiet belasten, wodurch nnoglicherweise
Konflikte entstehen.
Das Institut fur technische und angewandte Physik wurde Ober das zustandige Planungsbilro
INSTARA von der Volksbank Osterholz-Scharmbeck beauftragt, em n schalltechnisches
Gutachten zu erstellen. Durch das Gutachten soli aufgezeigt werden, ob der Anspruch der
kiinftigen Bewohner auf Schutz vor gesundheitsschadigenden Gerauschimmissionen gewahr-
leistet 1st und welche SchutzmaBnahmen gegebenenfalls getroffen werden miissen.
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2. Allgemeines
1"LTZElFAPAINDNIrSlt

2.1 Verwendete Richtlinien und Hilfsmittel, Begriffe

Die Immissionsberechnungen und die Beurteilung der Ergebnisse wurden auf der Grundlage
folgender Richtlinien, Normen und Studien durchgeflihrt:

Ausbreitung, Abschirmung
/1/ DIN ISO 9613-2, Deimpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien,

Entwurf, September 1997
/2/ VDI 2720-1, Schallschutz durch Abschirmung im Freien, Marz 1997

Beurteilungszeiten, Immissionsrichtwerte:
/3/ DIN 18005, Schallschutz im Stadtebau, Tell I, Mai 1987

DIN 18005, Schallschutz im Stadtebau, Beiblatt 1 zum Tell I, Mai 1987

Immissionen aus gewerblichen Anlagen:
/4/ TA-Larm, Sechste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz

(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA-Leirm), GMBI, Nr. 26, S. 503 f,
16. August I 998

Verkehrsgerausche
/5/ RLS90 Richtlinie fiir den Larmschutz an StraBen, Ausgabe 1990, Der Bundesminister

fur Verkehr, 10.4.1990

Die Berechnung der Immissionswerte erfolgte nnit Hilfe des Computer-Programmpaketes:
IMMI der Fa. WO!fel MeBsysteme Software GmbH + Co, Hochberg

2.2 lmmissionsrichtwerte

Far die Beurteilung der Gerauschimmissionen von Verkehrswegen und Gewerbebetrieben
im Rahmen der Bauleitplanung 1st grundsatzlich die DIN 18005 /3/ heranzuziehen. Im
Beiblatt 1 sind Orientierungswerte fur den Beurteilungspegel angegeben. Wenn im Umfeld
eines Plangebietes bereits Gewerbetriebe vorhanden sind, werden diese nach der TA-Larm
/4/ beurteilt. Die Richtwerte nach TA-Larm bzw. die Orientierungswerte nach der DIN
18005 fur den Beurteilungspegel im Mischgebiet zeigt die Tabelle I.

UN
Me
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Orientierungswerte/Richtwerte
far den Beurteilungspegel im

Mischgebiet (MI)
in dB(A)

tags nachts

Imnnissionen durch
Gewerbe
(DIN 18005 und TA-Larm)

60 45

Innmissionen durch
Verkehrswege
(DIN 18005)

60 50

INSTA1110EVAIrZiFlan

Tabelle I: Orientierungswerte bzw. Richtwerte fur Schallimmissionen von Verkehrswegen
und Gewerbeanlagen im Mischgebiet (MI) nach DIN 18005 /3/ und TA-Larm /4/.

Die Immissionsrichtwerte in Tabelle 1 beziehen sich auf folgende Zeiten:

tags
nachts

6:00 Uhr bis 22:00 Uhr
22:00 Uhr bis 6:00 Uhr

Die erhohte Storwirkung in den Ruhezeiten wird in einem Mischgebiet nicht berticksichtigt.

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen durfen die lmmissionsrichtwerte am Tage urn nicht
mehr als 30 dB(A) und in der Nacht urn nicht mehr als 20 dB(A) iiberschreiten

3. Ortliche Gegebenheiten

Das Plangebiet befindet sich siidOstlich des Ortskerns von Hambergen an der Verbindungs-
straBe zur B 74 (siehe Bild I). Ein Teil der Flache reicht bis an die StraBe heran. Die Librigen
Parzellen liegen in zweiter Reihe hinter bebauten Grundstiicken entlang der StraBe (siehe
Bild 2). Nordwestlich und Ostlich des Plangebietes ist Wohnbebauung vorhanden. Im Siiden
liegen unbebaute, landwirtschaftlich genutzte Flachen. Im Norden schlieBen unmittelbar die
Betriebsflachen und -gebaude einer Schlosserei an.

Aufgrund der Vielzahl von gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben in Hannbergen,
ist der zentrale Ortsbereich durchEangiE als Mischbauflache aus2ewiesen (Dorfgebiet). Auch
das Plangebiet soli den Schutzanspruch eines Mischgebietes erhalten.

Das Plangebiete wird durch die Immissionen der HauptstraBe und des Schlossereibetriebes
belastet. Weitere Anlagen oder Einrichtungen in unmittelbarer Ndhe, die in nennenswertem
Umfang Storgerausche emittieren, sind nicht vorhanden.

UN
MB
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_
Heidloge

Bild I: Obersichtsplan mit der Umgebung des Planungsgebietes.
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Schlosserei und
Landmaschinenhandel

1"TAS,TAWE'plginkT,

BiId 2: Bildausschnitt mit dem Betriebsgelande der Schlosserei und den Immissionspunkten.
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4. Ermittlung der Schallimmissionen

4.1 Immissionsorte

Rh- die lmnnissionsberechnungen wurden funf Immissionsorte auf dem Plangebiet ausge-

wahlt. IP I und IP 2 befinden sich westlich der Schlosserei. Die lmmissionspunkte IP 3 bis
IP 5 wurden auf die sudlich der Schlosserei liegenden Bauparzellen gelegt, wobei emn
Abstand zur Grenze des BetriebsgrundstOcks von 10 m berUcksichtigt wurde.

IP I: Ostgrenze Parzelle Nr. 19
IP 2: Ostgrenze Parzelle Nr. 18
IP 3: 10 m von der Nordgrenze der Parzelle 14 entfernt
IP 4: 10 m von der Nordgrenze der Parzelle 12 entfernt
IP 5 10 m von der Nordgrenze der Parzelle I I entfernt

Die AufpunkthOhen sind 2.8 m fOr das Erdgeschoss und 5.6 m fur das erste Obergeschoss.

4.2 Emissionsdaten

Das Plangebiet wird hauptsachlich durch die Immissionen des Schlossereibetriebes belastet.
Zusatzlich sind die Verkehrsgerausche der L 128 zu beachten.

Schlossereibetrieb

Die Gerauschimmissionen eines Schlossereibetriebes variieren zeitlich sehr stark. In der
Liberwiegenden Zeit werden vergleichsweise gerauscharme Tatigkeiten, wie kleinere
Reparaturen, Olwechsel, Inspektionen, Lackierarbeiten, Schraub- und Montierarbeiten
durchgefUhrt. Dazu kommen sehr gerauschintensive Arbeiten wie z. B. das Richten von
Fahrzeugteilen mit Hammern sowie das Schleifen und Putzen von Stahloberflachen mit
Winkelschleifern. Zur Ermittlung der Emissionen werden folgende Arbeitsablaufe in der
Schlosserei angenommen:

• taglich 2 Stunden ununterbrochenes Schleifen und Putzen von Stahloberflachen mit elekt-
risch betriebenen Maschinen (Winkelschleifer)

• taglich 2 Stunden ununterbrochenes Hammern auf Metalloberflachen
• taglich 8 Stunden sonstige, weniger gerauschintensive Tatigkeiten

Fur das Schleifen und Putzen wird em n (gemessener) Schailleistungspegei von i 06 dB(A)
angesetzt. Bei zweistundiger Betriebszeit ergibt sich em n auf 16 Stunden bezogener Schall-
leistungspegel von 97 dB(A).

Der Maximalpegel, der beim Richten von Stahl auf einer Richtplatte auftritt, wurde ebenfalls
durch Messungen ermittelt und betragt mit gentigender Sicherheit h6chstens 109 dB(A) in
1 m Entfernung. Die Mittelwertbildung erfolgt nach dem Taktmaximalverfahren mit einer
Taktzeit von 5 Sekunden. Da angenommen werden kann, dass wahrend der Taktzeit
nnindestens em n Hammerschlag erfolgt, 1st der Mittelungspegel gleich dem Maximalpegel, also
109 dB(A). Daraus errechnet sich em n Schallleistungspegel von 117 dB(A). Unter Berucksich-
tigung einer 2-stundigen Einwirkzeit bei einer Beurteilungszeit von 16 Stunden ergibt sich
em n Schallleistungspegel von 108 dB(A).
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Der Schallleistungspegel der "iibrigen Tatigkeiten wurde mit 103 dB(A) bei einer 8-stundi-
gen Einwirlczeit angenommen.

Zusatzlich zu den Arbeiten in der Schlosserei findet auf dem Hof em n reger Fahrzeugverkehr
statt. Fur die Immissionsberechnung wird unterstellt, dass taglich 50 Fahrzeugbewegungen
mit gerauschintensiven Fahrzeugen wie Traktoren und Lkws stattfinden. Dabei wird pro
Fahrzeugbewegung eine durchschnittliche Fahrstrecke von 100 m auf dem Hof bei einer
Fahrgeschwindigkeit von 15 km/h angesetzt. Der Schallleistungspegel eines Fahrzeugs wird
mit Lw = 110 dB(A) angenommen.

Im Berechnungsmodell werden die Fahrzeugbewegungen als Flachenschallquelle dargestellt
(Hofflache nOrdlich und Ostlich des Werkstattgebaudes). Die Emissionen der Schlosserei
werden als Punktquellen behandelt, die sich je nach Arbeitsablauf entweder in der
Werkstatthalle oder auf dem Hof befinden. Folgende Betriebssituationen werden mit den
ebengenannten Emissionsdaten berechnet:

a) Schlossereitatigkeiten innerhalb der Werkstatthalle bei geoffneten Toren und gleich-
zeitig Fahrzeugverkehr auf dem Hof

b) Schlossereitatigkeiten auf dem Hof auBerhalb der Werkstatthalle und gleichzeitig
Fahrzeugverkehr auf dem Hof

c) Spitzenpegel auf Plangebiet bei Tatigkeiten auBerhalb der Werkstatthalle

Verkehrsgeriiusche

Ein Teil des Plangebietes reicht bis an die HauptstraBe (LI28) heran. Die straBennahen
Parzellen werden durch die verkehrsbedingten Immissionen belastet. Die Immissionen der
StraBe werden nach den Vorschriften der RLS90 /5/ aus Verkehrszahldaten berechnet, die
das StraBenbauamt Stade fur den betreffenden Streckenabschnitt (Zahlstelle N535 bei
km 13) wie folgt angibt:

DTV (2000) = 3084
Schwerverkehr 212

Fur die lmmissionsberechnungen wird fur die nachsten I 0 Jahre eine Steigerung der DTV
von 10 % angenommen. Die Berechnungen wurden mit folgenden Daten durchgefiihrt:

DTvI (bis 2010) = 3400
Schwerverkehr 10 % tags

3 % nachts

4.3 Ergebnisse der lmmissionsberechnungen

Mit den im Abschnitt 4.2 aufgefiihrten Emissionsdaten wurden die Immissionen an den fiinf
genannten Punkten fiir den Tagzeitraum ermittelt. Im Nachtzeitraum sind keine Gerausche
aus gewerblichen Anlagen zu erwarten. Die Ergebnisse zeigt die nachfolgende Tabelle.



Imnnissi
im Tag

Immiss
im Nac

Tabelle 5: Immission

Immissionen durch Gewerbebetriebe

Beurteilungsi
Immissio

in dB(

IP 1 IP 2 IP 3

Orientierung wert fur MI
Richtwert fUr Spitzeni

a) Schlossereitatigkeiten innerhalb I. OG

EG
49.8
48.6

50.0
48.6

50.:
49.E

des Werkstattgebaudes
und Fahrzeugverkehr auf dem Hof

b) Schlossereitatigkeiten auBerhalb
1. OG
EG

55.9
51.9

47.6
46.9

50.:
47.2

des Werkstattgebaudes und
Fahrzeugverkehr auf dem Hof

c) Spitzenpegel I. OG
EG

52.4
51.5

67.7
60.9

71 .E
7 1 .(

Tabelle 2: Ergebnisse der Immissionsberechnungen fur den Tagzeit

Die Berechnungen zeigen, dass bei iiberwiegender Tatigkeit innerhal
des die Innmissionsrichtwerte auf dem Plangebiet eingehalten werdei
Spitzenpegel sind keine Konflikte zu erwarten. Wenn auBerhalb des
gearbeitet wird, werden die Immissionsrichtwerte an den nahegeleg,
Plangebietes aberschritten. Dieser Konflikt kann zumindest fur die E
weitgehend vermieden werden, wenn zwischen dem Betriebsgelandi
dem Plangebiet em n Schallschirm mit 3 m Flohe errichtet wird.

Immissionen durch Gewerbebetriebe

Beurteilungsi
Immissio

in dB(4

IP I IP 2 IP 3
Orientierungswert fur MI

Richtwert fOr Spiaenc

b) Schlossereitatigkeiten auBerhalb
des Werkstattgebaudes und
Fahrzeugverkehr auf dem Hof
unter Berticksichtigung eines 3 m
hohen Schallschirms

I. OG
EG

55.9
51.9

47.6
46.9 45.6

Tabelle 3: Ergebnisse der Immissionsberechnungen fur den Tagzeit
tigung eines 3 m hohen Schallschirms zwischen Plangebiet und Schlo

Die Ergebnisse der Imnnissionsberechnungen in Bezug auf die Verkel
nachfolgende Tabelle.
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Bild 3: Immissionen durch Gewerbebetriebe. BezugshOhe 1st das Erdgeschoss.
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Bild 4: lmmissionen durch Gewerbebetriebe unter Berucksichtigung eines Schallschirms
zwischen Plangebiet und Schlosserei. Bezugshohe 1st das Erdgeschoss.
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5. Beurteilung der Ergebnisse, Zusammenfassung

Die Prognoserechnungen in Bezug auf gewerbliche und verkehrsbedingte Immissionen auf
dem Plangebiet ergaben folgende Resultate:

• Wenn gerauschintensive Arbeiten in der Schlosserei Liberwiegend innerhalb der
Werkstatthalle durchgefiihrt werden, sind keine Konflikte in Bezug auf Schallimmissionen
zu erwarten. Dies gilt auch, wenn wahrend der Arbeiten die Hallentore geoffnet sind.

• Wenn gerauschintensive Arbeiten auf der Hofflache der Schlosserei durchgefiihrt
werden, kommt es auf den unmittelbar sUdlich angrenzenden Parzellen des Plangebietes
zu deutlichen Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte nach DIN 18005 und TA-Larm
(siehe Bild 3).

• Bei gerauschintensiven Arbeiten auf der Hofflache der Schlosserei werden die Innmissi-
onsrichtwerte zumindestens im Erdgeschoss weitgehend eingehalten, wenn zwischen
dem Betriebsgelande der Schlosserei und dem Plangebiet em n mindestens 3 m hoher
Schallschirm (VVand oder Wall) errichtet wird.

• Ein Betrieb der Schlosserei inn Nachtzeitraum ist auszuschlieBen.

• Durch verkehrsbedingte Immissionen kommt es an der straBennachsten Parzelle des
Plangebietes im ersten Obergeschoss zu einer leichten Oberschreitung des Immissions-
richtwertes urn 0.5 dB(A) .

Oldenburg, den 2. Oktober 2001
(M. Schulat

IVI HAM---iVessstelle n. § 26 Birn
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ted GmbH ProWd Nr.: 04.006-5

1 Aufgabenstellung

Die ted GmbH wurde vom Architekturburo Frank Stilven, Hohenwedeler Weg

5 in 21682 Stade, im Namen und auf Rechnung von Herrn Dr. Horst Palluck,

Hohereuth 6a in 95448 Bayreuth beauftragt, eine schalltechnische Prognose

fur den Neubau eines Lidl-Marktes in der Hauptstralle in 27729 Hambergen
durchzuffihren. Anhand der schalltechnischen Prognose soil ermittelt werden,

welche Gerauscheinwirkungen durch den Liefer- und Kundenverkehr sowie

durch technische Einrichtungen des geplanten Verbrauchermarktes an den

nachstgelegenen Wohngebauden als Zusatzbelastung zu erwarten sind.

2 Bewertungsgrundlagen

/1/ TA Larm Technische Anleitung zum Schutz gegen

Larm

/2/ Heft 89 4. Parkplatzlarmstudie, Schriftenreihe des

Bayerischen Landesamtes fur Umweltschutz

/3/ RLS-90 Richtlinie fur Larmschutz an Straflen

/4/ VDI 2714 Schallausbreitung im Freien

/5/ VDI 2720 Schallschutz durch Abschirmung im Freien

/6/ DIN ISO 9613-2 Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung

im Freien

/7/ DIN 18005 Schallschutz im Stadtebau

/8/ Heft 192 Technischer Bericht zur Untersuchung der

Lkw- und Ladegerausche auf Betriebs-

gelanden von Speditionen, Hessische

Landesanstalt fur Umwelt

Die genannten Gesetze, Verwaltungsvorschriften, Normen und Richtlinien
wurden jeweils in ihrer aktuellen Fassung zur Bearbeitung herangezogen.

KOPIE
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3 ortliche Gegebenheiten, lmmissionsaufpunkte und Richtwerte

Das betrachtete Areal liegt sudlich der Hauptstrafle in 27729 Hambergen. Auf

dem geplanten BaugrundstOck des Lidl-Marktes befindet sich derzeit emn
Doppelhaus. Dieses Wohngebaude soil abgebrochen und durch den

geplanten Neubau ersetzt werden. Westlich angrenzend zum geplanten Lidl-

Markt befindet sich em n Landmaschinenhandel als weiterer Gewerbebetrieb. In

Ostlicher Richtung schliellen die Wohnbebauungen einer gemischten

Bauflache an das PlangrundstOck an.

Die folgende Lageskizze und die im Anhang befindliche Fotodokumentation

vermitteln einen (kerblick Ober die Oftlichen Gegebenheiten.

Abbildung 1 Lageplan mit geplantem Lidl-Markt und Umgebung

KOPIE 2
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Der Bereich sudlich der Hauptstrafle 1st, mit Ausnahme des ansassigen
Landmaschinenhandels, im vorhandenen Flachennutzungsplan als gemischte
Bauflache dargestellt. Das Areal des Landmaschinenhandels selbst 1st dort als

gewerbliche Bauflache dargestellt. Im Rahmen einer
Flachennutzungsplananderung soil das Terrain des geplanten
Verbrauchermarktes im neuen Flachennutzungsplan als eine Sonderbauflache

dargestellt werden. Gleichzeitig soil der Abschnitt sudwestlich der geplanten

Sonderbauflache im neuen Flachennutzungsplan teilweise als gemischte
Bauflache und teilweise als Wohnbauflache dargestellt werden. Rir diesen
Sektor soil anschlieflend der Bebauungsplan Nr. 41 (sudlich der Hauptstraf3e)
aufgestellt werden. Fiir diesen Bebauungsplan liegt eine Ideenskizze des
Planungsbiiro Instara vor. In der Ideenskizze wurde eine
Grundstucksaufteilung und eine mogliche Bebauung dargestellt.

Darilber hinaus soil im Rahmen der anstehenden
Flachennutzungsplananderung das Gebiet an der Strage „Neuenkrug" der
tatsachlichen Entwicklung angepailt werden. Der Bereich soil im neuen
Flachennutzungsplan nicht mehr als gemischte Bauflache, sondem als
Wohnbauflache dargestellt werden.

Angrenzend an das betrachtete Areal wurden 6 Immissionsaufpunkte (IAP)
festgelegt. Die genaue Lage der festgesetzten lmmissionsaufpunkte kann dem

Lageplan im Anhang entnommen werden.

IAP Beschreibung
HOhe
Ober
GOK

Einstufung der
Schutzbedurftigkeit

1 Hauptstralle Nr. 38c, DG 5 m MI

2 Neuenkrug Nr. 12, EG 2 m WA

3 Gebaude im neuen Plangebiet * 5 m WA

4 Gebaude im neuen Plangebiet * 5 m WA

5 Ost Gebaude im neuen Plangebiet * 5 m MI

5 Nord Gebaude im neuen Plangebiet * 5 m MI

"labelle 1 Einstufung der Schutzbedurftigkeit der umliegenden Bereiche

*) Siehe Lageplan mit lmmissionsaufpunkten im Anhang des Berichtes.
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In der TA Larm /1/ werden folgende Immissionsrichtwerte fur Gerausche
angegeben:

lmmissionsrichtwerte „allgemeine Wohngebiete"

Tageszeit (6(2Q - 22 Uhr) Nachtzeit (22°9- 629 Uhr)

55 dB(A) 40 dB(A)

Tabelle 2 lmmissionsrichtwerte fur „allgemeine Wohngebiete" nach TA Larm

Immissionsrichtwerte „Kern-, Dorf- und Mischgebiete"

Tageszeit (6° - 22° Uhr) Nachtzeit (222Q - 6 Uhr)

60 dB(A) 45 dB(A)

Tabelle 3 lmmissionsrichtwerte Mr „Kern-, Dorf- und Mischgebiete" nach TA Larm

MaRgebend fur die Beurteilung der Nacht 1st, gernall TA L5rm /1/, die voile
Nachtstunde mit dem hOchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende

Anlage relevant beitragt.

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen dUrfen den lmmissionsrichtwert am
Tage urn nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht urn nicht mehr als 20 dB(A)

Oberschreiten. GernaR TA Larm Nr.: 6.5 /1/ 1st für folgende Zeiten, in Gebieten

nach Nummer 6.1 Buchstaben d bis f (somit in allgemeinen Wohngebieten),
bei der Ermittlung des Beurteilungspegels die erhohte Storwirkung- von
Gerauschen durch einen Zuschlag zu berucksichtigen:

an Werktagen

an Sonn- und Feiertagen

Der Zuschlag betragt + 6 dB.

0699-- 07(2°Uhr
209° - 22° Uhr

06(2° - 09° Uhr
13-Q° - 15°-° Uhr

20° - 22° Uhr

Diese Regelung 1st nicht in Kern-, Dorf- und Mischgebieten anzuwenden.
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4 Anlagenbeschreibung

Auf dem GrundstOck ist die Errichtung eines Verbrauchermarktes mit
insgesamt 108 Pkw-Stellplatzen und einer Entladezone an der Westseite des
Gebaudes geplant. Bei dem geplanten Verbrauchermarkt handelt es sich urn

einen Markt der Handelskette Lidl. Diese Art von Verbrauchermarkten iaat
sich, entsprechend der Parkplatzl5rmstudie des Bayerischen Landesamtes fur
Umweltschutz /2/, als Einkaufszentrum mit eingeschranktem Warenangebot
bezeichnen. Die Verkaufsflache des Verbrauchermarktes betragt ca. 1000 m2.

Zusatzlich sind Lager- und Personalraume im Gebaude geplant.

Fur den Verbrauchermarkt sind folgende Offnungszeiten vorgesehen:

Offnungszeiten

Mo. - Fr. Boo _20oouhr

Sa. 8°11— 2091) Uhr

Tabelle 4 geplante Offnungszeiten des Marktes

Die Anlieferung am geplanten Verbrauchermarkt soil an der Westseite des
Gebaudes erfolgen. Nach Auskunft des Auftraggebers kann taglich von
maximal vier Anlieferungen in der Zeit 61X3 - 222° Uhr am Verbrauchermarkt
ausgegangen werden. DarOber hinaus soil am Verbrauchermarkt eventuell

eine Anlieferung in der Nachtzeit erfolgen.

Die Zu- und Abfahrt der Fahrzeuge soil Ober die Hauptstrafle erfolgen.
Entsprechend der Auftraggeberauskunft soil die Parkplatzoberflache im
Bereich der Fahrgassen aus Beton-Verbundsteinen hergestellt werden.

Am Gebaude 1st die Errichtung einer Kalteanlage, bestehend aus einem
Kompressor im Inneren des Gebaudes und einem VerflOssiger im
Auflenbereich geplant. DarOber hinaus sind Zuluft- und Abluftanlagen auf dem

Dach des Marktes geplant.

Wahrend der Nachtzeit 1st der Verbrauchermarkt nicht geoffnet. Es finden
somit keine Kundenverkehre in der Nachtzeit statt.
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5 Berechnung der Schallimmissionen des Verbrauchermarktes

5.1 Parkplatzverkehr

Die Gerauschimmissionen vom Parkplatz wurden nach der

Parkplatzlarmstudie /2/ ermittelt. Der Parkvorgang eines Kundenfahrzeuges

sich wie folgt beschreiben:

Der Personenkraftwagen fahrt den gewahlten Stellplatz mit einer

Geschwindigkeit von 20 - 30 km/h an und fahrt vorwarts auf den Stellplatz. Der

Fahrer stellt den Motor ab und verlailt das Fahrzeug, dabei schlieSt er die
Fahrertur (TijrschlieBen). Nachdem er seine Einkaufe erledigt hat, kehrt der
Fahrer zuruck, schliellt sein Fahrzeug auf, offnet die Tur, setzt sich in sein
Auto und schlagt die TOr wieder zu ("HirschHellen). Danach startet er das
Fahrzeug. Anschlieflend fahrt er ruckwarts vom Parkplatz auf die Fahrgasse

(beschleunigte Abfahrt). Dort fahrt er emeut an (beschleunigte Abfahrt) und

veriaRt den Bereich des Stellplatzes.

Allerdings sind die Fahrzeuge durchschnittlich mit zwei lnsassen besetzt, so
dall zusatzliches TurOffnen und -schlieRen berucksichtigt werden mull.
Auflerdem werden die Einkaufe in der Regel im Kofferraum des Pkw verstaut,

so dail em n weiteres Turoffnen und -schlieflen erfolgt.

Entsprechend der Parkplatzlarmstudie des Bayerischen Landesamtes fur
Umweltschutz /2/ ist fur eine Bewegung pro Stunde auf einem P+R Parkplatz

em n Schalleistungspegel von Lo = 63 dB(A) anzusetzen. Fur einen

gepflasterten Parkplatz an einem Verbrauchermarkt 1st zu dem genannten
Schalleistungspegel em n Zuschlag von KIDA = 5 dB fur die Parkplatzart zu
berucksichtigen. Zusatzlich 1st für das eigentliche Ein- und Ausparken auf der

betrachteten Parkplatzart em n Impulszuschlag von Kl* = 8 dB zu

berUcksichtigen.
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Die von den Stellflachen abgestrahlte flachenbezogene Schalleistung Lw"
berechnet sich zu:

Lw" = Lwo + KpA + + [10 Ig (N • n) - 10 Ig (S/1 m2)]

mit

Lw" = flachenbezogener Schalleistungspegel

Lwo = 63 dB(A) = Ausgangsschalleistungspegel far eine Bewegung pro

Stunde auf einem P + R Parkplatz
'<PA = Zuschlag fur die Parkplatzart

Ki* = Zuschlag fur die Impulshaltigkeit

Bewegungshaufigkeit pro BezugsgroBe und Stunde

Bezugsgroile, die den untersuchten Parkplatz charakterisiert
Gesamthache beziehungsweise Teilflache des Parkplatzes

Auf den Stellflachen des Verbrauchermarktes mit eingeschranktem
Warenangebot 1st entsprechend der Planungsempfehlung /2/ eine
Bewegungshaufigkeit von 1,64 Bewegungen je Stunde pro 10 m2 Netto-
Verkaufsflache wahrend der Beurteilungszeit von 16 Stunden tagsiiber
anzusetzen. Die Gerausche, verursacht durch die Einkaufswagen auf der
gepflasterten Flache, sind durch den Zuschlag KIDA bereits berucksichtigt.

Es wird mit dem detaillierten Berechnungsverfahren der Parkplatzlarmstudie

/2/ gerechnet. In ihr wird der Schalleistungspegel des Durchfahrverkehrs und
des Suchverkehrs aus dem Emissionspegel Lni,E nach der „Richtlinie fur den
Larmschutz an StraRen" - Ausgabe 1990 /3/ berechnet.

Der Emissionspegel eines StraRenabschnittes berechnet sich nach RLS-90 /3/

wie folgt:

1—tmE Lm(25)+ Dv + DStr0 DStg + De

Lm(25) Mittelungspegel nach Abschnitt 4.4.1.1.1 der RLS-90 /3/

Lm(25) = 37,3 + 10 log [ M (1 + 0,082 * p)]
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M = maRgebende stundliche Verkehrsstarke

maRgebender Lkw-Anteil in %

Dv = Korrektur nach Abschnitt 4.4.1.1.2 der RLS-90 /3/ fur

unterschiedliche zulassige Flochstgeschwindigkeiten

DStr0 =

DStg =

De

Korrektur nach Abschnitt 4.4.1.1.3 der RLS-90 /3/ Mr

unterschiedliche StraRenoberfl5chen

Zuschlbge nach Abschnitt 4.4.1.1.4 der RLS-90 /3/ fur

unterschiedliche Steigungen

= Korrektur nach Abschnitt 4.6 der RLS-90 /3/

(nur bei Spiegelschallquellen)

Der langenbezogene Schalleistungspegel fur die Fahrwege des betrachteten

Parkplatzes ist anschlieRend nach folgendem Zusammenhang zu ermitteln.

1-w Lrn,E + 19 dB(A)

Es wird eine Geschwindigkeit von 30 km/h fur die Fahrt angesetzt. Die
Parkplatzoberflache wird in der Berechnung als ebenes Pflaster

berucksichtigt.
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5.2 Anlieferung

Der Verbrauchermarkt besitzt an der Westseite des Gebaudes eine Ladezone.

Der Entladebereich ist entsprechend der vorliegenden Planunterlagen in
geschlossener Bauweise (Mauerwerk d = 30 cm) ausgefuhrt. An der
Entladestelle zum Lkw befindet sich em n Sektionaltor, welches fur den
Entladevorgang geoffnet wird.

Fur die Berechnungen werden 4 Anlieferungen in der Tageszeit berucksichtigt.

DarOber hinaus wird eine Berechnung fur eine Anlieferung in der

ungunstigsten Nachtstunde durchgefOhrt.

Der Parkvorgang eines Lkw wird ebenfalls nach dem getrennten Verfahren der

Parkplatzlarmstudie des Bayerischen Landesamtes fur Umweltschutz /2/
berechnet. Zu dem Ausgangsschalleistungspegel wird hier em n Zuschlag von

KpA = 12 dB(A) fur die Parkplatzart und em n Impulszuschlag von K1* = 6 dB

berucksichtigt. Die Zufahrt der Lkw erfolgt Ober den Stellplatz. Diese wird nach

den „Richtlinien fur den Larmschutz an Strallen" - Ausgabe '90 - /3/
berechnet. Es wird eine Geschwindigkeit von 30 km/h fur die Zufahrt
angesetzt.

Grundlage zur Ermittlung der Gerauschemissionen durch das Entladen der

Lieferfahrzeuge ist die Studie der Hessischen Landesanstalt fur Umwelt /8/.

Gewohnlich werden die Waren mit einem Gitterwagen, Rollcontainer oder mit

Palettenhubwagen Ober die Ladebordwand des Lkws oder die Oberladebrucke

ins Lager gefahren. Von den Hubwagen, den Gitterwagen und den

Rollcontainem gehen so gut wie keine Gerauschemissionen aus. Spitzen
entstehen durch das Bewegen der Gitterwagen, Rollcontainer und Hubwagen

Ober den Wagenboden, Ober Kanten und Unebenheiten.

In eigenen Vergleichsmessungen wurde für das Abladen eines Lkws emn
Schalleistungspegel von 96 dB(A) fur einen Entladevorgang ermittelt, in dem

Impulshaltigkeiten bereits enthalten sind. Bel diesen Vergleichsmessungen

wurde in 5 m Entfernung zur LadebOhne des Lkws em n Spitzenpegel von

87 dB(A) gemessen. Die MeRergebnisse decken sich mit den Ergebnissen der

Untersuchung /8/. Der Schalleistungspegel von 96 dB(A) wurde fur die
Entladungen der Lieferfahrzeuge mit einer Einwirkzeit von 30 Minuten je
Fahrzeug berucksichtigt.
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5.3 Sonstige Schallquellen

Wie bereits beschrieben, 1st im Bereich der Entladezone des

Verbrauchermarktes em n VerflOssiger vorgesehen. Entsprechend des

vorliegenden technischen Datenblattes 1st im abgeregelten Nachtbetrieb emn

Schalldruckpegel von Lp = 39 dB(A) in 5 m Abstand durch diesen
VerflOssiger zu erwarten. Unter Berucksichtigung einer kugelformigen

Abstrahlung ergibt sich hieraus nachts em n Schalleistungspegel von

LwA = 5- 64 dB(A) fur den VerflOssiger. Da das Datenblatt far den
Nennlastbetrieb tags keine Angaben enthalt, wird fur die Prognoseberechnung

in der Tageszeit em n urn 20 dB(A) hoherer Schalleistungspegel angesetzt.

Der zur Kalteanlage gehorende Kompressor soil im Inneren des Gebaudes
aufgestellt werden. Anhand der vorliegenden Unterlagen sind durch diesen
dann keine relevanten Schallimmissionen an den umliegenden

Immissionsaufpunkten zu erwarten. In den nachfolgenden Berechnungen wird

fur die Kalteanlage eine Betriebszeit von 24h/d angesetzt.

DarUber hinaus soil am Verbrauchermarkt em n Schneckenverdichter fur die

Mullentsorgung aufgestellt werden. Dem Auftraggeber liegen fur diesen
Schneckenverdichter derzeit noch keine schalltechnischen Angaben vor. im

Wesentlichen handelt es sich bei dieser Anlage urn em n Behaltnis mit
integrierter Schneckenwelle. Die Schneckenwelle wird Ober einen

Elektromotor angetrieben. Durch die langsam rotierende WeIle wird der
anfallende Mull im Behalter zusammengepreRt. ErfahrungsgemaR liegt die
Schneckenumdrehungszahl bei Schneckenverdichtern zur Mullpressung im
Bereich von 20 U/min bei einer Antriebsleistung von < 20 kW. Der zu
erwartende Schalleistungspegel solcher Verdichter liegt wahrend der
kurzzeitigen Prelizeit in der Regel bei LwA < 85 dB(A). Da vom Auftraggeber

keine konkreten Angaben zum Anlagentyp vorliegen, wird ftir diese
Schallquelle em n Schalleistungspegel von LwA = 90 dB(A), mit einer Einwirkzeit

von 2 Stunden innerhalb der Offnungszeit berucksichtigt.

Auf der nordwestlichen Dachflache soli sich laut Plan der AuslaR der
Ablufteinrichtung und die Zuluftoffnung der Mischluft befinden. Entsprechend

der vorliegenden Planungsunterlagen ergibt sich an der Ausblaseoffnung emn

Schalleistungspegel von LwA < 65 dB(A). An der Zuluftoffnung (Mischluft) ist

keine relevante Gerauschabstrahlung zu erwarten.
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Die drei geplanten Brandgasventilatoren werden nur im Noffall betrieben.
Somit sind durch diese im Normalfall keine Gerauschimmissionen zu
erwarten.

Von dem geplanten Verkaufsgebaude selbst sind ebenfalls keine relevanten

Gerauschimmissionen zu erwarten. Auch die zu den Immissionsaufpunkten
gerichteten Fenster lassen bei den Gebaudeinnenpegeln von
Verbrauchermarkten und der Qualitat modemer Fenster (Schallschutzklasse
2 oder 3 ) keine weiteren immissionsrelevanten Gerauschquellen erwarten.

Zusatzlich zu den bereits dargestellten Gerauschemittenten wurden vom
Auftraggeber keine weiteren immissionsrelevanten Gerauschquellen fur den

Verbrauchermarkt genannt.
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6 Immissionsprognoseprogramm

Die Berechnungen werden mit dem Immissionsprognoseprogramm „Immi" der
Firma WOlfel MeRsysteme GmbH durchgefuhrt. Rh* die Auskihrung der
Berechnungen werden zunachst die erforderlichen geometrischen Daten und

die Abbildungen des Untersuchungsgebietes (Gelande, Topographie,

Gebaude, lmmissionsaufpunkte und Gerauschquellen) mit Hilfe eines

Digitalisiertabletts oder als Datei in den Rechner eingegeben bzw. eingelesen.

Konform zur TA (Arm /1/ wird die Ausbreitungsrechnung der

Schallabstrahlungen der Schallquellen nach der DIN ISO 9613-2 /6/
„Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien" durchgefuhrt. Far die
Berechnung der Luftabsorption wird eine mittlere Frequenz von 500 Hz
(1) = 10°C, 9 = 70%) berucksichtigt.

Die meteorologische Korrektur Cmet wird an den Immissionsaufpunkten mit
0 dB berucksichtigt, sofem die horizontale Entfernung (ds) zwischen Emission

und Immission die Bedingung ds 10 (hQ+hA) erf011t. Dabei entspricht hQ der

Quellhohe der Emission und hA der Hehe des Immissionsaufpunktes. Wenn

die horizontale Entfernung (ds) zwischen Emission und Immission die
Bedingung ds > 10 (hcl+hA) erfullt, wird die meteorologische Korrektur Cmet

entsprechend der DIN ISO 9613-2 /6/ wie folgt gebildet:

Cmet = CO • r, 10 - (hd + hA)

ds i

Die meteorologische Korrektur wird, unter Beriicksichtigung von Co = 3,5 dB

far den Tag und Co = 1,9 dB fCir die Nacht, entsprechend der DIN ISO 9613-2

/6/ bestimmt. Die berucksichtigten Faktoren Co = 3,5 dB tags und Co = 1,9 dB

nachts basieren auf der Empfehlung von Dr. J. KOtter (ehem. NLO Hannover),

wobei in der Regel mit relativen Haufigkeiten von wmw = 0,45 tags und

wmw = 0,65 nachts gerechnet werden kann. Naherungsweise kann Co mit der

Gleichung Co — -10log (wmw) abgeschatzt werden.

Weitere Einzelheiten sind der DIN ISO 9613-2 /6/ zu entnehmen.
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7 Beurteilung

Der Beurteilungspegel fur einen Immissionsaufpunkt wird gernal3 TA [Arm /1/

Anhang A.1.4 wie folgt gebildet:

Lr =10 • Ig[ 1— L 1.1 - 1 0"1-Ae9.1-Cmei I- KT,j1-KI,j + KR.j)

Tr .1=1

Lr = Beurteilungspegel

T1 = Teilzeit j

Anzahl der gewahlten Teilzeiten

1-Aeqj = Mittelungspegel wahrend der Teilzeit

Crnet = meteorologische Korrektur

KT,j = Zuschlag fur Ton- und Informationshaltigkeit in der Teilzeit Tj

K1 = Zuschlag fur Impulshaltigkeit in der Teilzeit

KR,] = Zuschlag fur Tageszeiten mit erhOhter Empfindlichkeit in der

Teilzeit Ti

Ein weiterer Zuschlag fur Ton- und Impulshaltigkeiten wurde nicht vergeben,

da dieser in den Emissionsansatzen bereits berucksichtigt 1st.

Die Beurteilungspegel an den lmmissionsaufpunkten wurden fur die Tageszeit

von 00 Uhr - 22°. Uhr und Kir die Nachtzeit von 22(1°. Uhr - 06°- Uhr (jeweils

ungunstigste Nachtstunde) gebildet.

Fur die technischen Schallquellen (Verflussiger, Abluft, etc.) wurde werktags

an den Immissionsaufpunkten IAP 2, IAP 3 und IAP 4, tagsuber in den
ausgewiesenen Ruhezeiten em n Ruhezeitenzuschlag von 6 dB(A)

berucksichtigt. Eine Anlieferung wird bei der Beurteilung der Gerausche
innerhath der ausgewiesenen Ruhezeiten berucksichtigt. An Sonn- und
Feiertagen 1st der Verbrauchermarkt nicht geoffnet. Somit findet an diesen

Tagen auch kein Kunden- und Lieferverkehr statt.
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Unter Berucksichtigung der Eingangsparameter ergeben sich durch den
Betrieb des geplanten neuen Lidl-Marktes an den betrachteten
Immissionsaufpunkten folgende prognostizierte Beurteilungspegel fur die
Zusatzbelastung:

IAP

Beurteilungspegel (ZB)

(mathematisch gerundet)
Immissionsrichtvverte

Tageszeit

( 0 0  - 229-Q Uhr)

Nachtzeit
ungunst. Nachtstd. Tageszeit Nachtzeit

1 38 dB(A) 28 dB(A) 60 dB(A) 45 dB(A)
2 47 dB(A) 36 dB(A) 55 dB(A) 40 dB(A)

40 dB(A)3 43 dB(A) 33 dB(A) 55 dB(A)
4 48 dB(A) 43 dB(A) 55 dB(A) 40 dB(A)

5 Ost 58 dB(A) 61 dB(A) 60 dB(A) 45 dB(A)
5 Nord 53 dB(A) 50 dB(A) 60 dB(A) 45 dB(A)

Tabelle 5 Beurteilungspegel fur die gewerbliche Zusatzbelastung durch Gerausche

Der prognostizierte Beurteilungspegel der Zusatzbelastung Liberschreitet den

jeweiligen lmmissionsrichtwert tagsuber an keinem der festgesetzten
Immissionsaufpunkte. Lediglich im direkt angrenzenden Gartenbereich, in 2 m

Hale des Grundstackes Hauptstralle Nr. 38 und des geplanten Grundstuckes
mit der geplanten Bebauung IAP 5 1st durch den Beurteilungspegel eine
geringfilgige therschreitung der Orientierungswerte fur Mischgebiete nach
DIN 18005 /7/ zu erwarten (siehe Immissionsraster im Anhang). Durch das
Bauvorhaben sind tagsuber keine kurzzeitigen Gerauschspitzen zu erwarten,

die den jeweiligen Immissionsrichtwert an den betrachteten
Immissionsaufpunkten urn mehr als 30 dB(A) uberschreiten.

Nachts ist, bedingt durch die geplante Anlieferung, eine signifikante
Oberschreitung der Immissionsrichtwerte an den IAP 4, IAP 5 (Ost) und IAP 5

(Nord) zu erwarten. Daruber hinaus kann nicht ausgeschlossen werden, dafl

der nachtliche Anlieferverkehr an den Immissionsaufpunkten IAP 5 (Ost) und
IAP 5 (Nord) kurzzeitige Gerauschspitzen verursacht, die den
Immissionsrichtwert fur Mischgebiete nachts urn mehr als 20 dB(A)
Oberschreiten. An den Obrigen Immissionsaufpunkten 1st nachts nicht mit einer

Oberschreitung des Spitzenpegelkriteriums nach TA Larm /1/ zu rechnen.
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Die PrOfung nach Nummer 7.4 der TA Larm /1/ fOr die Gerausche des An- und

Abfahrtverkehrs des geplanten Verbrauchermarktes auf Offentlichen

Verkehrswegen, in einem Abstand von bis zu 500 m von dem

BetriebsgrundstOck, hat ergeben, daft die Kriterien fur notwendige

Mallnahmen zur Reduzierung der Verkehrsgerausche auf offentlichen Straflen

an den nachstgelegenen Wohnbebauungen nicht erfullt werden.

8 Schallminderungsmanahmen

Anhand der Berechnungsergebnisse wird deutlich, dail an einigen

Immissionsaufpunkten bei einer Nachtanlieferung durch den prognostizierten

Beurteilungspegel eine signifikante Oberschreitung des Immissionsrichtwertes

zu erwarten ist. DarlIber hinaus sind bei der Lkw-Vorbeifahrt zusatzlich auch

kurzzeitige Gerauschspitzen zu erwarten, die den Immissionsrichtwert nachts

urn mehr als 20 dB(A) Oberschreiten.

In der Tageszeit ist im angrenzenden Gartenbereich durch den

Beurteilungspegel ebenfalls eine therschreitung der Orientieningswerte fur
Mischgebiete nach DIN 18005 /7/ zu erwarten.

Zur Reduzierung der Gerauschimmissionen werden folgende organisatorische

bzw. bauliche MaRnahmen auf dem BetriebsgrundstOck empfohlen:

1. Keine Nachtanlieferung in der Zeit von 22°9- Uhr - 0612° Uhr.

2. Errichtung einer Schallschutzwand mit einer Hohe von 1,8 m Ober Boden

entlang der Ostlichen GrundstOcksgrenze zwischen den Stellplatzen
Nr. 31-48 (siehe Abb.: 2).

3. Errichtung einer ca. 35 m langen Schallschutzwand mit einer Flohe von
1,8 m Ober Boden westlich der Entladezone. (siehe Abb.: 2).

4. Kein Betrieb von weiteren technischen Auflenantagen mit

immissionsrelevanten Einflufl, die in diesem Gutachten nicht berucksichtigt

wurden.

5. Einhaltung der angesetzten Eingangsdaten fur die Kalteaniage und den

Schneckenverdichter.
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Abbildung 2 Parkplatz mit eingezeichneten Schallschutzwanden (blau)
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Die Schallschutzwande konnen in reflektierender Bauweise ausgefuhrt
werden. Sie dOrfen jedoch keine wesentlichen Offnungen und Undichtigkeiten

aufweisen. Bei einer flachenbezogenen Masse von _. 15 kg/m2 ist auch bei
einer Holzkonstruktion mit einer Luftschalldammung zu rechnen, die den
AnsprOchen fur StraRenverkehrs- und Parkplatzlarm genugt. Fur eine
Ausfuhrung in Holzbauweise ki5nnen folgende Konstmktionen vorgeschlagen

werden:

Reflektierende Larmschutzwand in senkrechter Bauweise:

Reflektierende Larmschutzwand in waagerechter Bauweise:

,

///

Bei der Gestaltung sind keine Einschrankungen hinsichtlich der Variationen

vorhanden. Die Dicke der Holzbohlen 1st abhangig von den verwendeten
Holzern. Eine flachenbezogene Masse von _. 15 kg/m2 und eine Hohe von
1,8 m Ober Bodenniveau ist jedoch zu gewahrleisten.
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Unter Berucksichtigung der genannten Eingangsparameter, dem Ausschlua
einer Nachtanlieferung und der Errichtung der Schallschutzwande ergeben
sich an den betrachteten Immissionsaufpunkten folgende prognostizierte
Beurteilungspegel durch den geplanten Verbrauchermarkt:

IAP

Beurteilungspegel (ZB)

(mathematisch gerundet)
Immissionsrichtwerte

Tageszeit
(0600 _ noo uhr)

Nachtzeit
ungOnst. Nachtstd. Tageszeit Nachtzeit

1 37 dB(A) - 60 dB(A) 45 dB(A)

2 47 dB(A) 8 dB(A) 55 dB(A) 40 dB(A)

3 42 dB(A) 16 dB(A) 55 dB(A) 40 dB(A)

4 48 dB(A) 25 dB(A) 55 dB(A) 40 dB(A)

5 Ost 57 dB(A) 31 dB(A) 60 dB(A) 45 dB(A)

5 Nord 52 dB(A) 21 dB(A) 60 dB(A) 45 dB(A)

Tabelle 6 Beurteilungspegel durch den Verbrauchermarkt mit Schallschutzwanden und

ohne Nachtanlieferung

Unter Berucksichtigung der genannten SchallminderungsmaRnahmen ergibt

sich im angrenzenden Gartenbereich der beiden Nachbargrundstucke eine
deutliche Reduzierung der Gerauschimmissionen. Die prognostizierten
Beurteilungspegel der Zusatzbelastung unterschreiten signifikant die
jeweiligen Immissionsrichtwerte an den betrachteten Immissionsaufpunkten.

Auch im angrenzenden Gartenbereich der benachbarten Grundstucke ist,
unter Berucksichtigung der Schallminderungsmaanahmen, durch den
Beurteilungspegel des Verbrauchermarktes keine Oberschreitung der
lmmissionsrichtwerte zu erwarten (siehe lmmissionsraster im Anhang).

Durch den schallreduzierten Betrieb des Lidl-Marktes (keine Nachtanlieferung)

sind keine kurzzeitige Gerauschspitzen zu erwarten, die den jeweiligen
Immissionsrichtwert tagsuber urn mehr als 30 dB(A) und nachts urn mehr als

20 dB(A) Oberschreiten. Somit ist durch den Betrieb des geplanten
Lidl-Marktes keine Oberschreitung des Spitzenpegelkriteriums nach TA Larm

/1/ zu erwarten.
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9 QuaMat der Prognose

Die Prognose 1st durch die angesetzten Kfz-Bewegungen und Vorgange auf

dem Betriebsgrundstick eine konservative Betrachtungsweise der

vorliegenden Planungssituation im Sinne des Immissionsschutzes. Fur die
Prognose wird entsprechend der TA Lam.) /1/ em n maximaler Betriebszustand

der Anlage betrachtet.

Bel den mittleren Hohen der Schallquellen und Immissionsaufpunkte sowie
der vorliegenden Abstande, ist nach der DIN ISO 9613-2 /6/ in der Regel von

einer Ungenauigkeit bei der Immissionsberechnung von ± 3 dB (A)

auszugehen.
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10 Zusammenfassung

Die ted GmbH wurde vom Architekturbiiro Frank Stuven, Hohenwedeler Weg

5 in 21682 Stade, im Namen und auf Rechnung von Herrn Dr. Horst Pa!luck,
Hohereuth 6a in 95448 Bayreuth beauftragt, eine schalltechnische Prognose

fur den Neubau eines Lidl-Marktes in der Hauptstralle in 27729 Hambergen
durchzufuhren. Anhand der schalltechnischen Prognose soil ermittelt werden,

welche Gerauscheinwirkungen durch den Liefer- und Kundenverkehr sowie
durch technische Einrichtungen des geplanten Verbrauchermarktes an den

nachstgelegenen Wohngebauden als Zusatzbelastung zu erwarten sind.

Das betrachtete Areal liegt sadlich der Hauptstralle in 27729 Hambergen. Auf

dem geplanten Baugrundstick des Lidl-Marktes befindet sich derzeit emn
Doppelhaus. Dieses Wohngebaude soil abgebrochen und durch den
geplanten Neubau ersetzt werden. Westlich angrenzend zum geplanten Lidl-

Markt befindet sich em n Landmaschinenhandel als weiterer Gewerbebetrieb. In

ostlicher Richtung schlieRen die Wohnbebauungen einer gemischten

Bauflache an das Plangrundstuck an.

Der Bereich siidlich der Hauptstralle ist, mit Ausnahme des ansassigen
Landmaschinenhandels, im vorhandenen Flachennutzungsplan als gemischte
Bauflache dargestellt. Das Areal des Landmaschinenhandels selbst ist dort als

gewerbliche Bauflache dargestellt. Im Rah men einer

Flachennutzungsplananderung soil das Terrain des geplanten

Verbrauchermarktes im neuen Flachennutzungsplan als eine Sonderbauflache

dargestellt werden. Gleichzeitig soil der Abschnitt sudwestlich der geplanten
Sonderbauflache im neuen Flachennutzungsplan teilweise als gemischte
Bauflache und teilweise als Wohnbauflache dargestellt werden. Fur diesen
Sektor soil anschlieRend der Bebauungsplan Nr. 41 (sudlich der Hauptstralle)
aufgestellt werden. Fur diesen Bebauungsplan liegt eine Ideenskizze des
Planungsburo Instara vor. In der Ideenskizze wurde eine
Grundstucksaufteilung und eine mogliche Bebauung dargestellt.

Daruber hinaus soil im Rahmen der anstehenden

Flachennutzungsplananderung das Gebiet an der StraRe „Neuenkrug" der
tatsachlichen Entwicklung angepaRt werden. Der Bereich soil im neuen
Flachennutzungsplan nicht mehr als gemischte Bauflache, sondem als
Wohnbauflache dargestellt werden.
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Auf dem GrundstOck ist die Errichtung eines Verbrauchermarktes mit
insgesamt 108 Pkw-Stellplatzen und einer Entladezone an der Westseite des

Gebaudes geplant. Bei dem geplanten Verbrauchermarkt handelt es sich urn

einen Markt der Handelskette Lidl. Diese Art von Verbrauchermarkten lallt
sich, entsprechend der Parkplatzlarmstudie des Bayerischen Landesamtes fur

Umweltschutz /2/, als Einkaufszentrum mit eingeschranktem Warenangebot
bezeichnen. Die Verkaufsflache des Verbrauchermarktes betragt ca. 1000 m2.

Zusatzlich sind Lager- und Personalraume im Gebaude geplant.

Angrenzend an das betrachtete Areal wurden 6 Immissionsaufpunkte (IAP)

festgelegt.

Anhand der Berechnungsergebnisse wird deutlich, deg an einigen
Immissionsaufpunkten bei einer Nachtanlieferung durch den prognostizierten

Beurteilungspegel eine signifikante Oberschreitung des Immissionsrichtwertes

zu erwarten ist. DarOber hinaus sind bei der Lkw-Vorbeifahrt zusatzlich auch
kurzzeitige Gerauschspitzen zu erwarten, die den Immissionsrichtwert nachts

urn mehr als 20 dB(A) Oberschreiten.

In der Tageszeit ist im angrenzenden Gartenbereich durch den
Beurteilungspegel ebenfalls eine Oberschreitung der Orientierungswerte fur

Mischgebiete nach DIN 18005 /7/ zu erwarten.

Zur Reduzierung der Gerauschimmissionen werden folgende organisatorische

bzw. bauliche Magnahmen auf dem BetriebsgrundstOck empfohlen:

1. Keine Nachtanlieferung in der Zeit von 22°±) Uhr - 0699 Uhr.

2. Errichtung einer Schallschutzwand mit einer Hohe von 1,8 m Ober Boden

entlang der Ostlichen GrundstOcksgrenze zwischen den Stellplatzen
Nr. 31-48 (siehe Abb.: 2).

3. Errichtung einer ca. 35 m langen Schallschutzwand mit einer Hohe von
1,8 m Ober Boden westlich der Entladezone. (siehe Abb.: 2).

4. Kein Betrieb von weiteren technischen Au Renanlagen mit
immissionsrelevanten Einflufl, die in diesem Gutachten nicht berucksichtigt

wurden.
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5. Einhaltung der angesetzten Eingangsdaten fur die Kalteanlage und den
Schneckenverdichter.

Unter Berucksichtigung der genannten SchallminderungsmarInahmen ergibt

sich im angrenzenden Gartenbereich der beiden Nachbargrundstucke eine
deutliche Reduzierung der Gerauschimmissionen. Die prognostizierten
Beurteilungspegel der Zusatzbelastung unterschreiten signifikant die
jeweiligen Immissionsrichtwerte an den betrachteten Immissionsaufpunkten.
Auch im angrenzenden Gartenbereich der benachbarten Grundstucke ist,
unter Beriicksichtigung der SchallminderungsmaRnahmen, durch den
Beurteilungspegel des Verbrauchermarktes keine Oberschreitung der
Immissionsrichtwerte zu erwarten (siehe Immissionsraster im Anhang).

Bremerhaven, 10. Februar 2004

ye -22(1

Dipl.-Ing. Andre Kiwitz Dipl.-Ing. Jurgen Fliinerberg
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Auftraggeber:Architekturbiko Frank StOven Projekt: 04.006-5

Hohenwedeler Weg 5

21682 Stade

Bearbeiter: Hunerberg/Kiwitz

ted GmbH

Bremerhaven

Immissionsort:
X= 431,82
Variante:

IAP 1
Y = 285,86

Lidl
Z= 5,00

Tag Nacht
Element Bezeichnung L r,i

/dB(A)
L r

/d B(A)
L r,i

/dB(A)
L r

/dB(A)
EZQi002 Schnecke 5,6 5,6

EZQi003 Verflussiger 11,9 12,8 -7,7 -7,7

EZQi004 Fortluft -3,5 12,9 -3,5 -2,1

LIQi001 LKW Fahren 17,0 18,5 26,2 26,2

LI Qi002 Parken01-08 17,6 21,1 26,2

LI Q1003 Parken09-17 16,6 22,4 26,2

LIQi004 Parken18-30 15,0 23,1 26,2

LIQi005 Parken31-48 21,3 25,3 26,2

LIQi006 Parken49-63 20,3 26,5 26,2

LIQi007 Parken64-78 18,7 27,2 26,2

LI Qi 008 Parken79-93 19,2 27,8 26,2

LIQi009 Parken94-108 15,5 28,1 26,2

FLQi001 Lid! Anlieferung 7,2 28,1 14,0 26,5

FLQi002 Parken 01-08 21,5 29,0 26,5

FLQi003 Parken 09-17 18,6 29,3 26,5

FLQi004 Parken 18-30 24,8 30,6 26,5

FLQi005 Parken 31-48 33,7 35,5 26,5

FLQi006 Parken 49-63 28,0 36, 2 26,5

FLQi007 Parken 79-93 25,6 36,5 26,5

FLQi008 Parken 64-78 28,3 37,1 26,5

FLQi009 Parken 94-108 25,8 37,5 26,5

FLQi010 LKW Entladung 14,7 37,5 21,5 27,7

37,5 27,7

ilmmissionsort:
1

IAP 2
X= 390,04 Y = 235,37
Variante: Lid!

Z= 2,00

KOPIE

NMI 5.2 Seite 1



Auftraggeber:ArchitekturbOro Frank StUven Projekt: 04.006-5

Hohenwedeler Weg 5

21682 Stade

Bearbeiter: Hunerberg/Kiwitz

ted GmbH

Bremerhaven

Tag Nacht
Element Bezeichnung L r,i

/dB(A)
L r

/dB(A)
L r,i

/dB(A)
L r

/d B(A)
EZQi002 Schnecke 8,3 8,3

EZQi003 Verfliissiger 14,4 15,4 -5,3 -5,3

EZQi004 Fortluft 7,6 16,1 7,6 7,8

LIQi001 LKW Fahren 25,6 26,0 35,4 35,4

LIQi002 Parken01-08 26,5 29,3 35,4

LIQi003 Parken09-17 25,0 30,7 35,4
LIQi004 Parken18-30 24,2 31,6 35,4

LIQi005 Parken31-48 30,0 33,9 35,4

' LI Qi006 Parken49-63 29,2 35,1 35,4

LIQI007 Parken64-78 27,2 35,8 35,4

LIQi008 Parken79-93 27,2 36,4 35,4

LIQI009 I Parken94-108 24,8 36,6 35,4

FLQi001 Lidl Anlieferung 7,1 36,7 14,2 35,4

FLQi002 Parken 01-08 20,8 36,8 35,4

FLQi003 Parken 09-17 25,0 37,0 35,4

FLQi004 Parken 18-30 35,4 39,3 35,4

FLQI005 Parken 31-48 44,6 45,7 35,4

FLQi006 Parken 49-63 35,4 46,1 35,4

FLQi007 Parken 79-93 36,9 46,6 35,4

FLQi008 Parken 64-78 36,5 47,0 35,4

FLQi009 Parken 94-108 36,8 47,4 35,4

FLQi010 LKW Entladung 16,5 47,4 23,4 35,7
47,4 35,7

I Immissionsort:
X = 358,58
Variante:

IAP 3
Y = 221,07

Lidl
Z= 5,00

Tag Nacht
Element Bezeichnung L r,i

/dB(A)
L r

/dB(A)
L r,i

/dB(A)
L r

/dB(A)
EZQi002 Schnecke 15,9 15,9

EZQi003 Verfliissiger 21,6 22,6 1,6 1,6

EZQi004 Fortluft 15,5 23,4 15,5 15,7

LIQi001 LKW Fahren 17,9 24,5 27,5 27,8

KOPIE

IMMI 5.2 Seite 2



Auftraggeber:Architekturbilro Frank Stilven Projekt: 04.006-5

Hohenwedeler Weg 5

21682 Stade

Bearbeiter: Hunerberg/kiwitz

ted GmbH

Bremerhaven

Tag Nacht
Element Bezeichnung L r,i

/dB(A)
L r

/dB(A)
L r,i

/dB(A)
L r

/dB(A)
LI Qi002 Parken01-08 18,3 25,4 27,8

LIQi003 Parken09-17 16,9 26,0 27,8

LIQi004 Parken18-30 15,0 26,3 27,8

L1 Q1005 Parken31-48 21,7 27,6 27,8

LIQi006 Parken49-63 21,0 28,5 27,8

LIQi007 Parken64-78 19,0 28,9 27,8

LI Qi 008 Parken79-93 19,0 29,3 27,8

LIQi009 Parken94-108 15,5 29,5 27,8

FLQi001 Lidl Anlieferung 17,3 29,8 23,9 29,3

FLQi002 Parken 01-08 22,2 30,5 29,3

FLQi003 Parken 09-17 23,2 31,2 29,3

FLQi004 Parken 18-30 24,9 32,1 29,3

FLQi005 Parken 31-48 41,1 41,6 29,3

FLQi006 Parken 49-63 28,8 41,9 29,3

FLQi007 Parken 79-93 26,5 42,0 29,3

FLQi008 Parken 64-78 28,9 42,2 29,3

FLQi009 Parken 94-108 26,2 42,3 29,3

FLQi010 LKW Entladung 24,8 42,4 30,8 33,1
42,4 33,1

Immissionsort:
X= 303,30
Variante:

IAP 4
Y = 247,47

Lidl
Z= 5,00

Tag Nacht
Element Bezeichnung L r,i

/dB(A)
L r

/dB(A)
L r,i

/dB(A)
L r

/dB(A)

EZQi002 Schnecke 38,0 38,0

EZQi003 Verfliissiger 44,3 45,2 24,3 24,3

EZQ1004 Fortluft 18,1 45,2 18,1 25,2

LIQi001 LKW Fahren 23,4 45,3 32,7 33,5

LIQi002 Parken01-08 19,4 45,3 33,5

LIQi003 Parken09-17 19,5 45,3 33,5

LIQi 004 Parken18-30 18,0 45,3 33,5

LIQi005 Parken31-48 23,0 45,3 33,5

KOPIE

IMMI 5.2 Seite 3



AuftraggeberArchitekturbaro Frank Stuven Projekt: 04.006-5

Hohenwedeler Weg 5

21682 Stade

Bearbeiter: Hunerberg/Kiwitz

ted GmbH

Bremerhaven

Tag Nacht
Element Bezeichnung L r,i

/d B(A)
L r

/dB(A)
L r,i

/dB(A)
L r

/dB(A)
LIQi006 Parken49-63 22,2 45,3 33,5
LIQi007 Parken64-78 21,7 45,3 33,5
LIQi008 Parken79-93 21,6 45,4 33,5
LIQi009 Parken94-108 18,6 45,4 33,5
FLQI001 Lidl Anlieferung 31,5 45,5 37,5 38,9
FLQi002 Parken 01-08 21,0 45,6 38,9
FLQi003 Parken 09-17 34,4 45,9 38,9
FLQ1004 Parken 18-30 25,9 45,9 38,9
FLQi005 Parken 31-48 24,5 46,0 38,9
FLQi006 Parken 49-63 25,8 46,0 38,9
FLQi007 Parken 79-93 26,5 46,0 38,9
FLQi008 Parken 64-78 26,2 46,1 38,9
FLQi009 Parken 94-108 26,8 46,1 38,9
FLQi010 LKW Entladung 34,5 46,4 40,5 42,8

46,4 42,8

Immissionsort:
X= 317,28
Variante:

IAP 5 Ost
Y = 292,66

Lidl
Z= 5,00

Tag Nacht
Element Bezeichnung L r,i

/d B(A)
L r

/d B (A)
L r,i

/dB(A)
L r

/d B(A)
EZQi002 Schnecke 47,3 47,3
EZQi003 Verflussiger 49,3 51,4 29,3 29,3

IEZQi004 Fortluft 26,5 51,5 26,5 31,2
LIQi001 LKW Fahren 37,3 51,6 46,3 46,4
L1 Q1002 Parken01-08 33,8 51,7 46,4
LIQi003 Parken09-17 30,9 51,7 46,4
LIQi004 Parken18-30 28,7 51,7 46,4
LI Qi005 Parken31-48 37,3 51,9 46,4
LI Qi 006 Parken49-63 36,5 52,0 46,4
UW07 Parken64-78 33,1 52,1 46,4
LIQi008 Parken79-93 33,1 52,1 46,4
LIQi009 Parken94-108 29,3 52,2 46,4

KOPIE

IMMI 5.2 Seite 4



Auftraggeber:Architekturbilro Frank Stuven Projekt:

Hohenwedeler Weg 5

21682 Stade

04.006-5 Bearbeiter: HOnerberg/Kiwitz

ted GmbH

Bremerhaven

Tag Nacht
Element Bezeichnung L r,i

/d B (A)
L r

/d B (A)
L r,i

/d B (A)
L r

/d B (A)
FLQi001 Lidl Anlieferung 45,9 53,1 52,0 53,0

FLQI002 Parken 01-08 45,3 53,7 53,0

FLQi003 Parken 09-17 42,9 54,1 53,0

FLQI004 Parken 18-30 39,0 54,2 53,0

FLQi005 Parken 31-48 38,0 54,3 53,0

FLQi006 Parken 49-63 44,8 54,8 53,0

FLQi007 Parken 79-93 42,2 55,0 53,0

FLQi008 Parken 64-78 44,0 55,4 53,0

FLQi009 Parken 94-108 41,4 55,5 53,0

FLQi010 LKW Entladung 54,3 58,0 60,3 61,1
58,0 61,1

Immissionsort:
X= 314,15
Variante:

IAP 5 Nord
Y = 298,41

Lidl
Z = 5,00

Tag Nacht
Element Bezeichnung L r,i

/d B(A)
L r

/d B(A)
L r,i

/d B(A)
L r

/d B (A)
EZQi002 Schnecke 30,3 30,3

EZQI003 Verflussiger 34,7 36,0 14,7 14,7

EZQi004 Fortluft 19,3 36,1 19,3 20,6

LIQi001 LKW Fahren 36,1 39,1 45,2 45,2

LI Qi002 Parken01-08 32,5 40,0 45,2

LIQi003 Parken09-17 30,6 40,5 45,2

LIQi 004 Parken18-30 28,6 40,7 45,2

LIQi005 Parken31-48 36,0 42,0 45,2

LIQi006 Parken49-63 35,2 42,8 45,2

LIQi007 Parken64-78 33,0 43,2 45,2

LIQi 008 Parken79-93 32,8 43,6 45,2

LIQi009 Parken94-108 29,1 43,8 45,2

FLQi001 Lidl Anlieferung 40,6 45,5 46,6 49,0

FLQi002 Parken 01-08 45,7 48,6 49,0

FLQi003 Parken 09-17 43,3 49,7 49,0

FLQi004 Parken 18-30 38,7 50,1 49,0

KOPIE

IMMI 5.2 Seite 5



Auftraggeber:Architekturbiko Frank Stuven Projekt: 04.006-5

Hohenwedeler Weg 5

21682 Stade

Bearbeiter: Hiinerberg/Kiwitz

ted GmbH

Bremerhaven

Tag Nacht
Element Bezeichnung L r,i

/d B(A)
Lr

/d B (A)
Lr,i

/d B (A)
Lr

/dB(A)
FLQi005 Parken 31-48 38,1 50,3 49,0

FLQi006 Parken 49-63 43,7 51,2 49,0

FLQi007 Parken 79-93 41,9 51,7 49,0

FLQi008 Parken 64-78 42,8 52,2 49,0

FLQi009 Parken 94-108 41,2 52,5 49,0

FLQi010 LKW Entladung 36,5 52,6 42,5 49,8

52,6

KOPIE

49,8

IMMI 5.2 Seite 6



Autiraggeber:Architekturbilro Frank StOven Projekt:

Hohenwedeler Weg 5

21682 Stade

04.006-5 Bearbeiter: HOnerberg/Kiwitz

ted GmbH

Bremerhaven

Imrnissionsort:
X= 431,82
Variante:

1AP I
Y = 285,86 Z = 5,00

Lidl mitSchallschutz

Tag Nacht
Element Bezeichnung L r,i

/dB(A)
L r

/dB(A)
L r,i

/d B(A)
L r

/dB(A)
EZQi002 Schnecke 5,4 5,4

EZQ1003 Verflassiger 11,9 12,8 -7,7 -7,7

EZQi004 Fortluft -3,5 12,9 -3,5 -2,1

LIQ1010 LKW Fahren* 17,0 18,5 -2,1

LIQi002 Parken01-08 17,6 21,1 -2,1

LlQi0O3 Parken09-17 16,6 22,4 -2,1

LIQ1004 Parken18-30 15,0 23,1 -2,1

LIQ1005 Parken31-48 21,3 25,3 -2,1

LIQI006 Parken49-63 20,3 26,5 -2,1

LIQ1007 Parken64-78 18,7 27,2 -2,1

LIQ1008 Parken79-93 19,2 27,8 -2,1

M1009 Parken94-108 15,5 28,1 -2,1

FLQI012 Lidl Anlieferung* 7,2 28,1 -2,1

FLQi002 Parken 01-08 21,5 29,0 -2,1

FLQi003 Parken 09-17 18,6 29,3 -2,1

FLQi004 Parken 18-30 24,8 30,6 -2,1

FLQi005 Parken 31-48 31,6 34,2 -2,1

FLQi006 Parken 49-63 28,0 35,1 -2,1

FLQI007 Parken 79-93 25,6 35,6 -2,1

FLQi008 Parken 64-78 28,3 36,3 -2,1

FLQi009 Parken 94-108 25,8 36,7 -2,1

FLQi011 LKW Entladung* 13,7 36,7 -2,1

36,7 -2,1

Immissionsort: 1AP 2
X = 390,04 Y = 235,37 Z = 2,00
Variante: Lidl mitSchallschutz

KOPIE

IMMI 5.2 Seite 1



Auftraggeber:ArchitekturbOro Frank StOven Projekt: 04.006-5

Hohenwedeler Weg 5

21682 Stade

Bearbeiter: Hiinerberg/Kiwit

ted GmbH

Bremerhaven

Tag Nacht
Element Bezeichnung L r,i

/dB(A)
L r

/dB(A)
L r,i

/dB(A)
L r

/dB(A)
EZQi002 Schnecke 8,3 8,3

EZQi003 Verflussiger 14,4 15,4 -5,3 -5,3

EZQi004 Fortluft 7,6 16,1 7,6 7,8

LIQi010 LKW Fahren* 25,4 25,8 7,8

LIQi002 Parken01-08 26,3 29,1 7,8

LIQi003 Parken09-17 24,7 30,5 7,8

LIQi004 Parken18-30 24,0 31,3 7,8

LIQi005 Parken31-48 29,8 33,7 7,8

LIQi006 Parken49-63 29,0 34,9 7,8

LIQi007 Parken64-78 26,9 35,6 7,8

LIQi008 Parken79-93 26,9 36,1 7,8
LIQi009 Parken94-108 24,6 36,4 7,8

FLQi012 Lidl Anlieferung* 7,1 36,4 7,8

FLQi002 Parken 01-08 20,8 36,6 7,8

FLQi003 Parken 09-17 25,0 36,8 7,8

FLQi004 Parken 18-30 35,4 39,2 7,8

FLQi005 Parken 31-48 42,8 44,3 7,8
FLQi006 Parken 49-63 35,3 44,9 7,8

FLQi007 Parken 79-93 36,9 45,5 7,8

FLQi008 Parken 64-78 36,5 46,0 7,8

FLQi009 Parken 94-108 36,8 46,5 7,8

FLQi011 LKW Entladung* 16,5 46,5 7,8
46,5 7,8

Immissionsort:
X = 358,58
Variante:

IAP 3
Y = 221,07 Z = 5,00

Lidl mitSchallschutz

Tag Nacht
Element Bezeichnung L 1,1

/dB(A)
L r

/dB(A)
L r,i

/dB(A)
L r

/dB(A)
EZQi002 Schnecke 15,9 15,9

EZQi003 Verflussiger 21,6 22,6 1,6 1,6

EZQi004 Fortluft 15,5 23,4 15,5 15,7

LIQi010 LKW Fahren* 17,9 24,5 15,7

KOPIE

IMMI 5.2 Seite 2



Auftraggeber:ArchitekturbUro Frank Stuven Projekt: 04.006-5

Hohenwedeler Weg 5

21682 Stade

Bearbeiter: HilnerbergNwitz

ted GmbH

Bremerhaven

Tag Nacht
Element Bezeichnung L r,i

/dB(A)
L r

/dB(A)
L1,1

/dB(A)
L r

/dB(A)
LIQi002 Parken01-08 18,3 25,4 15,7

LIQi003 Parken09-17 16,9 26,0 15,7

LIQ1004 Parken18-30 15,0 26,3 15,7

LIQi005 Parken31-48 21,7 27,6 15,7

LIQi006 Parken49-63 21,0 28,5 15,7

LIQi007 Parken64-78 19,0 28,9 15,7

LIQi008 Parken79-93 19,0 29,3 15,7

LIQi009 Parken94-108 15,5 29,5 15,7

FLQi012 Lidl Anlieferung* 14,5 29,7, 15,7

FLQi002 Parken 01-08 22,2 30,4 15,7

FLQi003 Parken 09-17 23,2 31,1 15,7

FLQi004 Parken 18-30 24,9 32,1 15,7

FLQi005 Parken 31-48 41,1 41,6 15,7

FLQi006 Parken 49-63 28,8 41,9 15,7

FLQ1007 Parken 79-93 26,5 42,0 15,7

FLQi008 Parken 64-78 28,9 42,2 15,7

FLQi009 Parken 94-108 26,2 42,3 15,7

FLQi011 LKW Entladung* 24,8 42,4 15,7
42,4 15,7

Immissionsort:
X= 303,30
Variante:

IAP 4
Y = 247,47 Z = 5,00

Lidl mitSchallschutz

Tag Nacht
Element Bezeichnung L r,i

/d B (A)
L r

/d B(A)
L r,i

/d B (A)
L r

/d B(A)
EZQi002 Schnecke 32,2 32,2

EZQi003 Verflussiger 44,3 44,6 24,3 24,3

EZQi004 Fortluft 18,1 44,6 18,1 25,2

LIQi010 LKW Fahren* 23,4 44,6 25,2

LIQi002 Parken01-08 19,4 44,6 25,2

LIQi003 Parken09-17 19,5 44,6 25,2

LIQi 004 Parken18-30 18,0 44,6 25,2

LIQi005 Parken31-48 23,0 44,7 25,2

KOPIE

IMMI 5.2 Seite 3



Auftraggeber:Architekturbiiro Frank Stiiven Projekt: 04.006-5

Hohenwedeler Weg 5

21682 Stade

Bearbeiter: Hunerberg/Kiwitz

ted GmbH

Bremerhaven

Tag Nacht
Element Bezeichnung L r,i

/dB(A)
L r

/d B(A)
L r,i

/dB(A)
L r

/dB(A)
LIQi006 Parken49-63 22,2 44,7 25,2
LIQi007 Parken64-78 21,7 44,7 25,2
LIQi008 Parken79-93 21,6 44,7 25,2
LIQi009 Parken94-108 18,6 44,7 25,2
FLQi012 Lidl Anlieferung* 30,5 44,9 25,2
FLQi002 Parken 01-08 21,0 44,9 25,2
FLQi003 Parken 09-17 34,4 45,3 25,2
FLQi004 Parken 18-30 25,9 45,3 25,2
FLQi005 Parken 31-48 24,5 45,4 25,2
FLQi006 Parken 49-63 25,8 45,4 25,2
FLQi007 Parken 79-93 26,5 45,5 25,2
FLQi008 Parken 64-78 26,2 45,5 25,2
FLQ1009 Parken 94-108 26,8 45,6 25,2
FLQi011 LKW Entladung* 34,5 45,9 25,2

45,9 25,2

Immissionsort:
X= 317,28
Variante:

IAP 5 Ost
Y = 292,66 Z = 5,00

Lidl mitSchallschutz

Tag Nacht
Element Bezeichnung L r,i

/dB(A)
L r

/dB(A)
L r,i

/dB(A)
L r

/dB(A)
EZQi002 Schnecke 38,4 38,4
EZQI003 Verflussiger 49,3 49,7 29,3 29,3
EZQi004 Fortluft 26,5 49,7 26,5 31,2
LIQi010 LKW Fahren* 37,1 49,9 31,2
LIQi002 Parken01-08 33,8 50,0 31,2
LIQi003 Parken09-17 30,9 50,1 31,2
LI Qi004 Parken18-30 28,7 50,1 31,2
LIQi005 Parken31-48 37,3 50,3 31,2
L I Qi 006 Parken49-63 36,5 50,5 31,2
LI Qi 007 Parken64-78 33,1 50,6 31,2
LIQi008 Parken79-93 33,1 50,6 31,2
LI Qi009 Parken94-108 29,3 50,7 31,2

KOPIE

IMMI 5.2 Seite 4



Auftraggeber:Architekturburo Frank &Oven Projekt: 04,006-5

Hohenwedeler Weg 5

21682 Stade

Bearbeiter: Hiinerberg/Kiwitz

ted GmbH

Bremerhaven

Tag Nacht
Element Bezeichnung L r,i

/dB(A)
L r

/dB(A)
L r,i

/dB(A)
L r

/dB(A)
FLQi012 Lidl Anlieferung* 42,5 51,3 31,2

FLQi002 Parken 01-08 45,3 52,3 31,2

FLQi003 Parken 09-17 42,9 52,7 31,2

FLQi004 Parken 18-30 39,0 52,9 31,2

FLQi005 Parken 31-48 38,0 53,1 31,2

FLQi006 Parken 49-63 44,8 53,7 31,2

FLQi007 Parken 79-93 42,2 54,0 31,2

FLQi008 Parken 64-78 44,0 54,4 31,2
FLQi009 Parken 94-108 41,4 54,6 31,2

IFLQI011 LKW Entladung* 54,3 57,5 31,2
57,5 31,2

Innmissionsort:
X= 314,15
Variante:

IAP 5 Nord
Y = 298,41 Z = 5,00

Lidl mitSchallschutz

Tag Nacht
Element Bezeichnung L r,i

/dB(A)
L r

/dB(A)
L r,i

/dB(A)
L r

/dB(A)
EZQi002 Schnecke 27,8 27,8

EZQi003 Verflussiger 34,7 35,5 14,7 14,7

EZQi004 Fortluft 19,3 35,6 19,3 20,6

LIQi010 LKW Fahren* 33,6 37,7 20,6

LIQi002 Parken01-08 32,5 38,9 20,6

LIQi003 Parken09-17 30,6 39,5 20,6

LIQi004 Parken18-30 28,6 39,8 20,6

LIQi005 Parken31-48 36,0 41,3 20,6

LIQi006 Parken49-63 35,2 42,3 20,6

LIQi007 Parken64-78 32,9 42,8 20,6

LIQi008 Parken79-93 32,8 43,2 20,6

LIQi009 Parken94-108 29,1 43,3 20,6

FLQi012 Lidl Anlieferung* 36,8 44,2 20,6

FLQi002 Parken 01-08 45,7 48,1 20,6

FLQi003 Parken 09-17 43,3 49,3 20,6

FLQi004 Parken 18-30 38,7 49,7 20,6

KOPIE

IMMI 5.2 Seite 5



Auftraggeber:Architekturbiko Frank Stilven Projekt:

Hohenwedeler Weg 5

21682 Stade

04.006-5 Bearbeiter: Hunerberg/Kiwitz

ted GmbH

Bremerhaven

Tag Nacht
Element Bezeichnung L r,i

/d B (A)
L r

/d B (A)
L r,i

/d B (A)
L r

/d B (A)
FLQi005 Parken 31-48 38,0 50,0 20,6

FLQi006 Parken 49-63 43,7 50,9 20,6

FLQi007 Parken 79-93 41,9 51,4 20,6

FLQi008 Parken 64-78 42,9 52,0 20,6

FLQi009 Parken 94-108 41,2 52,3 20,6

FLQi011 LKW Entladung* 36,5 52,4 20,6
52,4

KOPIE

20,6

IMMI 5.2 Seite 6
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Fotodokumentation Blatt: 1

Auftraggeber: Objekt:
Architekturburo Frank Stiiven Lid!-Markt
Hohenwedeler Weg 5 Hauptstralle

21682 Stade 27729 Hambergen

Projekt-Nr.:
04.006-5

Ausblick von der Hauptstralle auf das Betriebsgrundstuck des geplanten Lidl-Marktes

IAP 1 „Hauptstrafle Nr. 38c" 1AP 2 „Neuenkrug Nr. 12"

Gebiet des geplanten Bebauungsplanes Nr. 41, im Hintergrund der Landmaschinenhandel

K OPIE



ted )))))))11
temmologe entwicklungon irlionstletstungen GmbH

instara
z.H. Frau Rennecke
Vahrer Straae 180

28309 Bremen

Ihre Zeichen, lhre Nachricht vom

Auftrag Stuven vom 02.11.2004

Unsere Zeichen Durchwahl Bremerhaven

Ki/Hue 0471/187-52 03.11.04

Unsere Projekt Nr.: 04.006-5

Stellungnahme im Rahmen der Schallimmissionsprognose fiir den geplanten Bau eines
Lidl-Marktes in der Hauptstraile in 27729 Hambergen
Bebauungsplanverfahren Nr. 41 der Gemeinde Hambergen

Sehr geehrte Frau Rennecke,

auf Grundlage des erteilten Auftrages vom Architekturburo Frank Stuven nehmen wir zu den
geplanten topographischen Veranderungen innerhalb des Bebauungsplangebietes wie folgt
Stellung:

Entsprechend der vorliegenden Unterlagen soil das GrundstOck des geplanten Lidl Marktes auf
der gesamten Flache auf das Hohenniveau der Hauptstraf3e angepasst werden. Dal-Ober hinaus
soil entsprechend der telefonischen Auskunft vom Planungsburo instara, der Bereich des
geplanten Mischgebietes auf das Hohenniveau der nurdlichen Planstrage angepasst werden.
Durch diese MaRnahmen entstehen innerhalb des Plangebietes signifikante
Hohenunterschiede. Im Bereich der abgesenkten Entladezone des Lidl Marktes ist durch das
Angleichen der Betriebsflache und das Aufschutten der geplanten Mischgebietsflache (IAP 5)
em n Hohenunterschied von ca. 3 m zu erwarten. Auf der gegenuberliegenden Seite der
Betriebsflache 1st im Bereich der HauptstraRe zwischen Parkplatz und benachbartem
Grundstiick Hauptstraile 38c kein relevanter Hohenunterschied zu erwarten. In sallicher
Richtung steigt das Grundstiick mit der Wohnbebauung auf 25,2 m NN an, wahrend die
Parkplatzflache auf ca. 22,8 m NN abgetragen wird.

tett technologie enhvicklungen & dienstleistunhen GmbH, Strasernannstrage 46. 27570 Bremerhaven
Foe: 449 471 187 0, Fax: *49 471 187 29. Internet: www.tedgmbh.ide. infoli t tedgmbh.de

Seite 1 von 3
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ted ))))))iii
technologic onhvic klun gena dtenstleiszung ell GmbH

Unter Beracksichtigung der Gegebenheiten wurden emeute Schallimmissionsberechnungen auf
Basis der Eingangsdaten unseres Berichtes 04.006-5 durchgefuhrt, auf den wir an dieser Stelle
ausdrucklich verweisen. Urn auch in den Auflenwohnbereichen der benachbarten GrundstOcke
die lmmissionsrichtwerte der TA Larm nicht signifikant zu Oberschreiten, wurden in den
Berechnungen geanderte Abmarle und Anordnungen der Schallschutzwande beracksichtigt.

Die ostliche Schallschutzwand zum Grundstack Hauptstrafle 38c hat im Bereich der
Hauptstrage am Stellplatz 31 eine Heihe von 1,8 m Ober Gelande (22,0 m NN). Die
Schallschutzwand verlauft linear in sudlicher Richtung und weist am letzten Stellplatz 48 eine
Flahe von 0,5 m Ober vorhandener Gelandehohe (25,0m NN) auf. Dies bedeutet, clag die
Schallschutzwand oberhalb der Statzmauer auf dem Flohenniveau des benachbarten

GrundstOckes errichtet wird.

Im Bereich der Entladezone wird abweichend von der ursprOnglichen Variante ebenfalls eine
Schallschutzwand auf dem zukunftigen Hohenniveau des benachbarten GrundstOckes
betrachtet. Entsprechend der Auskunft durch das PlanungsbOro instara soli das Gelande des
angrenzenden Mischgebietes auf em n Niveau von ca. 25,2 m NN aufgeschuttet werden. Die
berucksichtigte Schallschutzwand befindet sich direkt auf der GrundstOcksgrenze und weist auf
einer Lange von 30 m eine Schirmhohe von 1 m Ober Gelandeoberkante (25,2 m NN) auf. Die
Lage der beiden betrachteten Schallschutzwande ist den nachfolgenden Abbildungen zu
entnehmen.

Abbildung 1: Schallschutzwand Ost

Seite 2 von 3
www.tedgmbh.de
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Abbildung 2: Schallschutzwand West

Anhand der bereits im Gutachten aufgefuhrten Schallminderungsmagnahmen und den
geanderten Aufbauten der Schallschutzwande wurde eine erneute lmmissionsberechnung fur
den Auflenwohnbereich durchgefiihrt. Die lmmissionsraster befinden sich im Anhang dieses

Schreibens. Den Immissionsrastem ist zu entnehmen, dall bei der oben dargestellten
geanderten Ausfiihrung der Schallschutzwande, aufgrund der geplanten Hohenunterschiede,
eine Oberschreitung der lmmissionsrichtwerte tags und nachts nicht zu erwarten 1st, sofem eine
Nachtanlieferung am Standort ausgeschlossen wird.

Fur Ruckfragen stehen wir gem zur Verfiigung.

Mit freundlichen GrUilen

Dipl.-Ing. Jurgen Hunerberg

c.c. Architekturburo Frank Stuven

Seite 3 von 3
wvew.tedgmbh-de
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Oldendorf I Bremerhaven

Samtgemeinde Hambergen
Themenkarte: Funktionskonzept

Ortszentrum mit Vollsortimenter (EDEKA)
Tankstelle, Baustoff-/ Haus-/ Gartenge-
ratehandel (Tecklenburg), Volksbank,
Getrankehandel, Gastronomie, Kirche
und Gemeindehaus

Rathaus mit Polizei

• Bestehender / geplanter Discounterstandort

Gewerblich gepragte Mischung mit Einzelhandel
und Dienstleistungen (Foto, Apotheke, Land-w2,‹
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Tel.: (0421) 43 57 9-0 Internet: www.instara.de
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Anhang V: Oberflachenentwasserungskonzept (Ingenieurbiiro Schott + Schlichting, 11/2004)
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Voruntersuchung zur
Oberflachenentwasserung

Bebauungsplan Nr. 41 „Sudlich der Hauptstrafle"

in der Gemeinde Hambergen

1. Allgemeines

Der Bebauungsplan Nr. 41 „Sudlich der Hauptstrafle" in der Gemeinde Hambergen befindet sich
im Aufstellungsverfahren. Die Erschlieflung des Plangebietes erfolgt durch die Erschlieflungstrager,

Herrn Dr. Horst Palluck, Bayreuth fiir den Lidl Markt und Herrn Johann Gerken Hambergen fur das

Wohngebiet. Dem Bauingenieurburo Schott + Schlichting wurde der Auftrag erteilt, zu untersuchen,

wie das Oberflachenwasser abgeleitet werden kann.

2. Bodenuntersuchungen

Zur Erkundung der Beschaffenheit des Untergrundes, wurde von der GEOlogik, Wilbers & Oeder

GmbH aus Munster mit Datum vom 24.03.2004 em n Baugrundgutachten aufgestellt. Es wurden

Rammsondierungen und Versickerungsversuche durchgefiihrt. Das Baugrundgutachten kommt zu

dem Ergebnis, dass eine ausreichende Versickerung des Niederschlagswassers, gem. den Vorga-

ben der ATV, A 138, aufgrund der nur geringen Durchlassigkeit der aufgeschlossenen Boden-

schichten nicht gegeben ist. Seitens des Gutachters wird daher von einer Versickerung des Nieder-

schlagswassers auf dem Grundstuck abgeraten.
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3. Geplante Mallnahmen zur Oberflachenentwasserung

Der Bebauungsplan umfasst eine Flache von rd. 2,9 ha. Davon entfallen rd. 2,2 ha auf die Misch-

gebietsflache und rd. 0,7 ha auf die Einzelhandelsflache. Da eine Versickerung gem. dem o.a. Bau-

grundgutachten nicht moglich ist, muss das Obefflachenwasser zurOckgehalten und gedrosselt in

den vorhandenen Regenwasserkanal in der Hauptstrafle eingeleitet werden. Der vorhandene Re-

genwasserkanal fuhrt entlang der Hauptstrafle in westliche Richtung Ober die Strafe Langenend

und entwassert in den Streekgraben der in den Butterweidengraben mundet.

Aufgrund der in dem Baugebiet anstehenden schweren Baden, gem. dem o.a. Bodengutachten

handelt es sich hier urn Grundmoranenablagerungen bestehend aus Geschiebesanden, starkerer

tonhaltiger Geschiebelehme bis zu reinem Ton, wird der Drosselabfluss mit 1,51/s*ha gewahlt.

Gem. den Vorgaben, des fur die Planung des Lidl-Marktes zustandigen Architekten Frank StOven

aus Stade, sollen fur die Mischgebietsflache und die Einzelhandelsflache getrennte ROckhaltemaR-

nahmen geplant werden, so dass die Flache des Lidl-Marktes auf jeden Fall unabhangig von der

restlichen Flache entwassert wird. Da die Flache vor dem Markt fur Zufahrten und PKW-Stellplatze

benotigt wird, sind hier voraussichtlich unterirdische Maanahmen zu planen. Diese Planung ist bei

der Erstellung des Entwasserungsantrages zu konkretisieren.

Das Mischgebiet wird Ober einen neu zu bauenden Regenwasserkanal mit einem RegenrOckhalte-

becken in der sudwestlichen Ecke des Baugebietes entwassert. Bei einem vorlaufigen mittleren

Abfluf3beiwert von 0,35 (wahrscheinlich geringer) und einem Drosselabfluf3 von 1,5 lis*ha in den

Regenwasserkanal in der Hauptstrae, ergibt sich em n Oberschlagiges Ruckhaltevolumen von rd.

250 m3. Bei einer Stauhohe von ca. 1 m und einer Boschungsneigung von i. M. 1:2 wird, unter Be-

rucksichtigung der vorhandenen Gelandehohen im Bereich des geplanten Ruckhaltebeckens, eine

Flache von rd. 400 rn2 fur das RegenrOckhaltebecken benotigt.

Aufgestellt:
Osterholz-Scharmbeck, den 03.11.2004
Schott + Schlichting
Bauingenieurburo GmbH
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Anhang VII: Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan Nr. 41 "Sudlich der Hauptstrafle" in der
Gemeinde Hambergen (ted, Bremerhaven 03/2005)



Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan Nr. 41

„Stidlich der Hauptstrafie" der Gemeinde Hambergen

Projekt Nr.: 05.027-5

Mefistelle nach §26 BlmSchG

Auftraggeber:

Herrn Johann Gerken

HauptstraRe 32

27729 Hambergen

Auftragnehmer:

technologie entwicklungen & dienstleistungen GmbH

Stresemannstralle 46

27570 Bremerhaven

Tel.: 0471-187-0

Fax.: 0471-187-29

Bearbeiter: Dipl.-Ing. Andre Kiwitz
,',_I l_ Jurgen Hunerberg

Bremerhaven, 21. Marz 2005

Dieses Gutachten besteht aus 16 Seiten Bericht und 7 Seiten Anhang. Es darf
nur in seiner Gesamtheit verwendet werden. Eine Vervielfaltigung oder

auszugsweise Veroffentlichung bedarf einer vorherigen schriftlichen

Genehmigung der unterzeichnenden Gutachter.
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ted GmbH __________ Projekt Nr.: 05.027-5

1 Aufgabenstellung

Die ted GmbH wurde von Herrn Johann Gerken, Hauptstrafle 32 in 27729
Hambergen beauftragt, em n schalltechnisches Gutachten fCir das
Bebauungsplangebiet Nr. 41 „SikIlich der HauptstraRe" in der Gemeinde
Hambergen zu erstellen. Anhand von schalltechnischen Berechnungen sollen
die zu erwartenden Gerauschimmissionen des Gewerbebetriebes im
angrenzenden geplanten Mischgebiet (MI) des Bebauungsplangebietes
ermittelt werden.

Em Rahmen der Bauleitplanung wurde bereits eine Schallprognose durch das

Institut fur technische und angewandte Physik GmbH /8/ erstellt. Diese
durchgefuhrten Schallberechnungen wurden jedoch ohne detaillierte
Kenntnisse Ober die Betriebsablaufe des betrachteten Betriebes durchgeftthrt.

Eine Befragung des betrachteten Betriebes Gerken wurde gemall der
Auskunft des Firmeninhabers im Rahmen der damaligen Betrachtung nicht
durchgeftihrt. Die vorliegende Prognose wurde unter der Annahme abstrakter

Einzelvorgange des unterzeichnenden Bearbeiters erstellt. Diese
angenommenen Vorgange finden jedoch in dargestellter Art und Umfang auf

dem Betriebsgelande Gerken gar nicht staff.

Darther hinaus wurde durch die ted GmbH bereits em n schalltechnisches
Gutachten /9/ fik einen geplanten Lidl-Markt an der Hauptstralle angefertigt.
Im Rahmen dieser Untersuchung wurden die Gerauschimmissionen, die im
Umfeld des geplanten Lidl-Marktes durch diesen zu erwarten sind, ermittelt.



ted GmbH Projekt Nr.: 05.027-5

2 Bewertungsgrundlagen

/1/ TA L5rm Technische Anleitung zum Schutz gegen
Larm

/2/ DIN 18005 Schallschutz im Stadtebau

/3/ DIN ISO 9613-2 Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung

im Freien

/4/ VDI 2714

/5/ VDI 2571

/6/ RLS-90

Schallausbreitung im Frelen

Schallabstrahlung von Industriebauten

Richtlinie fur Larmschutz an Stragen

/7/ Heft 89 4. Parkplatzlarmstudie, Schriftenreihe des

Bayerischen Landesamtes fur Umweltschutz

/8/

/9/ Bericht Nr.: 04.006-5

/10/ BlmSchG

Schalltechnisches Gutachten zur Bauleit-

planung sudlich der Hauptstrafle in der
Gemeinde Hambergen, itap Institut fur
technische und angewandte Physik GmbH,
26111 Oldenburg vom 2.0ktober 2001

Schallimmissionsprognose fur den geplanten

Bau eines Lidl-Marktes in der Hauptstrage
in 27729 Hambergen, ted GmbH,
27570 Bremerhaven vom 10. Februar 2004

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelt-
einwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Ger5usche, Erschutterungen und ahnliche
Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz
- BlmSchG)

Die genannten Vorschriften, Richtlinien und Gesetze wurden jeweils in ihrer

aktuellen Fassung zur Bearbeitung herangezogen.

2
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3 Ortliche Gegebenheiten

Das Bebauungsplangebiet befindet sich sudlich der Hauptstrafle in der
Gemeinde Hambergen. In diesem Bereich 1st die Hauptstralle als Landstral3e
134 gewidmet. Innerhalb des Bebauungsplangebietes soil im ostlichen
Bereich em n Sondergebiet für groBflachigen Einzelhandel ausgewiesen
werden. Die Flachen, die an den Landmaschinenbetrieb Gerken grenzen,
sollen als „Mischgebiet MI" ausgewiesen werden. Fur die sudlichen Flachen 1st
eine Ausweisung als „Allgemeines Wohngebiet (WA)" vorgesehen.

Einen genaueren Einblick vermitteln der folgende Auszug aus dem
Bebauungsplanentwurf oder die Planunterlagen im Anhang.
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Abbildung 1 Auszug aus dem Bebauungsplanentwurf
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ted GmbH Projekt Nr.: 05.027-5

4 Abwagungsbelange der Rechts- und Verwaltungsvorschriften

Die Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Immissionsschutzrechts sind fur

die Beurteilung der planungsrechtlichen Schutzwurdigkeit eines Gebietes nicht

pauschal anwendbar. Die Bauleitplanung mull sich dennoch im Rahmen des

Abwagungsprozesses an diesen Werten orientieren, da sie im

Zusammenhang mit dem BlmSchG /10/ sowie der hochstrichterlichen
Rechtsprechung einen Rahmen fOr den Schutz der Gesundheit der

Bevolkerung darstellen. Fur die Beurteilung der Zulassigkeit der festgestellten

Immissionen kann auf technische Regelwerke, insbesondere die DIN 18005

„Schallschutz im Stadtebau" /2/, zuruckgegriffen werden. Es ist in der
Rechtsprechung und Literatur anerkannt, dal solche Regelwerke nur eine
Orientierungshilfe sein konnen und keinesfalls als Grenzwerte verstanden
werden durfenl. Oberschreitungen der Werte k6nnen daher zulassig sein. Die

DIN 18005 /2/ bietet Methoden fur die Berechnung von Schallemissionen und

-immissionen an. Die in einem Beiblatt zur DIN 18005 /2/ enthaltenen
Orientierungswerte stellen lediglich Hilfswerte fur die Bauleitplanung dar. lhre

Einhaltung oder Unterschreitung ist wunschenswert, urn die mit der Eigenart
des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Bauflache verbundene

Erwartung auf angemessenen Schutz vor Larmbelastungen zu

Die als Verwaltungsvorschrift bestehende „Technische Anleitung zum Schutz
gegen Larm" (TA Larm) /1/ gilt fur die Genehmigung von konkreten Vorhaben

(Errichtung und Betrieb von Anlagen). Sie ist fur die Beurteilung der
planungsrechtlichen Schutzwurdigkeit eines Gebietes oder der Zulassigkeit
von Nutzungen nicht unmittelbar anwendbar.

Sind an moglichen schutzbedurftigen Bebauungen innerhalb eines

Plangebietes Gerauschimmissionen durch Gewerbe zu erwarten, die relevant

von den Orientierungswerten 121 oder immissionsnchtwenen abweienen,

mull Uberprigt werden, ob durch Schallschutzmagnahmen aktiver Art emn
angemessener Schutz vor Larmbelastungen erreicht werden kann. Die
Ergebnisse dieser PrOfungen sind dann in den AbwagungsprozeR der
Bauleitplanung einzubeziehen.

1 BVerwG, Beschlufl v. 18.12.90, NVwZ 1991, S. 881; Urteil v. 22.5.87, NJW 1987, S. 2886;
Schrodter, Baugesetzbuch, § 1, RdNr. 94 e if.
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5 Orientierungswerte, lmmissionsgrenzwerte und lmmissionsrichtwerte

Im Beiblatt 1 zur DIN 18005 „Schallschutz im Stadtebau" /2/ werden fur die
stadtebauliche Planung folgende schalltechnische Orientierungswerte

angegeben:

„Dorf- und Mischgebiete"

Tageszeit (6x) - 22( Uhr) Nachtzeit (2229 - 6x) Uhr)

60 dB(A) 50 bzw. 45 dB(A)

Tabelle 1 Orientierungswerte in „Dorf- und Mischgebieten"

Bei zwei angegebenen Nachtwerten soli der niedrigere Wert fur Industrie-,
Gewerbe- und Freizeitlarm sowie fur Gerausche von vergleichbaren

offentlichen Betrieben und der hohere Wert fur Verkehrslarm gelten.

In der TA Larm /1/ werden fur Mischgebiete (MI) folgende

Immissionsrichtwerte fur Gerausche angegeben:

„Kern-, Dorf- und Mischgebiete"

Tageszeit (6(x) - 22(x) Uhr) Nachtzeit (22x) - 622Uhr)
(ungunstigste Nachtstunde)

60 dB(A) 45 dB(A)

Tabelle 2 lmmissionsrichtwerte in „Kern-, Dorf- und Mischgebieten"

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen durfen den Immissionsrichtwert am
Tacre urn nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht urn nicht mehr als 20 dB(A)

Oberschreiten.

MaRgebend fur die Beurteilung der Nacht 1st nach TA Larm /1/ die voile
Nachtstunde mit dem hifichsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende

Anlage relevant beitragt.
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Nach Nummer 6.3 der TA Larm /1/ sind folgende Immissionsrichtwerte fur den

Beurteilungspegel bei seltenen Ereignissen nach Nummer 7.2 heranzuziehen:

Immissionsrichtwert fur seltene Ereignisse

Tageszeit (0 - 22cr) Uhr) Nachtzeit (22°.° - 6 -c-IQ Uhr)

70 dB(A) 55 dB(A)

Tabelle 3 Immissionsrichtwert fur seltene Ereignisse

Einzelne kurzzeitige Spitzenpegel durfen diese Werte in Gebieten nach
Nummer 6.1, Buchstabe c bis f am Tag um nicht mehr als 20 dB(A) und in der

Nacht urn nicht mehr als 10 dB(A) Oberschreiten.

6 Immissionsprognoseprogramm „Immi"

Die Berechnungen der Schallimmissionen wurden mit dem

Immissionsprognoseprogramm „Immi" der Firma Wolfe' MeRsysteme GmbH
durchgefiihrt.

Fur die Ausfuhrung der Berechnungen werden zunachst die erforderlichen
geometrischen Daten und die Abbildungen des Untersuchungsgebietes
(Gelande, Topographie, Gebaude und Gerauschquellen) mit Hilfe eines
Digitalisiertabletts oder als Datei in den Rechner eingegeben bzw. eingelesen.

Entsprechend der gewahlten Richtlinien erfolgt dann die Berechnung nach /3/

und /4/, bezogen auf bestimmte Einzelpunkte oder auf Rasterpunkte durch
das Programm.

7 Schallimmission durch den Betrieb Gerken

Zur Ermittlung der vom Betrieb Gerken ausgehenden Gerauschemissionen

hat am 03.03.05 eine Besprechung mit dem Geschaftsfuhrer des Betriebes,

eine Ortsbesichtigung und schalltechnische Messungen stattgefunden. Im
Rahmen der Besprechung wurden die relevanten Eingangsparameter zur
Erste!lung der Schallimmissionsprognose abgefragt. Die aus der Besprechung

resultierenden Eingangsdaten werden nachfolgend dargestellt.
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7.1 Betriebsbeschreibung

Der Landmaschinenhandel und Schlossereibetrieb J.H. Gerken handelt am
Standort HauptstraRe 32 in Hambergen mit landwirtschaftlichen Geraten und

Ersatzteilen. Dartiber hinaus verfugt der Betrieb Ober eine Werkstatt, in der
Lkw, Traktoren, Anhanger und Anbauteile von Fahrzeugen repariert werden.

Entsprechend der Auskunft von Herrn Gerken beginnt die regulare
Betriebszeit urn 712 Uhr und endet urn 17°Q Uhr. In seltenen Fallen kann die

Betriebszeit wegen dringender Reparaturen auch auf 20x) Uhr ausgedehnt
werden. In der Mittagszeit zwischen 12°2 Uhr und 1399 Uhr ruht der Werkstatt-
und Verkaufsbetrieb. In der Betriebszeit wird das Betriebsgelande von bis zu

20 Pkw durch Mitarbeiter und Kunden frequentiert. Zusatzlich sind taglich bis
zu 20 Lkw oder Zugmaschinen zu erwarten. Die Fahrzeuge werden in der
Regel auf der gepflasterten Flache nordostlich vor der Halle abgestellt.
Gelegentlich werden auch auf der sudlichen Ruckseite der Werkstatthalle
Gerate (Anhanger, Absetzbehalter und Anbauteile von Fahrzeugen) oder auch

Fahrzeuge (Gabelstapler und kleinere Traktoren) abgeholt oder abgestellt. Im

hinteren Bereich kann von maximal fOnf Abstell- oder Abholvorgangen pro Tag

ausgegangen werden.

Entsprechend den Ausfuhrungen des Betreibers werden die
Reparaturarbeiten, mit wenigen Ausnahmen, fast ausschlieglich im
Hallenkomplex durchgefuhrt. An durchschnittlichen Arbeitstagen ist von bis zu

8 Stunden Werkstattbetrieb in der Halle auszugehen. An arbeitsreichen Tagen

konnen 10 bis 11 Stunden Werkstattbetrieb in der Halle anfallen.
Entsprechend der Auskunft durch den Auftraggeber ist davon auszugehen,
da13 die Tore wahrend der Arbeitszeit in der Regel geschlossen sind. In heiRen

Sommermonaten werden die Hallentore erfahrungsgemaa haufiger geoffnet,
.C." .4 InSO ucm tut kite IDet tt tut t9 uctvut cluyyt:tt ---------tyt vvit u, uctt at t.mt 'mut uubt. it.e

des Gebaudes zwei Hallentore wahrend der gesamten Betriebszeit geoffnet

sind.

Im Aullenbereich finden in der Regel keine immissionsrelevanten Arbeiten
statt. Nur gelegentlich werden weniger gerauschintensive Tatigkeiten (z.B.
Anbau eines reparierten Teiles an em n Fahrzeug) draugen durchgefuhrt.
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7.2 Schalleistungspegel der Emittenten

Fur die Immissionsberechnung des betriebsinternen Pkw- und Lkw-Verkehrs
wurde das Berechnungsverfahren der 4. Parkplatzlarmstudie des Bayerischen

Landesamtes fur Umweltschutz /7/ herangezogen. Entsprechend der
Berechnungsvorschrift ist fur Fahrzeuge mit einem zulassigen Gesamtgewicht
von- < 2,8 to. fur eine Parkplatzbewegung pro Stunde em n Schalleistungspegel

von LWA Pkw,parken = 71 dB(A) inkl. Impulszuschlag und in Anlehnung an /6/ fur
jeden Meter Fahrweg auf ebenem Pflaster em n Schalleistungspegel von

LWA Pkw,fahren = 49,5 dB(A)/m zu berucksichtigen. FUr die Berechnungen
werden auf der nordOstlichen Hofflache 20 Pkw mit insgesamt 40

Bewegungen berucksichtigt.

Der Schalleistungspegel fur eine Lkw-Parkplatzbewegung pro Stunde ergibt

sich nach /7/ zu LWALkw,parken = 83 dB(A) inkl. Impulszuschlag. Fur jeden Meter

Fahrweg eines Lkw auf ebenem Pflaster ist unter Berucksichtigung von /6/ emn

Schalleistungspegel von LWA' Lkw,fahren = 62,5 dB(A)/m zu berucksichtigen.
Dieser Schalleistungspegel kann auch fur die Parkvorgange der
landwirtschaftlichen Zugmaschinen herangezogen werden. Fur die
Immissionsberechnungen werden auf der nordOstlichen Hofflache 20 GroR-

Fahrzeuge mit insgesamt 40 Bewegungen berUcksichtigt. Zusatzlich werden
auf der sudlichen Freiflache 5 Parkvorgange zum Abstellen bzw. Abholen von

Geraten (Anhanger, Absetzbehalter und Anbauteile von Fahrzeugen)

beriicksichtigt.

Fur jedes Fahrzeug, das im nordlichen Bereich des Betriebsgrundstiickes
parkt, wird fur die Zu- und Abfahrt eine Fahrstrecke von 60 m angenommen.

Fur die fLinf Fahrzeuge, die auf der sudlichen Freiflache Gerate abholen oder
bringen wird fur die Zu- und Abfahrt eine Fahrstrecke von 140 m

berucksichtigt.

Zusatzlich zu den Fahrzeuggerauschen auf den AuRenflachen wurde fur
gelegentliche Montagetatigkeiten an Fahrzeugen und Geraten und sonstige
Aktivitaten im Auflenbereich, nordlich vor der Werkstatt und sudlich hinter der

Werkstatt, jeweils em n mittlerer Schalleistungspegel von 90 dB(A), bezogen auf

die Beurteilungszeit fur weniger gerauschintensive Arbeiten auflen,

berCicksichtigt.

8
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DarOber hinaus wurde die Schallabstrahlung des Werkstattgebaudes bei der

Immissionsberechnung berucksichtigt. Am Tage der Ortsbesichtigung wurde

in der Zeit von 101° Uhr bis Uhr im Inneren der Werkstatt eine
Schallmessung durchgefuhrt. Wahrend der MeBzeit herrschte in der

Werkstatt, gernail der Auskunft des Betriebsleiters, eine reprasentative
Betriebsauslastung. Durch die Messung wurde im Inneren der Werkstatthalle

em n impulsbewerteter Halleninnenpegel von Ltrn5 = 80,4 dB(A) ermittelt. Der

Spitzenpegel wurde wahrend der Messung zu LAFmax = 96,3 dB(A) ermittelt.

Fur die nachfolgende Immissionsberechnung wird in beiden

Werkstattbereichen Ober eine Einwirkzeit von 11 Stunden emn

impulsbewerteter Halleninnenpegel von LI = 85 dB(A) berOcksichtigt.

Bei der Ermittlung der Schallabstrahlung durch die Werkstattbereiche werden

nur die immissionsrelevanten schallabstrahlenden Flachen (Fensterilachen,

Tore und Turen) der Werkstatt berucksichtigt. Die gemauerten Wandflachen

(d r. 0,32 m) und die Dachflache mit eingezogener Unterdecke konnen bei der

Ermittlung der Schallabstrahlung des Werkstattgebaudes vernachlassigt
werden. Die Berechnungen wurden in Anlehnung an die VDI-Richtlinie 2571

„Schallabstrahlung von Industriebauten" /5/ durchgeftihrt.

Der Schallpegel Ls, den em n AuRenhautelement mit der Flache S in der
Nachbarschaft im Abstand sm vom Mittelpunkt erzeugt, berechnet sich wie
folgt:

Ls in dB(A) = L - R', - 4 -AL -

Mit

Li mittlerer Schalldruckpegel im Inneren des Gebaudes

R'w bewertetes Schalldamm-MaB des betrachteten Bauteils

AL Abstandsmals (durch den Abstand bedingte regeiabnahme)

AL, Abschirmmall fur das betrachtete Bauteil

9
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Bewertetes Schalldamm-Maa der Bauteile:

Folgende bewertete Schalldamm-Malle wurden fOr die einzelnen Bauteile der

verschiedenen Gebaudeteile berucksichtigt:

Bauteil
bewertetes

SchalldarnmaR
R',,

massives Falttor geschlossen 29 dB

Falttor geoffnet 0 dB

Holzschiebetor 15 dB

Fensterflache einfache Verglasung 20 dB

Tabelle 4 bewertete Schalldamm-MaRe

Entsprechend der durchgefuhrten Bestandsaufnahme wurden fur die vier
Seitenflachen des Werkstattkomplexes folgende FlachengroBen der

relevanten Auflenbauteile ermittelt.

Bauteil
FlachengrOBe der abstrahlenden Bauteile

Nordseite Ostseite Sudseite Westseite

massives Falttor geschlossen 18 m2 - - -

Falttor geoffnet 36 m2 - - -

Holzschiebetor - - 15 m2 -

Fenster Einfachverglasung 24 m2 22 m2 12 m2 23 m2

Tabelle 5 Flachenmafle der relevant abstrahlenden Flachen

8 Berechnung der Schallimmissionen

In der folgenden Schallausbreitungsberechnung werden die

f-iln!lirnrniccinnon in elan Irrirricinricharc,if-tpri nnt-h rinrn Prngnncovarfnhran

entsprechend der DIN ISO 9613-2 /3/ berechnet. Fur die einzelnen
Schallquellen werden A-bewertete Summen-Schalleistungspegel angesetzt.

Fur die Berechnung der Dampfung Ober den Ausbreitungsweg wurde von
einer mittleren Frequenz von 500 Hz ausgegangen. Die Berechnung der
Dampfung aufgrund des Bodeneffekts erfolgte nach dem alternativen

Verfahren zur Berechnung A-bewerteter Schalldnickpegel. Fur die

Berechnung der Luftabsorption wurde eine Lufttemperatur von u = 10°C und

eine relative Luftfeuchte von (I) = 70% berOcksichtigt.

10
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Die meteorologische Korrektur Cmet wird an den Immissionsaufpunkten mit
0 dB ber0cksichtigt, sofem die horizontale Entfernung (ds) zwischen Emission
und Immission die Bedingung ds 10 (hQ+hA) erfullt. Dabei entspricht h0 der

Quellhohe der Emission und hA der Hale des Immissionsaufpunktes. Sofern
die horizontale Entfernung (ds) zwischen Emission und Immission die
Bedingung ds > 10 (ho-FhA) erfullt, wird die meteorologische Korrektur Cmet

entsprechend der DIN ISO 9613-2 /3/ wie folgt gebildet:

Cmet = CO [1 10 • (ho + ha)]
• -

dsds

Die meteorologische Korrektur wird, unter BerOcksichtigung von Co = 3,5 dB

fur den Tag und Co = 1,9 dB fur die Nacht, entsprechend /3/ bestimmt. Die
berOcksichtigten Faktoren Co = 3,5 dB fur die Tageszeit und Co = 1,9 dB fur

die Nachtzeit basieren auf der Empfehlung von Dr. J. Kiitter (ehemals NLO
Hannover), wobei im Regelfall mit relativen Haufigkeiten von wmw = 0,45 in der

Tagzeit und wmw = 0,65 in der Nachtzeit gerechnet werden kann.

Die Berechnungen wurden mit dem Immissionsprognoseprogramm „Immi" der
Firma Wolfel Masysteme GmbH durchgefuhrt. Fur die Ausfuhrung der
Berechnungen werden zunachst die erforderlichen geometrischen Daten und

die Abbildungen des Untersuchungsgebietes in das Prognoseprogramm
eingegeben. Entsprechend der gewahlten Richtlinien erfolgt dann die
Berechnung durch das Programm.

Zwischen dem Bebauungsplangebiet und dem bestehenden Gewerbebetrieb

wurden keine zusatzlichen Schallschirme (Schallschutzwand oder
Schallschutzwand) zu den bereits jetzt vorhandenen Nebengebauden

berucksichtigt.

9 Darstellung und Beurteilung der Berechnungsergebnisse

Zur Betrachtung der Schallimmissionen durch den Gewerbebetrieb Gerken
wurden Einzelpunktberechnungen an zwei Immissionsaufpunkten
durchgefOhrt. Diese beiden lmmissionsaufpunkte wurden bereits im erstellten

Gutachten /9/ bei der Ermittlung der zu erwartenden Gerauschimmissionen
des geplanten Lidl Marktes berucksichtigt.
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Die berucksichtigten Immissionsaufpunkte stellen sich wie folgt dar:

IAP Beschreibung
Hahe
Ober
GOK

Einstufung der
Schutzbedurftigkeit

5 Ost Gebaude im neuen Plangebiet 5 m MI

5 Nord Gebaude im neuen Plangebiet 5 m MI

Tabelle 6 betrachtete Immissionsaufpunkte

Die Lage der betrachteten Immissionsaufpunkte kann dem nachfolgenden
Lageplanauszug oder den Planunterlagen, die sich im Anhang des Berichtes

befinden, entnommen werden.

Abbildung 2 Lageplanauszug mit betrachteten Immissionsaufpunkten
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Unter Berucksichtigung der Betreiberangaben und der angesetzten

Eingangsparameter ergeben sich durch den Betrieb Gerken an den

betrachteten lmmissionsaufpunkten folgende prognostizierte

Beurteilungspegel:

IAP

Beurteilungspegel (VB)
(mathematisch gerundet) lmmissionsrichtwerte

Tageszeit
(06(x - 22(x) Uhr)

Nachtzeit
ungiinst. Nachtstd. Tageszeit Nachtzeit

5 Ost 52 dB(A) kein Betrieb 60 dB(A) 45 dB(A)

5 Nord 56 dB(A) kein Betrieb 60 dB(A) 45 dB(A)

Tabelie 7 Beurteilungspegel fur die gewerbliche Vorbelastung durch den Betrieb Gerken

Entsprechend der durchgefuhrten lmmissionsberechnung auf Basis der
Betreiberangaben ist an den betrachteten Immissionsaufpunkten durch den
Beurteilungspegel der Betriebsaktivitaten des Betriebes Gerken keine

Oberschreitung des Orientierungswertes von 60 dB(A) in der Tageszeit und

45 dB(A) in der Nachtzeit zu erwarten.

Die Ergebnisse der schalltechnischen Prognosebetrachtung werden auch
durch die Megergebnisse der Gerauschmessungen am 03.03.05 am Rande

des Plangebietes bestatigt.

Vtierkstattgerausche am Plangebietsrand.S3C im Berechnungen

dB
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11 T

,i 1 I
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T ii

irl

11:30:00 11:35:00 11:40:00 11:45:00 11:50:00 11:55:00 12:00:00
Like q LAFMax

Abbildung 3 Pegelzeitverlauf an der Plangebietsgrenze
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Wahrend der Messung wurde bei Tatigkeiten in der Halle und gelegentlichem

Fahrzeugverkehr auf der Nordseite des Betriebsgelandes em n Mittelungspegel

von LA" = 48,1 dB(A) und em n Taktmaximalpegel von LAFTm5 = 52,2 dB(A)

ermittelt. Der Maximalpegel wurde an der Plangebietsgrenze wahrend der
MeEzeit zu LAFmax = 69,2 dB(A) bestimmt. Wahrend der Mellzeit herrschte,

gemall der Auskunft von Herrn Gerken, auf dem Betriebsgelande emn
reprasentativer Betriebszustand. Einzelne Tatigkeiten in der Halle waren am

MeRpunkt zweifelsfrei wahrnehmbar. Es 1st dariiber hinaus zu erwahnen, deg

in den dargestellten MeRwerten auch der Einflug der Verkehrsgerausche auf

der nahe gelegenen Hauptstralle enthalten 1st.

Unter Beriicksichtigung der dargestellten Berechnungsergebnisse aus der
Tabelle 5 und dem berechneten Beurteilungspegel aus der Tabelle 6 des
schalltechnischen Gutachtens zum geplanten Lidl-Markt /9/ ergeben sich an

den betrachteten Immissionsaufpunkten folgende prognostizierte

Beurteilungspegel fur die gewerbliche Gesamtbelastung:

IAP

Beurteilungspegel (GB)

(mathematisch gerundet)
Immissionsrichtwerte

Tageszei t

(06g° - 2229 Uhr)

Nachtzeit

ungunst. Nachtstd.
Tageszei t Nachtzeit

5 Ost 58 dB(A) 31 dB(A) 60 dB(A) 45 dB(A)

5 Nord 57 dB(A) 21 dB(A) 60 dB(A) 45 dB(A)

Tabelle 8 Beurteilungspegel fOr die gewerbliche Gesamtbelastung durch den Betrieb

Gerken und den geplanten Lidl Markt

Den Ergebnissen der Tabelle 8 1st zu entnehmen, dell durch die

prognostizierten Beurteilungspegel der gewerblichen Gesamtbelastung an den

maBgeblichen Immissionsaufpunkten keine Oberschreitung des

lmmissionsrichtwertes zu erwarten 1st. Unter Berucksichtigung der genannten

Eingangsdaten und auch gernaf3 durchgefuhrter Immissionsmessung sind an

den betrachteten Immissionsaufpunkten keine kurzzeitigen Gerauschspitzen

zu erwarten, die den Immissionsrichtwert tagsuber urn mehr als 30 dB(A) und

nachts urn mehr als 20 dB(A) Oberschreiten. Gernaf3 den dargestellten
Eingangsdaten und den Angaben des Anlagenbetreibers sind zusatzliche
Schallschirme zwischen dem Betrieb Gerken und dem Plangebiet nicht
zwingend notwendig.
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Es muf3 aber an dieser SteIle darauf hingewiesen werden, dell die Einhaltung

von schalltechnischen Richtwerten nicht bedeutet, dell die Gerausche der
benachbarten Betriebe innerhalb des geplanten Mischgebietes nicht

wahrgenommen werden. Vielmehr bedeutet die Einhaltung bzw. die

Unterschreitung der aufgefahrten lmmissionsrichtwerte, daf3 im Plangebiet
keine erheblichen Belastigungen oder schadliche Umwelteinwirkungen im
Sinne der TA Larm /1/ durch die dargestellte Gerauschbelastung der
Gewerbebetriebe zu erwarten sind.
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10 Zusammenfassung

Die ted GmbH wurde von Herrn Johann Gerken, HauptstraRe 32 in 27729
Hambergen beauftragt, em n schalltechnisches Gutachten fur das
Bebauungsplangebiet Nr. 41 „Sudlich der Hauptstralle" in der Gemeinde
Hambergen zu erstellen. Anhand von schalltechnischen Berechnungen sollen

die zu erwartenden Gereuschimmissionen des Gewerbebetriebes im
angrenzenden geplanten Mischgebiet (MI) des Bebauungsplangebietes

ermittelt werden.

Der Landmaschinenhandel und Schlossereibetrieb J.H. Gerken handelt am
Standort HauptstraiSe 32 in Hambergen mit landwirtschaftlichen Geraten und
Ersatzteilen. DarOber hinaus verfugt der Betrieb Ober eine Werkstatt, in der

Lkw, Traktoren, Anhanger und Anbauteile von Fahrzeugen repariert werden.

Zur Ermittlung der vom Betrieb Gerken ausgehenden Gerauschemissionen
hat am 03.03.05 eine Besprechung mit dem Geschaftsfuhrer des Betriebes,
eine Ortsbesichtigung und schalltechnische Messungen stattgefunden. Im
Rahmen der Besprechung wurden die relevanten Eingangsparameter zur
Erstellung der Schallimmissionsprognose abgefragt.

Den Ergebnissen der Immissionsberechnungen ist zu entnehmen, daI durch

die prognostizierten Beurteilungspegel der gewerblichen Gesamtbelastung an

den mailgeblichen Immissionsaufpunkten keine Oberschreitung des
Immissionsrichtwertes zu erwarten 1st. Die Ergebnisse der schalltechnischen
Prognosebetrachtung werden auch durch die Mellergebnisse der
Gerauschmessungen am Rande des Plangebietes bestatigt. Unter
Berucksichtigung der genannten Eingangsdaten und auch gemeR
durchgefuhrter Immissionsmessung sind an den betrachteten
Immissionsaufpunkten keine kurzzeitigen Gerauschspitzen zu erwarten, die
den Immissionsrichtwert tagsUber urn meThr nle 30 dB(A) 'Ind nnnhts urn mehr

as 20 dB(A) Oberschreiten. Gernag den dargestellten Eingangsdaten und den

Angaben des Anlagenbetreibers sind zusatzliche Schallschirme zwischen dem

Betrieb Gerken und dem Plangebiet nicht zwingend notwendio.

Bremerhaven, 21. Merz 2005

Dipl.-Ing. Andre Kiwitz Dipl.-Ing. Jurgen Hunerberg
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Auftraggeber:Herrn Johann Gerken Projekt: 05.027-5

Hauptstrafle 32

27729 Hambergen

Bearbeiter: HUnerberg/Kiwitz

ted GmbH

Bremerhaven

Immissionsort:

X = 317,28

Variante:

1AP 5 Ost

Y = 292,66

Gerken

Z = 5,00

Tag Nacht

Element Bezeichnung L r,i

/dB(A)

L r

/dB(A)

L r,i

/dB(A)

L r

/dB(A)

LIQ1011 LKW Fahrt Nord 30,6 30,6
L1Q1013 PKW Fahrt Nord 17,6 30,8
LIQ1012 LKW Fahrt &id 34,2 35,8
FLQ1039 LKW Parken Nord 37,2 39,6
FLQ1054 PKW Parken Nord 25,2 39,8
FLQ1040 LKW Parken Sad 39,8 42,8
FLQ1041 Auflenaktivitathinten 51,2 51,8
FLQi053 Auflenaktivitat vorn 36,3 51,9
FLQ1055 Fenster 2 Nord 7,0 51,9
FLQ1056 Tor 3 Nord 33,4 52,0
FLQ1057 Fenster 1 Nord 9,8 52,0
FLQ1058 Tor 2 Nord 32,3 52,1
FLQ1059 Tor 1 Nord 5,6 52,1
FLQ1060 Fenster 2 Ost 30,5 52,1
FLQ1061 Fenster 2 West 2,4 52,1
FLQ1062 Fenster 1 Ost 31,9 52,1
FLQ1063 Tor 1 aid 38,9 52,3
FLQ1064 Fenster 1 aid 27,4 52,3
FLQ1065 Fenster 1 West 3,2 52,3

52,3

Immissionsort:

X= 314,15

Variante:

IAP 5 Nord

Y = 298,41

Gerken

Z= 5,00

Tag Nacht

Element Bezeichnung L r,i

/dB(A)

L r

/dB(A)

L r,i

/dB(A)

L r

/dB(A)

LIQ1011 LKW Fahrt Nord 27,3 27,3
LIQ1013 PKW Fahrt Nord 14,3 27,5
LIQ1012 LKW Fahrt SOd 37,1 37,5

IMM1 5.3 Sei te 1



Auftraggeber Herrn Johann Gerken Projekt: 05.027-5

Hauptstrage 32

27729 Hambergen

Bearbeiter: HUnerberg/Kiwitz

ted GmbH

Bremerhaven

Tag Nacht

Element Bezeichnung L r,i

/dB (A)

L r

/d B (A)

L r,i

/d B (A)

L r

/d B (A)

FLQi039 LKW Parken Nord 37,0 40,3

FLQi054 PKW Parken Nord 25,0 40,4

FLQi040 LKW Parken SUd 42,3 44,5

FLQi041 Auflenaktivitath inten 55,1 55,4

FLQi053 Au flenaktivitat vorn 32,9 55,5

FLQi055 Fenster 2 Nord 8,9 55,5

FLQi056 Tor 3 Nord 34,6 55,5

FLQi057 Fenster 1 Nord 10,9 55,5

FLQ1058 Tor 2 Nord 32,2 55,5

FLQi059 Tor 1 Nord 4,2 55,5

FLQi060 Fenster 2 Ost 24,7 55,5

FLQi061 Fenster 2 West 11,8 55,5

FLQi062 Fenster 1 Ost 27,4 55,5

FLQi063 Tor 1 Sad 39,8 55,6

FLQ i 064 Fenster 1 Bud 33,8 55,7

FLQI065 Fenster 1 West 13,7 55,7

55,7

IMM I 5.3 Seite 2
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VVerkstattbereich des Betriebes Gerken
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Montagetatiokeiten im Aullenbereich

Ausblick vom Plandebiet auf den Betrieb Gerken



Anhang VIII: Antrag auf Ausnahme von den Bestimmungen des § 28a NNatG fur einen Teilbereich des
Bebauungsplanes Nr. 41 "Siidlich der Hauptstrage"



Antrag

auf Ausnahme von den Bestimmungen des
§ 28a NNatG fur einen Teilbereich des Be-
bauungsplanes Nr. 41 "Sudlich der Haupt-
stra Re"

Gemeinde Hambergen
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1. LAGE UND ABGRENZUNG DER BETROFFENEN FLACHE

Der vorliegende Antrag bezieht sich auf das gerriall § 28a NNatG geschutzte Biotop "GB-
OHZ 0371 (2619/144)" im Bereich des zur Zeit in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes
Nr. 41 "Sudlich der .HauptstraRe". Lage und Abgrenzung der ca. 580 m2 groRen Flache sind
der nachfolgenden Ubersicht zu entnehmenl.

Abb. 1: Lage und Abgrenzung des besonders geschiltzten Biotops
371 = Geschatzter Bereich
gestrichelte Linie = Geltungsbereich des Bebauungsplanes Ni. 41 „Slidlich der Hauptstrafle"
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2. SCHUTZBEST1MMUNGEN

Der Landkreis Osterholz teilte dem Eigentumer der o. g. Flache mit, dass sich auf der Flache
eine Nasswiese befindet, die gemaR § 28a NNatG dem unmittelbaren gesetzlichen Schutz
unterliegt. Alle Handlungen, die zu einer ZerstOrung oder sonst erheblichen Beeintrachtigung
fiihren kOnnen, sind gemaR § 28a Abs. 2 NNatG verboten. Dies gilt auch fur Handlungen, die
auRerhalb des Biotops bzw. des Feuchtgrunlands vorgenommen werden und in dieses hin-
einwirken.

1 Die Abgrenzung sowie die FlachengroRe sind der Stellungnahme des Landkreises Osterholz entnommen, welche

im Zuge der offentlichen Auslegung zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 41 "Sudlich der Hauptstrafle"
abgegeben wurde.

iinnottgalraa
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3. ANTRAG

Gema13 § 28a Abs. 5 NNatG wird eine Ausnahme von den Verboten des § 28a Abs. 2 NNatG
beantragt.

4. BEGRONDUNG

Wie bereits erlautert, befindet sich das besonders geschOtzte Biotop innerhalb des Gel-
tungsbereiches des derzeit in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 41 "Sudlich der
Hauptstrage". Aufgrund seiner stadtebaulichen Bedeutung fur die Ortsentwicklung ist dieser
Bereich sowie weitere Flachen sudlich der Hauptstraf3e bereits seit langer Zeit im wirksamen
Flachennutzungsplan der Gemeinde Hambergen als Bauflache dargestellt (siehe auch Ent-
wicklungsplanung der Samtgemeinde Hambergen aus dem Jahr 1993 und Ausschnitt aus
dem wirksamen Flachennutzungsplan). Mit der Aufstellung des o. g. Bebauungsplanes kon-
kretisiert die Gemeinde Hambergen ihre auf der Ebene des Flachennutzungsplanes bereits
formulierte Zielsetzung, eine durchgehende Siedlungsachse auf der sallichen Seite der
HauptstraU zwischen Ortszentrum und Rathaus / B 74 mit einer Mischung aus gewerblicher
Bebauung, Einzelhandel und Wohnen zu ermoglichen. Ein weiteres Planungsziel ist die Be-
reitstellung von Wohnbauflachen, auch im innerortlichen Bereich, urn so den Zentralort
Hambergen zu starken, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass in den letzen Jahren
die Siedlungsentwicklung vorwiegend in den sudlichen Ortsteilen der Gemeinde stattgefun-
den hat.

Mit der planerischen Konkretisierung des bereits vor !anger Zeit formulierten stadtebaulichen
Zieles den in Rede stehenden Bereich baulich zu entwickeln, kommt die Gemeinde ihrer
Aufgabe der Bereitstellung von Bauland fur die Bevolkerung nach.

Mit Ausnahme des Sondergebietes "GroRflachiger Einzelhandel" erfolgt die Oberflachenent-
wasserung innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 41 (StraRenver-
kehrsflachen und private BaugrundstOcke) Ober das geplante RegenrOckhaltebecken, das

finnotgairan.
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den Oberwiegenden Tell des besonders geschutzten Biotops einnimmt. Aufgrund der Hang-
age des Plangebietes ist aus technischen Grunden die Anlage eines RegenrOckhalte-
beckens ausschlieRlich im Bereich des MI 1 sowie des gewahlten Standortes moglich. Aus
stadtebaulichen Grunden ist das derzeitige MI 1- fur die Anlage eines RegenrOckhalte-
beckens nicht geeignet, denn dadurch wOrde der durchgangige Verlauf der Planstralle von
der Hauptstrafle bis zur &mile Neuenkrug in Frage gestellt werden. Als Konsequenz wOrde
die gesamte vekehrliche Erschlieflung des Plangebietes Ober die &mile Neuenkrug erfolgen
mussen und dort zu einer Verdoppelung des Verkehrsaufkommens fuhren. Ferner wOrde die
aus rettungstechnischer Sicht derzeit unbefriedigende Erreichbarkeit der GrundstOcke im
ruckwartigen Teil der Stage Neuenkrug (derzeit ist keine Wendeanlage vorhanden) sowie
der zukunftigen BaugrundstOcke (nur ein langer Anfahrtsweg) auf Dauer festgeschrieben.
Folglich ist die Anlage des RegenrOckhaltebeckens, das fur die Erschlieflung des grofIten
Tells des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Ni. 41 unabdingbar ist, ausschliefIlich
am derzeit vorgesehenen Standort moglich

Bel dem besonders geschutzten Biotop handelt es sich gernafl Kartierschlussel um den Bio-
toptyp seggen-, binsen- oder hochstaudenreicher Flutrasen (GNF), der in der Gemeinde
Hambergen aufgrund der naturraumlichen Gegebenheiten haufiger und in grogerer Flachen-
ausdehnung anzutreffen ist. Daher ist dem in Rede stehenden besonders geschutzten Bio-
top, welches zudem am unmittelbaren Siedlungsrand gelegen ist (Starungsdruck) nur eine
mittlere Wertigkeit gegenOber anderen, ebenfalls unter den Schutz des § 28a/b NNatG fal-
lenden Biotoptypen beizumessen.

Die Gemeinde Hambergen beantragt daher gernall § 28a Abs. 5 Nr. 2 NNatG aus Oberwie-
genden Grunden des Allgemeinwohls eine Ausnahme von den Verboten des § 28a Abs. 2
NNatG.

5. BESTANDSAUFNAHME UND BEWERTUNG DES ZUSTANDES VON NATUR UND
LANDSCHAFT

5.1 Standordiche Grundlagen und Planungsvorgaben

In dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes, der auch den besonders geschutzten Be-
reich umfasst, hat sich aus eiszeitlichem Geschiebedecksand. Ober Geschiebelehm durch
Staunasse der Bodentyp des Podsol-Pseudogley entwickelt. Uber die im Geltungsbereich
herrschenden Grundwasserstande wird in der Bodenkundlichen Ubersichtskarte (BOK 50)
keine Aussage getroffen.

Nach dem Landschaftsrahmenplan des Landkreises Osterholz werden fur den Bereich, be-
zogen auf die verschiedenen SchutzgOter, folgende Aussagen bzw. Bewertungen getroffen:

Schutzgut Aussagen des LRP

Arten und Lebensgemeinschaften Plangebiet: Keine Aussage / Bewertung
Anwerm..ide Bereiche. Sbdwestlich grenzt ein schutiwurdiger
Bereich gemail der Erfassung der fur den Naturschutz wertvollen
Bereiche in Niedersachsen an.

Boden Plangebiet und angrenzende Bereiche: Keine Aussage / Be-
wertung

Wasser Plangebiet und angrenzende Bereiche: Gebiet mit Bedeutung
fur die Grundwasserneubildung (< 200 mm/a)

Luft Plangebiet und angrenzende Bereiche: Keine Aussage / Be-
wertung

Klima Plangebiet und angrenzende Bereiche: Keine Aussage / Be-
wertung

Landschaftsbild Plangebiet und angrenzende Bereiche: Keine Aussage / Be-
wertu ng

Tab. 1: Aussagen des Landschaftsrahmenplanes zum Plangebiet
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Wie die Tabelle zeigt, ist den Schutzgiitern im Plangebiet keine nennenswerte Bedeutung
beizumessen. Jedoch kommt dem Gebiet nach Aussage des Landschaftsrahmenplanes auf-
grund der hohen Grundwasserneubildungsrate eine Bedeutung zu. Nach einer lokalen Be-
trachtung des Plangebietes kommt em n in Auftrag gegebenes Baugrundgutachten jedoch zu
dem Ergebnis, dass eine Versickerung innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungs-
plans aufgrund der anstehenden undurchlassigen Boden nicht moglich ist.

5.2 Bestandsaufnahme und Bewertung des besonders geschiitzten Bereichs

Der besonders geschutzte Bereich wird aufgrund des Vorkommens von Flutrasenarten wie
WeiRes StrauRgras (Agrostis stolonifera), Knickfuchsschwanz (Alopecurus geniculatus) und
verschiedenen HahnenfuRarten (Ranunculus spp.), insbesondere dem Kriechenden Hah-
nenfuR (Ranunculus repens) den Flutrasen zugeordnet. Neben diesen kommen auf der Fla-
che verschiedene Seggenarten (Carex spp.) wie Wiesensegge (Carex nigra) und Sumpf-
Segge (Carex acutiformis) vor, wobei insbesondere die Wiesensegge wertbestimmend ist,
da durch diese neben der Bodenfeuchte auch eine gewisse Nahrstoffarmut angezeigt wird.
Insgesamt wird der Bereich dem Biotoptyp des seggen-, binsen oder hochstaudenreichen
Flutrasen (GNF) gemaR dem Kartierschlussel fur Biotoptypen in Niedersachsen zugeordnet.

Der grundsatzliche Wert des Biotopes fur den Naturschutz wird maRgeblich durch Arten be-
stimmt, die auf eine standig gute Wasserversorgung angewiesen sind und somit azonale
Standorte besiedeln. Aufgrund der Liberwiegend intensiven landwirtschaftlichen Nutzung und
der damit verbundenen Nivellierung der Landschaft durch Be- und Entwasserung sowie
aingung sind diese Biotoptypen im Ruckgang begriffen und daher besonders schutzbedurf-
tig. Die Flache besitzt aufgrund der relativen Seltenheit einen besonderen Wert im Sinne des
Naturschutzes, dem durch den besonderen Schutz des § 28a NNatG Rechnung getragen
wird.
Relativiert wird die Wertigkeit des Bereiches insbesondere durch die geringe FlachengrORe
sowie die isolierte Lage im direkten Anschluss an Siedlungsbereiche. Ferner handelt es sich
urn em n sehr "junges" geschutztes Biotop, da es vor zwei Jahren (zum Zeitpunkt der Be-
standsaufnahme im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 41) noch nicht vor-
handen war. Seine Arten und seine Auspragung befinden sich daher noch am Entwicklungs-
beginn.
Insgesamt ist der Biotoptyp gemessen an den oben genannten und erlauterten Kriterien un-
ter Berucksichtigung der generellen Schutzwurdigkeit und SchutzbedOrftigkeit von einer
mittleren Wertigkeit gegenuber anderen, ebenfalls unter den Schutz des § 28a/b NNatG fal-
lenden Biotoptypen.

6. EINGRIFFSREGELUNG

6.1 Beeintrachtigungen
KAit HA,- At ifctralliing Hoc RelhaiiiingQpInnP,Q Nr. 41 nRnri!irh r1r HPlipttrArkg." wPrrIpn di hail-

planungsrechtlichen Grundlagen fur eine bauliche Inanspruchnahme des Bereiches ge-
schaffen. Der besonders geschiitzte Bereich kann nach den Vorgaben des Bebauungspla-
nes teilweise fOr eine bauliche Nutzung sowie fur die Anlage eines Regennickhaltebeckens
in Anspruch genommen werden. Mit der Bautatigkeit sind die folgenden Beeintrachtigungen
verbunden:

• Errichtung von baulichen Anlagen und Umwandlung des besonders geschutzten Berei-
ches in Ziergarten mit einer hohen Nutzungsintensitat.

• Verdichtung und Auskofferung von Boden zur Schaffung eines tragfahigen Untergrun-
des und zur Anlage eines Regenruckhaltebeckens.

Mit der Inanspruchnahme des Bereiches im Sinne des Bebauungsplanes und der vollstandi-
gen Umstrukturierung der derzeitigen Nutzung ist em n vollstandiger Verlust des Biotops ver-
bunden.

ibmgateauraa
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6.2 Vermeidung und Ausgleich

Ermittlung des Kompensationsbedarfs

Der Kompensationsbedarf wird analog zu der Ermittlung des durch die Bauleitplanung erfor-
derlichen Bedarfs nach den naturschutzfachlichen Hinweisen zur Anwendung der Eingriffsre-
gelung in der Bauleitplanung (BREUER 1994) ermittelt2. Nach dem bisherigen Planungs-
stand wurde der in Rede stehende Bereich als Sonstiges Mesophiles GrUnland (GMZ) einge-
stuft fur dessen Inanspruchnahme im Bebauungsplan entsprechende Kompensationsmafl-
nahmen vorgesehen sind, deren Umsetzung Liber einen stadtebaulichen Vertrag gesichert
werden soil. Die vorgesehenen KompensationsmaRnahmen sind im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren mit dem Landkreis Osterholz abgestimnnt. Gegenstand der folgenden Er-
mittlung des Kompensationsbedarfes ist somit die durch den Landkreis Osterholz festge-
stellte hohere Wertigkeit des Seggen-, binsen- oder hochstaudenreichen Flutrasens (GNF)
gegenuber dem bisher in die Planung eingestellten Sonstigen Mesophilen Griinlandes
(GMZ). Als zu betrachtende Flache wird die durch den Landkreis Osterholz festgestellte Fla-
che herangezogen, welche eine Groge von ca. 580 m2 aufweist.

Die im Bebauungsplan vorgesehenen Kompensationsmailnahmen umfassen grundsatzlich
alle Beeintrachtigungen der Schutzguter Arten und Lebensgemeinschaften, Boden, Wasser
(Grund- und Oberflachenwasser), Luft / Klima sowie das Landschaftsbild. Von der nunmehr
ermittelten hoheren Wertigkeit sind ausschlieglich die SchutzgCiter Arten und Lebensgemein-
schaften sowie — aufgrund der durch das Vorhandensein des Biotops angezeigten geringe-
ren Nutzungsintensitat — das Schutzgut Boden betroffen.
Wie die folgende Tabelle zeigt, entsteht durch die Beanspruchung des Biotops und den dar-
aus resultierenden erheblichen Beeintrachtigungen em n gegenuber der bisherigen Bauleitpla-
nung urn 672 m2 erhOhter Kompensationsbedarf.

Aden und
Lebensge-
meinschaf-
ten (Biotop-
t y p en / g e-
fahrdete
Pflanzen-
und Tierar-
ten)

Uberbauung und Umwandlung in Ziergarten
sowie Beanspruchung zur Anlage eines Re-
genruckhaltebeckens eines Seggen-, bin-
sen- oder hochstaudenreichen Flutrasens,
der dem Schutz nach § 28a NNatG unter-
liegt.
Keine Vorkommen von gefahrdeten (Rote
Lista) oder geschutzten Arten.
Flache: 580 m2
Wertstufe vorher I, nachher III
erhebliche BeeintrSchtigung

Vermeidungsmafinahmen:
Direkte Vermeidungsmagnahmen zum vollstandigen
oder teilweisen Erhalt des Biotops sind nicht moglich.

Erhebliche Beeintrachtigungen bleiben bestehen

Durch den Bebauungsplan Nr. 41 wurde em n Wertstu-
fenveriust von Wertstufe It auf Wertstufe III bereits in
der Ermittlung des Kompensationsbedarfes beruck-
sichtigt, so dass hier nur die Wertstufenminderung von
I auf II in die Betrachtung eingestellt wird.

Kompensationsbedarf: 580 m2

Kompensationsmalinahme:
Entwicklung von Extensivgrunland auf einem ehemals
intensiv genutzten Ackerstandort auf einer Flache von
580 m2.

Keine verbleibende erhebliche Beeintrachtigung

2 Niedersachsisches Landesamt fur Okologie (Hrsg. 1994): Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen, 14. Jg,
Nr. 1; Hannover

firmsnstann-ai
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Boden Zerstorung bzw. Beseitigung des belebten
Oberbodens durch direkte Uberbauung, Aus-
kofferung, Bodenverdichtung etc. im Bereich
des besonders geschiitzten Biotops (580 m2)
davon liegen innerhalb des:
MI 1: 238 m2
RRB: 342 m2

Wertstufe vorher I, nachher III
Erhebliche Beeintrachtigung

VermeidungsmaBnahme:
Begrenzung des Versiegelungsgrades MI1 (GRZ 0,4),
Begrenzung der Uberschreitung der zulassigen
Grundflachenzahl auf 25% bei Verwendung von was-
serdurchlassigen Materialien

Verbleibende erhebliche Beeintrachtigungen

Kompensationsbedarf fiir Widen mit besonderer Be-
deutung filir den Naturschutz

bei wasserundurchlassiger Befestigung (238 m2 x GRZ
0,4 innerhalb des MI1)
1: 0,5 = 95 m2 x 0,5 = 48 m2

bei wasserdurchlassiger Befestigung und Nutzungsin-
tensivierung in den Gartenbereichen
1 : 0,3 = 143 m2 x 0,3 = 43 m2

Regenruckhaltebecken
1 : 0,3 = 342 m2x 0,3 = 103 m2

Gesamtbedarf: 194 m2

Durch den Bebauungsplan Nr. 41 wurde bereits die
Kompensation fur Baden der Wertstufe II mit einem
Kompensationsfaktor von 0,3 fur wasserundurchl5s-
sige Befestigungen und von 0,2 fur wasserdurchlas-
sige Befestigungen mit einer Flache von 34 m2 be-
riicksichtigt.
Fur das Regenruckhaltebecken ist bei einem Ansatz
von 1:0,2 em n Kompensationsumfang von
342 m2 x 0,2 = 68 m2 im Bebauungsplan berucksichtigt
worden.
Insgesamt ergibt sich daraus fur das Schutzgut Boden
eine bereits vorgesehene Kompensation von 102 m2

Kompensationsrestbedarf: 92 m2 (=194 m2 - 102 m2)

KompensationsmaRnahme:
Entwicklung von Extensivgranland auf einem ehemals
intensiv genutzten Ackerstandort auf einer Flache von
92 m2.

Keine verbleibende erhebliche Beeintrachtigung
Tab. 1: Ermittlung des Kompensationsbedarfs

6.3 Ersatz
Da em n Ausgleich aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht moglich ist, sind
ErsatzmaRnahmen vorzusehen, die eine Kompensation des Veriustes des besonders oe-
schutzten Biotops herbeifiihren.

Ersatzmailnahmen
Fur die Durchfuhrung von KompensationsmaRnahmen steht das 0,98 ha groRe FlurstLick 88,
Flur 5 in der Gemarkung Hambergen zur Verfugung, auf welchem teilweise auch die im
Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 41 erforderlichen Kompensationsmall-
nahmen durchgefuhrt werden.

Auf der Kompensationsflache ist die Entwicklung von Extensivgrunland vorgesehen. Durch
die im Folgenden naher beschriebene Bewirtschaftung konnen sich auf der Flache Pflanzen-
gesellschaften etablieren, die dem mesophilen Grunland zuzurechnen sind. Diese sind ge-
genuber der Ackerflache (Wertstufe III) mit der Wertstufe II zu bewerten, so dass eine Wert-
steigerung und somit eine Kompensation auf der Flache erreicht werden kann.

Imostasuran
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Abb. 2: Lage der Kompensationsflache Hambergen
Maanahme: Entwicklung von Mesophilem Griinland auf Acker

Zur erstmaligen Herrichtung der Flache ist diese mit den in der Landwirtschaft Liblicherweise
verwendeten Saatgutmischungen fur Grunland einzusaen. Alternativ ist auch die Aufbringung
von aussamungsfahigem Mandgut von nahe gelegenen mesophilen Grunlandflachen mog-
lich. Dadurch ist gewahrleistet, dass sich auf der Flache standortheimische Arten ansiedeln,
die an die herrschenden Standortbedingungen angepasst sind.

Die Flache ist zur Aushagerung in den ersten drei Jahren nach MaRnahmenbeginn entweder
mehrmalig pro Jahr zu mahen, wobei das Mandgut von der Flache abzufahren ist, oder mit
hochstens zwei Grollvieheinheiten pro Hektar3 zu beweiden, wobei die Weidenutzung durch
eine einmalige Mand nach dem 01.06. des Jahres mit abschliegender Abfuhr des Mandgutes
zu erganzen ist. Bei beiden Nutzungen ist auf Diingung, Einsatz von Pestiziden sowie auf
mechanische Bodenbearbeitung zu verzichten. Eine mechanische Bodenbearbeitung kann
jedoch zum Zwecke der erstmaligen Herstellung der Flache erfolgen.

Nach der dreijahrigen Aushagerung ist eine Mand mindestens einmalig, hochstens zweinnalig
pro Jahr durchzufEihren, wobei die erste Mand nicht vor dem 1. Juni des Jahres durchgefuhrt
werden darf. Solite keine Mahnutzung erfolgen, kann alternativ eine Beweidung mit hiichs-
tens zwei GrofIvieheinheiten pro Hektar stattfinden. Eine Beweidung der Flache kann auch
als Nachweide mit den angegebenen GrofIvieheinheiten erfolgen. Auf eine Dungung und den
Einsatz von Pestiziden ist in jedem Fall zu verzichten. Sollten die Flachen bei einer Weide-
nutzuna nicht in alien Bereichen abgeweidet sein, ist in diesen eine Nachmand durchzufiih-
ren. Ziel ist es, die Flache zu nutzen, ohne Sie jedoch dem Oblichen Nutzungsdruck auszu-
setzen.

7. ZUSAMMENFASSUNG

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 41 "Sudlich der Hauptstrafle" wird em n nach
§ 28a NNatG besonders geschutzter Biotop in einer Grofle von 580 m2 mit der Festsetzung
eines Mischgebietes sowie einer Flache fur Versorgungsanlagen, fur die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung sowie fur Ablagerungen mit der Zweckbestimmung „RegenrOck-
haltebecken" Oberplant. Beeintrachtigungen treten aufgrund der vollstandigen Umstrukturie-

3 Die Umrechnung der Vieheinheiten erfolgt nach Hydro Agri Dulmen GmbH (Hrsg.) (1993): Faustzahlen fur
Landwirtschaft und Gartenbau, Landwirtschaftsyerlag Munster-Hiltrup.
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rung der derzeitigen Nutzung auf. Aufgrund des besonderen Schutzes des Biotops ist vor
dem Beschluss des Bebauungsplanes als Satzung eine Ausnahme von den Bestimmungen
des § 28a NNatG durch die zustandige Untere Naturschutzbehorde zu erteilen. Fur die Er-
teilung einer Ausnahme von den naturschutzrechtlichen Bestimmungen werden Liberwie-
gende Grunde des Aligemeinwohis angefuhrt, auf deren Grundlage die Naturschutzbehorde
eine Ausnahme zulassen kann (§ 28a Abs. 5 NNatG). Der besonders geschutzte Bereich
kann nach den Vorgaben des Bebauungsplanes bebaut werden sowie fiir die Anlage eines
Regenruckhaltebeckens in Anspruch genommen werden, womit ein vollsthndiger Veriust des
Biotops verbunden ist. Aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplanes ist em n Ausgleich
im Sinne des Naturschutzrechts nicht moglich. Zur Kompensation der erheblichen Beein-
trachtigungen ist jedoch vorgesehen auf einer Ackerfthche von 672 m2 Extensivgriinland zu
entwickeln, welches dem Biotoptyp des Mesophilen Grunland zuzuordnen ist, so dass die er-
heblichen Beeintrachtigungen kompensiert werden kOnnen. Anhand der Auskihrungen zur
Bestandsaufnahmen und der Bewertung des Biotops bzw. der Kompensationsflache nach
der Durchfiihrung der KompensationsmaRnahmen wird gezeigt, dass eine Kompensation in
qualitativ und quantitativ ausreichendem Umfang herbeigefuhrt werden kann.

Ausgearbeitet: Bremen, den 13.06.2005
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